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Vorwort 
 
Stehtankanlagen für flüssige Treib- und Brennstoffe bieten die Möglichkeit, grosse Mengen an flüssigen Treib- und 

Brennstoffen zu lagern und sind deshalb ein wichtiges Standbein für die sichere Energieversorgung der Schweiz. 

Infolge dieser Lagermengen stellen diese Anlagen ein erhebliches Gefahrenpotential dar und unterliegen deshalb der 

Störfallverordnung (StFV). Die Betreiber von Stehtankanlagen sind verpflichtet, alle geeigneten Sicherheitsmassnah-

men zu treffen, die zur Verminderung der mit der Anlage verbundenen Risiken erforderlich sind. Die Vollzugsbehör-

den der StFV haben im Rahmen eines Kontroll- und Beurteilungsverfahrens zu überprüfen, ob die Betreiber dieser 

Pflicht nachkommen.  

 

Sowohl die Betreiber wie auch die Vollzugsbehörden der StFV und das BUWAL als Aufsichtsbehörde über den Vollzug 

der StFV sind sich der Bedeutung ihrer Aufgaben bewusst. Gemeinsam haben sie den vorliegenden Rahmenbericht 

erarbeitet. Dieser hilft beim Bestimmen der erforderlichen Sicherheitsmassnahmen sowie beim Erstellen und Beurtei-

len des Kurzberichts, der von den Betreibern zur Einleitung des Kontroll- und Beurteilungsverfahrens an die Vollzugs-

stelle einzureichen ist.  

 

Die revidierte Ausgabe 2005 basiert auf dem ersten Rahmenbericht vom Oktober 1992 und auf dem überarbeiteten, 

in der Praxis erprobten Konsultationsentwurf von 1999. Sie berücksichtigt das aktuell in der Fachwelt vorhandene 

Wissen sowie die im Vollzug der StFV bei diesen Anlagen gemachten Erfahrungen und wurde zudem, profitierend 

von den in der Schweiz in den letzten Jahren gemachten Fortschritten im Bereich der Erdbebenforschung, durch 

einen Anhang mit Hinweisen für die Beurteilung von Stehtankanlagen im Hinblick auf Erdbeben ergänzt. Das BUWAL 

ist der Meinung, dass damit ein geeignetes Hilfsmittel für einen einheitlichen Vollzug der StFV bei den in der ganzen 

Schweiz vorhandenen Stehtankanlagen vorliegt. Die revidierte Ausgabe 2005 ist unter dem Vorsitz des BUWAL von 

einer Arbeitsgruppe mit Vertretern der kantonalen Vollzugsbehörden und der Branche ausgearbeitet worden. Die 

Kosten für diese Arbeiten hat – abgesehen von einzelnen, im Auftrag des BUWAL vorgenommenen, fachtechnischen 

Abklärungen – die CARBURA übernommen. 

 

Der Vollzug der Störfallverordnung ist eine Daueraufgabe, weil die technologische Entwicklung auch im Bereich der 

Stehtankanlagen nicht Halt macht. Die vorliegende, revidierte Ausgabe des Rahmenberichts soll dazu dienen, im 

Konsens aller Beteiligten die Sicherheit dieser Anlagen weiter zu verbessern. Wir danken allen, die in unterschiedli-

cher Art und Weise zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben. 

 

 

November 2005    

 Bundesamt für Umwelt, Wald und  

Landschaft (BUWAL) 

Abteilung Luft, NIS, Sicherheit 

 

 

 

  Dr. Martin Schiess 
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1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Ziel der 
Revision 

 

1.1.1 Erster Rahmenbericht (Ausgabe 1992) 
 

Im Jahre 1991 trat die Störfallverordnung (StFV) in 

Kraft, die "den Schutz der Bevölkerung und der Um-

welt vor schweren Schädigungen durch Störfälle" 

bezweckt. Da Stehtankanlagen durch die grossen 

Lagermengen an wassergefährdenden und brennba-

ren Stoffen die Mengenschwellen gemäss StFV [12] 

überschreiten, gehören sie zu den Betrieben, die 

einen Kurzbericht erstellen müssen. 

Um einen einheitlichen Vollzug der StFV in den ver-

schiedenen Kantonen zu fördern, wurde auf Initiative 

der Branche, vertreten durch die CARBURA, und in 

Zusammenarbeit mit den Behörden in den Jahren 

1990-1992 ein sogenannter "Rahmenbericht zur Si-

cherheit von Stehtankanlagen" erarbeitet und heraus-

gegeben [8]. Dieser stellte den damaligen Stand des 

Wissens dar und konnte mit der ausführlichen Dar-

stellung des Szenariums Brand und einem Kurzbe-

richtsformular einen wichtigen Beitrag zur einheitli-

chen Beurteilung einer Anlage leisten. Zu anderen 

Themen (z.B. Szenarium Auslaufen) enthielt er jedoch 

lediglich erste Ansätze einer generalisierten Beurtei-

lung. 

 

1.1.2 Revidierter Rahmenbericht 
(Konsultationsexemplar 1999) 

 

Verschiedene Unklarheiten in der Beurteilung der 

Kurzberichte und damit beim Vollzug der StFV sowie 

Neuerungen bei den Beurteilungskriterien, die später 

in der BUWAL-Richtlinie vom September 1996 [1] 

definitiv festgelegt wurden, führten zum Entscheid, 

den bestehenden Rahmenbericht zu überarbeiten. Im 

Jahre 1995 wurde deshalb beschlossen, in einer Ar-

beitsgruppe unter der Leitung des BUWAL verbesserte 

Grundlagen zu erarbeiten. 

 

Für die Revision des Berichtes lag das Schwergewicht 

auf der Festlegung und Beschreibung der massge-

benden Szenarien und ihrer Auswirkungen sowie, als 

neuer Aspekt, in der Zusammenstellung der für die 

Störfallvorsorge erforderlichen Sicherheitsmassnah-

men gemäss Art. 3 der StFV. 

 

 

1.1.3 Bereinigte Version (Ausgabe 2005) 
 

In der Konsultationsphase wurde die revidierte Aus-

gabe 1999 für mehrere Anlagen in verschiedenen 

Kantonen benutzt. Das Formular und der begleitende 

Bericht wurden von den Anlagebetreibern und Behör-

den grundsätzlich als tauglich befunden. In den letz-

ten Jahren haben die weltweit bei Erdbeben erhobe-

nen Daten im Rahmen des internationalen Erdbeben-

ingenieurwesens wesentlich an Umfang und Aussage-

kraft zugenommen. Gleichzeitig hat in der Schweiz die 

Erdbebenforschung vor allem im Zusammenhang mit 

einer besseren Kenntnis der lokalen Wirkung (Zonie-

rung) Fortschritte gemacht. Das BUWAL und die CAR-

BURA haben dies zum Anlass genommen, eine Sys-

temanalyse zum Verhalten von Tankanlagen unter 

Erdbeben durchführen zu lassen und daraus Hinweise 

für die Beurteilung von Stehtankanlagen im Hinblick 

auf Erdbeben abzuleiten. Diese Hinweise sind diesem 

Bericht angehängt (Anhang 4). 

 
1.2 Inhalt des Rahmenberichts 
 

Der vorliegende Bericht beinhaltet im Hauptteil die 

"Anleitung zur Einschätzung des Schadenausmasses 

bei Störfällen in Stehtankanlagen" (Ausmasseinschät-

zung) mit den relevanten Grundlagen zu den Stoffen 

und den massgebenden Störfallszenarien Brand, Aus-

laufen und Explosionen. Basis für die Gültigkeit dieser 

massgebenden Störfallszenarien und damit auch für 

die Ausmasseinschätzung bildet die Einhaltung der 

allgemeinen Sicherheitsmassnahmen (siehe dazu Kap. 

3.1 und die "Zusammenstellung der allgemeinen 

Sicherheitsmassnahmen" im Anhang 5 dieses Be-

richtsA). Im Anhang 6 findet sich zudem das Formular 

zur Ausmasseinschätzung, mit dem die Abklärungen 

für eine bestimmte Anlage durchgeführt und doku-

mentiert werden können. 

 
Der Bericht ist so aufgebaut, dass die einzelnen Kapi-

tel als Module für die Berechnung der verschiedenen 

Szenarien verwendet werden können (vgl. Abb. 1.1). 

In den Anhängen 1 und 2 finden sich ein Literaturver-

zeichnis sowie ein Glossar der wichtigsten Begriffe, 

                                                     
A  Ausgangslage für diese Zusammenstellung waren die CARBURA-Richtlinien 

[4], die durch zusätzliche Sicherheitsmassnahmen ergänzt wurden. 
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und im Anhang 4, wie bereits gesagt, Hinweise für die 

Beurteilung von Stehtankanlagen im Hinblick auf 

Erdbeben. 
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Abb. 1.1: Aufbau des Rahmenberichts  

 

 

 
1.3 Zum Gebrauch des Rahmen-

berichts 
 

Der vorliegende Bericht dient dem Betreiber dazu, die 

vorhandenen Sicherheitsmassnahmen auf Vollständig-

keit zu prüfen, die massgebenden Störfallszenarien 

seiner Anlage festzulegen und deren Ausmass abzu-

schätzen. Er ist so ausgelegt, dass der Betreiber die 

notwendigen Grundlagen zusammenstellen und die 

Abschätzungen selbst vornehmen kann. Anschliessend 

sollen die getroffenen Annahmen und die erhaltenen 

Resultate mit der Vollzugsstelle diskutiert und festge-

legt werden. Zu diesem Zweck wird eine gemeinsame 

Begehung der Anlage empfohlen.  

 

Zur Vereinfachung der Dokumentation der Resultate 

wurden zwei separate Formulare erarbeitet, die dem 

Betreiber helfen, die notwendigen Unterlagen rasch 

zusammenzustellen und die Abschätzungen einfach 

durchzuführen. Sie ersetzen das bereits bestehende 

Kurzberichtsformular von 1992 (Details vgl. Formular 

zur Ausmasseinschätzung im Anhang 6). 

 

Betreiber von Anlagen, welche aufgrund des Kurzbe-

richts von 1992 nicht definitiv beurteilt werden konn-

ten, haben mit dem neu vorliegenden Rahmenbericht 

Gelegenheit, die erstellten Kurzberichte zu ergänzen 

bzw. zu ersetzen, so dass eine definitive Beurteilung 

möglich wird.  

 

Bei Anlagen, die gemäss Kurzbericht von 1992 zu 

keinen Beanstandungen Anlass gaben, ist die Überar-

beitung des Kurzberichts nicht notwendig. Sie kann 

aber für den Betreiber wertvolle Hinweise zum sicher-

heitstechnischen Zustand seiner Anlage liefern.  

 

Auf jeden Fall ist aber im Anhang 5 das Kapitel 

7 "Erdbebensicherheit" des Kurzberichts auszufüllen 

und der Vollzugsstelle zur Beurteilung einzureichen. 
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2 Grundlagen 

2.1 Bedeutung der Grundlagen für 
die Ausmasseinschätzung 

 

Bei der Beurteilung einer Tankanlage mit einem Kurz-

bericht nach StFV werden üblicherweise Störfall-

szenarien zugrunde gelegt, bei denen das grösste 

Schadenausmass sehr rasch entsteht und es werden 

dementsprechend keine aktiven, die Einwirkungen 

begrenzenden Massnahmen berücksichtigt. 

 

Im Gegensatz zu anderen störfallrelevanten Anlagen 

erhält der Faktor Zeit bei Störfällen in Tankanlagen 

wegen der Trägheit der Abläufe eine spezielle Bedeu-

tung. Auch aus den vorhandenen Unfallstatistiken 

(Kap. 2.2) kann gefolgert werden, dass für die Aus-

masseinschätzung bei Anlagen mit mehreren Tanks 

keine Potentialbetrachtungen mit der gesamten La-

germenge notwendig sind. Tatsächlich wird das ma-

ximale Schadenausmass nur durch einen Teil der 

Lagermenge bestimmt. Bei der Festlegung der mass-

gebenden Szenarien können deshalb die folgenden 

Grundannahmen formuliert werden: 

1) Mit dem Versagen eines Tanks soll gerechnet 

werden; einzig im Falle von Erdbeben können 

mehrere baugleiche Tanks beschädigt werden. 

2) Das (gleichzeitige) Versagen eines Bassins wird 

ausgeschlossen. Für die Begründung im Fall von 

Erdbeben wird auf den Anhang 4 verwiesen. 

 

Voraussetzung für diese Annahmen sind die elemen-

taren Sicherheitsmassnahmen nach Art. 3 StFV. Sie 

sind im Anhang 5 "Zusammenstellung der allgemei-

nen Sicherheitsmassnahmen" nach den Themen 

Brandschutz, Alarmorganisation und Einsatzplanung, 

weitere Sicherheitsmassnahmen, Koordination mit 

anderen Bereichen und dem Spezialthema Bassinkon-

struktion zusammengefasst.  

 

Sind deshalb auf einer bestimmten Anlage die Sicher-

heitsmassnahmen gemäss Anhang 5 erfüllt, dann 

kann die vorliegende Anleitung mit den hier beschrie-

benen massgebenden Ereignissen auf dieser Anlage 

angewendet werden. Sind einzelne Massnahmen nicht 

oder ungenügend vorhanden, so ist zuerst dieser 

Mangel zu beheben oder die Ausmasseinschätzung 

muss mit zusätzlichen Szenarien, die je nach Situation 

noch definiert werden müssten, ergänzt werden.  

Nachfolgend werden die oben formulierten Annahmen 

aus der Sicht der Unfallstatistik (Kap. 2.2), der Stoff-

grundlagen (Kap. 2.3) sowie der Beurteilungskriterien 

(Kap. 2.4) detaillierter beschrieben. Anschliessend er-

folgt die Beschreibung der massgebenden Szenarien 

(Kap. 3), bevor im Detail auf die Abschätzung der 

Auswirkungen der einzelnen Szenarien und deren 

Beurteilung eingegangen wird (Kap. 4). 

 
2.2 Mögliche Störfallursachen und  

-auswirkungen 
 

Stehtanks gehören zu denjenigen technischen Anla-

gen, die seit Jahrzehnten in grosser Zahl in Gebrauch 

sind. Auch wenn sie sich auf mannigfaltigste Art in 

der Grösse und im konstruktiven Detail voneinander 

unterscheiden, handelt es sich dabei immer um eine 

grundsätzlich einfache Konstruktion zur Lagerung von 

flüssigen Treib- und Brennstoffen. Weltweit wird die 

Zahl grösserer Stehtanks auf rund 1 Million geschätzt 

(ohne Lagerdepots in den Produktionsstandorten), die 

im Schnitt mehrere Betriebsjahre aufweisen. 

 

Dementsprechend gehören die Unfälle von Stehtanks 

bzw. Stehtankanlagen zu den bestdokumentierten, 

auch wenn keine lückenlose Statistik existiert. Mit die-

sen Daten lassen sich mögliche Störfallszenarien recht 

klar definieren. Sie müssen somit nicht hypothetisch 

festgelegt werden wie bei sehr seltenen Ereignissen 

(z.B. für grosse Staumauern oder Kernkraftwerke). 

 

Ein Störfall in einem Tanklager kann verschiedene Ur-

sachen haben. Diese lassen sich wie folgt gruppieren: 

• Äussere Einwirkungen und Umwelteinflüsse  

(z.B. Erdbeben, Bodensenkung/Erosion, Erd-

rutsch, Blitzschlag, Flugzeugabsturz) 

• Menschliches Versagen 

(z.B. Revisionsarbeit, Fahrlässigkeit im Betrieb, 

Fahrlässigkeit beim Unterhalt, Sabotage von 

aussen oder innerhalb der Anlage) 

• Technisches Versagen 

(z.B. Korrosion, Konstruktionsfehler, mangel-

hafte hydrostatische Festigkeit) 

 

Eine Übersicht über die Häufigkeit der verschiedenen 

Störfallursachen in Stehtankanlagen ist in Tab. 2.1 

dargestellt [11]. 
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Tab. 2.1: Ursachen von weltweit aufgetretenen Störfällen in Stehtankanlagen 

(128 Störfälle von insgesamt 138 ausgewerteten Ereignissen 1975-1988 [11]) 

 Anzahl Ereignisse 

Ursachen Benzin Kerosin Dieselöl Heizöl Total Fälle 

Menschliches Versagen  26 (3*) 4       12 (2*) 1 43 

Technisches Versagen  15 (2*) 2 5  22 

Umwelteinflüsse  5 (3*) 2 1 2 10 

Unbekannte Ursachen  40 (7*) 3 9 1 53 

* In Klammer ist jeweils die max. Anzahl Tote pro Ereignis angegeben. Die Opfer sind dabei im Wesentlichen Personen der Werkmannschaft oder 

Feuerwehrleute.  

 

 

Die häufigste bekannte Ursache gemäss dieser Aus-

wertung ist menschliches Versagen. Nach abnehmen-

der Häufigkeit geordnet folgen die Störfälle wegen 

technischen Versagens und danach die Störfälle durch 

Umwelteinflüsse. 

 

Die Störfälle in Tankanlagen mit Dieselöllagerung 

waren meistens Vandalenakte, bei denen das Lager-

gut ausfloss und Boden und Gewässer verschmutzte. 

In Tanklagern, wo ausschliesslich Heizöl oder Dieselöl 

gelagert werden und keine leicht entzündlichen Treib-

stoffe vorhanden sind, ist eine Entzündung erst nach 

Zufuhr von genügend Wärme möglich. Selbst mutwil-

lig sind Heizöl oder Dieselöl nur schwer zu entzünden. 

Bei "reinen" Heizöltanklagern ist deshalb ein Störfall 

mit anschliessendem Brand wesentlich seltener zu 

erwarten als bei Benzintankanlagen. 

 

Eine weitergehende Untersuchung der weltweit ge-

sammelten Daten der letzten 30 Jahre [11, 23] zeigt 

zudem, dass sich die Auswirkungen von Störfällen 

meistens auf das Betriebsareal beschränkten. Häufig 

mussten grosse Sachschäden im Areal in Kauf ge-

nommen werden, Schäden ausserhalb der Anlagen 

waren hingegen selten und eher von untergeordneter 

Bedeutung. Eine Ausnahme bildete der einmalig auf-

getretene Fall einer Gaswolkenexplosion (Saint 

Herblain, F, 1991), der Fensterbrüche in über 2 km 

Distanz zur Folge hatte. Eine Beschädigung der Bas-

sinmauer tritt nur ein einziges Mal auf (Jacksonville, 

USA, 1984), ist jedoch für schweizerische Anlagen 

nicht relevant, da die Mauer aus Backsteinen erstellt 

wurde und wegen Hitzeeinwirkung versagte. 

In der Schweiz ereigneten sich in den letzten 30 Jah-

ren 5 grössere Unfälle in Tanklagern (Birsfelden BL 

1970, Cadenazzo TI 1974, Gerlafingen SO 1982, Ver-

nier GE 1992 und Deisswil BE 1996). Bei den Unfällen 

in Birsfelden und Gerlafingen handelte es sich um 

Tankexplosionen. In beiden Fällen blieben die Schä-

den auf die Anlage beschränkt. Nachfolgend werden 

die anderen drei Fälle im Sinne von Beispielen aus-

führlicher beschrieben: 

 

Tankexplosion in Cadenazzo TI, 1974 
Am 16.01.1974 nahm ein spezialisiertes Team mit 

4 Arbeitern die Reinigungsarbeit an einem 4'400 m3 

Benzin-Tank der Tankanlage in Cadenazzo auf. Bei 

kalter Witterung wurde der Tank zuerst während 

75 Minuten belüftet. Danach füllte ein mit einem 

Atmungsgerät ausgerüsteter Arbeiter den Treibstoff-

schlamm im Tankinnern in einen Kessel und reichte 

diesen zwei im Freien postierten Mitarbeitern weiter. 

Infolge eines Stromunterbruchs erlosch plötzlich die 

Ex-Lampe, welche für Licht im Tankinnern sorgte. Bei 

der Ursachenforschung am nicht ex-geschützten 

Trenn-Trafo entstand ein Funke, der das Benzingas-

gemisch im Tankbassin entzündete. Während der 

Belüftung und der Reinigungsarbeiten dürften Benzin-

dämpfe durch das Mannloch in das Tankbassin ge-

strömt sein und zu diesem zündfähigen Gasgemisch 

geführt haben. Nach der Verpuffung brannten die 

Lüftungsschläuche und die aus dem Mannloch aus-

strömenden Benzindämpfe in einer Feuerlohe von 30-

40 m Höhe. Ein Arbeiter rettete sich hinter eine 

Schutzmauer; unter Einsatz eines Feuerlöschers er-

möglichte der zweite Arbeiter dem im Tank einge-
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schlossenen Kollegen den Ausstieg. Nach ca. 20 Minu-

ten, in denen die Flammenlohe kleiner wurde, erfolgte 

die Rückzündung in den Benzintank. Durch eine ge-

waltige Explosion, gefolgt von einer Stichflamme, 

wurde das Tankdach zerrissen und hoch in die Luft 

geschleudert. Eine Hälfte des Daches beschädigte die 

Rohrleitungen; die andere Hälfte riss Löcher in einen 

benachbarten Tank und stürzte danach auf den Bas-

sinwall. Das aus den beschädigten Rohrleitungen 

fliessende Benzin und Heizöl brannte im Tankbassin. 

Die automatische Schliessung aller Tankventile ver-

hinderte eine grössere Ausbreitung des Feuers. Die 

Feuerwehr konnte bei ihrem Eintreffen das Feuer, 

welches sich mittlerweile stark zurückgebildet hatte, 

mit mobilen Pulverlöschern bekämpfen. Die starke 

Druckwelle verwüstete das Betriebsgebäude und riss 

in der Nachbarschaft die Fensterscheiben aus den 

Rahmen. Die Verpuffung hatte bei einem Arbeiter der 

Reinigungsfirma Brandverletzungen 2. Grades zur 

Folge; daneben entstand bei Explosion und Brand nur 

materieller Schaden. 

 

Auslaufen in Vernier GE, 1992 
Am 25.1.1992 (Samstagabend) sollten 4000 m3 Kero-

sin über die Pipeline von Marseille nach Vernier ge-

pumpt werden. Der Transport sollte portionenweise 

erfolgen und in zwei Tanks zu 2'000 m3 und 3'000 m3 

abgefüllt werden. Irrtümlicherweise wurde die erste 

Portion von 2'700 m3 Treibstoff statt in den 3'000 m3 

Tank in den 2'000 m3 Tank geleitet. Dies führte zu 

einem Überlaufen des Tanks. Die Angestellten ver-

suchten zunächst, den Schaden selbst zu beheben, 

indem sie den Tankinhalt in den 3'000 m3 Tank um-

zupumpen versuchten. Mittlerweile waren ca. 250 m3 

Kerosin ins Auffangbecken geflossen. Die Alarmierung 

der Feuerwehr erfolgte durch einen Anwohner in 

unmittelbarer Nähe des Tanklagers. Diese war bereits 

15 Minuten später zur Stelle und aktiv. Dennoch ge-

langten ca. 10 m3 Kerosin durch die Kanalisation zur 

Kläranlage. Um die Menge Kerosin aufzunehmen und 

zugleich die Klärprozesse zu retten, wurden die Ab-

wässer direkt in die Rhone geleitet. Als Vorbeuge-

massnahme zur Verhinderung einer Explosion wurde 

eine grosse Menge Löschmittel für einen allfälligen 

Einsatz bereitgestellt, die dann jedoch nicht einge-

setzt werden musste (vgl. auch Ref. 8: Rahmenbe-

richt 1992). 

Tankexplosion und Brand in Deisswil BE, 1996 
In der Stehtankanlage nordwestlich von Deisswil 

(Fassungsvermögen = 5 x 2000 m3) explodierte am 

25.3.1996, einige Minuten vor 16.30 Uhr ein Tank mit 

einem Inhalt von ca. 500 m3 Schweröl. Die Wucht der 

Explosion schleuderte das Dach des Tanks auf die am 

Rand des Fussballfeldes stehenden Elektroinstallatio-

nen. Die durch die Explosion und den Brand stark 

beschädigte Tankumhüllung knickte ein und bildete so 

eine Abdeckung über dem brennenden Tankinhalt. 

Dank dem raschen Einsatz der Wehrdienste konnten 

die angrenzenden Tanks gekühlt werden. Bei einem 

gefüllten Tank konnte damit ein Bersten und Auslau-

fen, bei einem halbgefüllten Tank eine zweite Explosi-

on verhindert werden. Erst nach Stunden gelang es 

den Wehrdiensten, Löschschaum durch die mit einer 

schweren Baumaschine in die Tankumhüllung ge-

schlagenen Löcher in den Tank zu bringen und damit 

den Brand zu löschen. Eine unbekannte Menge 

Löschmittel gelangte während des Einsatzes via der 

entlang der Auffangwanne fliessenden "Worbla" in die 

Aare. Zusätzlich floss durch eine undichte Stelle in der 

Wanne Wasser-Schweröl-Löschschaumgemisch in die 

"Worbla". Daher wurde die Auffangwanne am nächs-

ten Tag so rasch wie möglich entleert. Es entstand 

neben der Gewässerverschmutzung ein grosser Sach-

schaden an der Anlage.  

 

Eine recht systematische Auswertung auch kleinerer 

Unfälle liegt aus Frankreich vor [23]. Sie basiert auf 

Daten von 400 Tankanlagen, in denen während 5 

Jahren rund 58 Zwischenfälle und Unfälle gemeldet 

und ausgewertet wurden. Danach sind Auswirkungen 

ausserhalb der Anlagen die Ausnahme. Diese Auswer-

tung zeigt aber auch, dass Auslaufen ohne Brand mit 

gut 80% die häufigste Erscheinungsform eines Unfal-

les in Tankanlagen ist. Aber auch bei den wenigen 

Grossunfällen in Stehtankanlagen traten keine 

schwerwiegenden Schädigungen gemäss Richtlinie zu 

den Beurteilungskriterien des BUWAL auf [1]. 
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2.3 Stoffgrundlagen 
 

Zum eindeutigen und nachvollziehbaren Verständnis 

von Szenarien, Ausmasseinschätzungen und Risiko-

ermittlungen sind Kenntnisse der Stoffgrundlagen 

eine Voraussetzung. Dabei genügen die rein naturwis-

senschaftlichen Stoffdaten allein oft nicht, ebenso we-

sentlich sind die bei den möglichen Störfallereignissen 

tatsächlich vorhandenen Quantitäten. Zu den Stoffen, 

die bei einem Störfall zu Schädigungen von Bevölke-

rung und Umwelt führen können, gehören nicht nur 

die eigentlichen Lagerprodukte (Treib- und Brennstof-

fe), sondern auch die Löschmittel, welche im Brandfall 

eingesetzt werden und im Störfall (zusammen mit 

Löschwasser) in die Umgebung freigesetzt werden 

könnten. Nachfolgend werden die Eigenschaften der 

vier häufigsten Mineralölprodukte in Stehtankanlagen 

beschrieben [4, 24, 25].  

 

2.3.1 Physikalisch-chemische Eigenschaften 
von Treib- und Brennstoffen 

 

Die genaue chemische Zusammensetzung der Mine-

ralölprodukte kann je nach Förderort, Raffinierung, 

Jahreszeit oder Verwendung variieren. Im allgemei-

nen ist diese Variation für die Sicherheitsbetrachtun-

gen jedoch wenig relevant. Die gelagerten Mineralöl-

produkte werden gemäss ihrem Flammpunkt in Ge-

fahrenklassen eingeteilt [4]. Sie lassen sich wie folgt 

charakterisieren: 

 

• Benzin (Fahrbenzin, Flugbenzin, Vergaserkraftstoff, 
 Ottokraftstoff, Benzin, engl. gasoline)  
 Gefahrenklasse Kat. F1 l  

Benzin besteht hauptsächlich aus Kohlenwasser-

stoffverbindungen mit 5-9 Kohlenstoff-Atomen  

(C5 bis C9-Verbindungen) der Gruppe der Alkane, 

Cycloalkane, Alkene, Aromaten. Benzin ist eine 

farblose, brennbare Flüssigkeit mit einem Siedebe-

reich von 40-220°C, die bereits bei -20°C (Flamm-

punkt) zündfähige Dämpfe bilden kann, die 

schwerer als Luft sind. Benzin ist kaum mit Wasser 

mischbar. Die Löslichkeit von Autobenzin in Was-

ser liegt nach [25] bei ca. 120 mg/l (bei 20°C). 

 

• Kerosin  (Flugturbinenkraftstoff, Düsenkraftstoff,  
 Flugpetrol, engl. jet fuel, kerosene)  

 Gefahrenklasse Kat. F2 l  

Kerosin ist ein Produkt der fraktionierten Destilla-

tion von Erdöl, das zwischen Benzin und Dieselöl 

anfällt. Es beinhaltet ein komplexes Kohlenwasser-

stoffgemisch. Wegen der Verwendung in Düsen-

triebwerken müssen aromatische Kohlenwasser-

stoffe auf weniger als 20 bis 25%, der Naphtha-

lingehalt auf weniger als 3% beschränkt bleiben. 

Kerosin hat einen Siedebereich von ca. 160 bis 

280°C und einen Flammpunkt von 30 bis 40°C. 

Seine Löslichkeit in Wasser liegt bei ca. 5 bis 

40 mg/l. Überschallflugzeuge verwenden Treib-

stoffgemische aus vorwiegend Isoalkanen und 

Cycloalkanen mit einem Siedebereich zwischen 

200°C und 300°C. Für eine Zündung muss Kerosin 

gegenüber den normalen Umgebungstemperatu-

ren aufgeheizt werden. 

 

• Dieselöl (Diesel, Dieselkraftstoff, engl. gas oil, diesel oil) 
 Gefahrenklasse Kat. F3 l 
Dieselöl fällt bei der Destillation von Erdöl als 

Fraktion zwischen etwa 200° und 380°C an. Die 

Zusammensetzung kann stark variieren, aber wie 

beim Heizöl dominieren Verbindungen aus länger-

kettigen Kohlenwasserstoffen (C7- bis C14-Verbin-

dungen). Dieselöl unterscheidet sich von Benzin 

vor allem durch den höheren Siedebereich und 

Flammpunkt (>55°C). Seine Löslichkeit in Wasser 

beträgt ca. 10 mg/l. Für eine Zündung im Freien 

muss Dieselöl aufgeheizt werden. 

 

• Heizöle (engl. fuel oil, domestic heating oil)  
 Gefahrenklasse Kat. F3 l  bis F4 l  
Heizöl ist ein flüssiges oder leicht zu verflüssigen-

des Produkt aus Erdöl, Schieferöl oder Teeren ver-

schiedener Herkunft. Es dient vor allem der Wär-

meerzeugung. Nach dem Fliessvermögen unter-

scheidet man Heizöl EL (extra leicht), Heizöl M 

(mittel) und Heizöl S (schwer). In der Schweiz 

wird vorwiegend noch Heizöl EL verwendet, des-

sen Zusammensetzung derjenigen von Dieselöl 

sehr ähnlich ist. Heizöl hat wie Dieselöl einen ho-

hen Flammpunkt (>55°C) und eine Löslichkeit in 

Wasser von ca. 10 mg/l. Für eine Zündung im 

Freien muss Heizöl wie Dieselöl aufgeheizt wer-

den. 
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Zwei weitere, jedoch seltener gelagerte Mineralölpro-

dukte sind Rohöl und Schweröl (Heizöl S). Sie weisen 

eine Dichte zwischen 900 - 970 kg/m³ auf, der 

Flammpunkt liegt bei 23-55°C (Rohöl) bzw. über 65°C 

(Schweröl). Rohöl und Schweröl sind für die Störfall-

vorsorge von Bedeutung, weil sie bei lang andauern-

den Tankbränden zu einem Boil Over (siehe 3.4.2) 

führen können. 

 

Die Mengenschwellen gemäss BUWAL sind wie folgt 

festgelegt [12]: 

Benzin, Kerosin je 200'000 kg 

Dieselöl 500'000 kg 

Heizöl EL, Heizöl S je 500'000 kg 

Rohöl 2'000 kg 

 

Die nachfolgende Tabelle 2.2 fasst die wichtigsten 

physikalisch-chemischen Eigenschaften nochmals 

zusammen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 

Treib- und Brennstoffe sind daraus gut ersichtlich. Sie 

sind alle leichter als Wasser, die Zündtemperaturen 

liegen über 200°C und die Heizwerte bei 40-44 MJ/kg. 

Durch den niedrigen Flammpunkt hebt sich Benzin 

von den anderen beschriebenen Treib- und Brennstof-

fen ab. Benzine können bereits bei niedrigen Tempe-

raturen ab -20°C zündfähige Dämpfe bilden. Kerosin, 

Dieselöl und Heizöl müssen dazu erst bis zum Flamm-

punkt aufgeheizt werden. 
 

 

 

Tab. 2.2: Übersicht über wichtige physikalisch-chemische Eigenschaften [24, 25] 

Eigenschaften 
Stoff-Nr. nach Hommel 

Benzin 
38/38a 

Kerosin 

119 
Dieselöl 

83 
Heizöl EL 

103 
Heizöl S

120 
Rohöl2)

155/155a

Flammpunkt [°C] - 20 30-40 > 55 > 55-80 > 65 20-55 

Heizwert [MJ/kg] 41.0-44.04) 40.6-42.73) 42.3-43.14) 42.61) 39.81)  

Zündgrenzen  
 [Vol.% Dampf] 

0.6-8.0 0.6-6.5 0.6-6.5 0.6-6.5 1.5 - ?  

Dampfdruck nach  

Reid bei 40°C [kPa] 
73.85) < 5 < 1 < 1 < 1 - 

Zündtemperatur [°C] 220 220 ca. 2206) ca. 2206) 210-220  

Dichte bei 15°C [kg/m³] 725-780 ca. 800 815-8551) 

(bei 15°C) 

830-860 970 830-950 

1) nach DIN 51603 Taschenbuch 183, 1982 

2) Werte je nach Herkunft des Rohöls [24] 

3) Dubbel 1974 

4) Kaufhold, Verbrennen und Löschen, 1991 

5) Untersuchung EMPA: Durchschnittswert für schweiz. Benzin Bleifrei 95 (bei 37.8°C)  

(Wertebereich von 58.6 - 98.6 kPa) 

6) Variiert je nach Zusammensetzung und Ort der Zündung. In geschlossenen Räumen, die insgesamt auf höherer Temperatur sind, 

liegt die Zündtemperatur bei ca. 220 °C. Bei freien Oberflächen, einem offenen System, treten höhere Werte bis 320°C auf. 
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2.3.2 Ökotoxikologische Eigenschaften von 
Treib- und Brennstoffen 

 

Die toxische Wirkung von Mineralölprodukten auf Le-

bewesen ist abhängig von: 

 

• der Art der Organismen 

 

• der artspezifischen Empfindlichkeit auf ein be-

stimmtes Produkt oder einen bestimmten Stoff 

 

• der umweltbedingten Vorbelastung des Lebens-

raumes. 

 

Aus diesem Grund bestehen grosse Unterschiede 

zwischen den Organismen, ein allgemeingültiger Wert 

kann nicht festgelegt werden. Für die Abschätzung 

des Schadenausmasses können deshalb nur Richtwer-

te in Form von Wertebereichen angegeben werden.  

 

Häufig handelt es sich dabei um Angaben von Kon-

zentrationen, die ein bestimmter Anteil der Organis-

men innerhalb einer vorgegebenen Zeitdauer nicht 

überlebt (z.B. ist der LL50-Wert jene Konzentration, 

bei der 50% der Organismen eine Expositionsdauer 

von meist 96 h nicht überleben. Der Wert EL50 ist 

derjenige Wert, bei dem 50% einer bestimmten Wir-

kung eintreten).  

 

Diese Richtwerte basieren auf verschiedenen standar-

disierten Testverfahren, welche z.B. für die Bestim-

mung der akuten Bakterientoxizität oder Fischtoxizität 

herangezogen werden. 

 

Für die Berechnung einer verunreinigten Gewässer-

oberfläche kann der Ansatz in [1] verwendet werden. 

Dort wird eine Gewässeroberfläche dann als verunrei-

nigt betrachtet, wenn mehr als 15 g Mineralöl pro m2 

Oberfläche vorhanden istB. Damit lässt sich bei be-

kannter Produktmenge die Ausdehnung der Verunrei-

nigung und damit das Schadenausmass nach [1] 

abschätzen. 

 

                                                     

B  Die Kantone können laut Gesetz Schutzziele und damit Grenzwerte 

festlegen, die von denjenigen des BUWAL [1] abweichen. Die Anla-

genbesitzer sind gehalten, den im jeweiligen Kanton gültigen 

Grenzwert in Erfahrung zu bringen. 

Für Grundwasser bzw. Trinkwasser bestehen Grenz-

werte in der Lebensmittelverordnung (LMV), die sich 

auf die Konzentration von Kohlenwasserstoffen bezie-

hen. Hauptkriterium bildet dabei die Löslichkeit der 

Stoffe, so dass für alle Mineralölprodukte, die generell 

schwer wasserlöslich sind, der in der LMV angegebe-
ne Grenzwert von 20 μg/l bzw. 20 mg/m3 angenom-

men werden kann. 

 

Für die stoffliche Bodenbelastung [7, 29, 30] definiert 

die Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo) 

Richt-, Prüf- und Sanierungswerte für anorganische 

und ausgewählte organische Schadstoffe, analoge 

Werte für Mineralölprodukte sind darin nicht definiert. 

Das Schadenausmass im Boden (n5) hängt im We-

sentlichen von Standortparametern wie Topographie, 

Beschaffenheit des Untergrunds, landwirtschaftliche 

Nutzung und physikalische Eigenschaften der betrof-

fenen Böden sowie den meteorologischen Verhältnis-

sen zum Zeitpunkt eines Störfalls (u.a. Temperatur, 

gefrorener Boden) ab. Aufgrund der Vielzahl dieser 

Faktoren ist eine generelle Voraussage der Ausdeh-

nung einer Bodenverschmutzung sehr schwierig. Die 

Ausbreitung der Verschmutzung über eine Fläche von 

mehr als 2 ha, wie sie für einen Störfallwert von 0.3 

erforderlich ist, kann praktisch ausgeschlossen wer-

den. Da die meisten Schadenfälle nur eine lokal be-

grenzte Bodenverschmutzung ergeben und ein mögli-

cher Folgeschaden in einem Oberflächengewässer 

oder einem Grundwasser über andere Indikatoren 

bereits abgedeckt ist, werden die Schäden im Boden 

für die Ausmasseinschätzung nicht weiter berücksich-

tigt. 
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Tab. 2.3: Toxizitätswerte für die betrachteten Mineralölprodukte [38, 39] 

Mineralölprodukt Wasser-
löslichkeit 
[mg / l] 

Gefahrenssymbol Daphnientoxizität 
[EL50(mg/l)]**

Fischtoxizität 
[LL50(mg/l)]**

Bleifrei 95 / Bleifrei 98 

(Gasolines,  

low boiling point naphtas) 

 ca. 120 F+*, T* oder Xn*, N  1 – 10 ***  1 – 10 *** 

Kerosin 

(Kerosines,  

straight-run gas oils) 

 5 - 40 Xn, N  0,4 – 4 ***  1 – 10 *** 

Dieselöl / Heizöl EL 

(Other gas oils,  

distillate fuel oils) 

 ca. 10 Xn, N  6 – 210  21 – 230 

Heizöl S 

(Heavy fuel oil components) 

 1.5 - 12 T  10 – 100 ***  10 – 100 *** 

Rohöl 

(Crude oil) 

 T, (evtl. auch F+  

od. F)* 

 17 ***  34 *** 

* Zuteilungen je nach spezieller Produkteigenschaft, siehe [39] 

** EL = "effective loading" und LL = "lethal loading": Messgrössen, die aufgrund der Messmethode von den übli-

chen LC50- bzw. EC50-Werten abweichen (vgl. [38], S.10) 

*** abgeschätzte Toxizitätswerte aufgrund der üblichen Komponenten des entsprechenden Mineralölprodukts 

(vgl. [38], S. 10f) 

 

 

2.3.3 Eigenschaften von Löschmitteln 
 

Die für das Löschen von Treib- und Brennstoffen übli-

chen Mittel können ihrem chemischen Aufbau nach in 

die zwei Hauptgruppen Schaummittel auf Eiweissbasis 

(Protein-Schaummittel) und synthetische Schaummit-

tel auf Fettalkoholbasis (Tensid-Schaummittel) einge-

teilt werden.  

 

Neben dem eigentlichen Grundstoff (Eiweisse und 

Tenside) enthalten die Löschmittel je nach Produkt 

und Verwendungszweck einen unterschiedlichen An-

teil an Metallsalzen, Desinfektionsmitteln, Frost- und 

Korrosionsschutzmitteln sowie Lösungsmitteln. Diese 

Inhaltsstoffe können bei einer Freisetzung in die Um-

gebung zu Schädigungen von Organismen führen.  

 

Die Wirkung der Löschmittel auf Organismen lässt 

sich anhand von Toxizitätstests abschätzen. Die 

Spannbreite der erhaltenen Grenzwerte für eine Schä-

digung von Organismen ist aufgrund der verschiede-

nen Testmethoden und -organismen relativ gross: 

z.B. für Fische LC50 = 100-3000 mg Löschmittel pro 

Liter Wasser während 96 Stunden (nach Angaben von 

Herstellern). Dennoch kann davon ausgegangen wer-

den, dass im allgemeinen gelöste Treib- und Brenn-

stoff toxischer sind als die in Wasser löslichen Lösch-

mittel. 

 

Aus diesem Grund wird in der Ausmasseinschätzung 

nicht weiter auf Schäden in der Umwelt durch Freiset-

zung von Löschmitteln eingegangen.  

 

2.3.4 Folgerungen für die Ausmasseinschät-
zung 

 

• Für die Auswirkungen eines Brandes (Wärme-

strahlung) muss nicht zwischen den verschiedenen 

Mineralölprodukten unterschieden werden. 

 

• Das Szenarium "Explosion" ist nur für Benzin rele-

vant. 

 

• Beim Szenarium "Auslaufen" sind für Schäden im 

Oberflächengewässer die produktspezifischen 

LC50-Werte für Fische (verunreinigtes Volumen) 

bzw. der Grenzwert für verunreinigte Oberflächen 

von 15 g Mineralöl pro m2 massgebend. 
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• Für eine Verunreinigung des Trinkwassers kann 

der Grenzwert für Kohlenwasserstoffe (KWS) aus 

der Lebensmittelverordnung (LMV) genommen 

werden. Er wird für alle Mineralölprodukte zu 

20 mg/m³ festgelegt. 

 

• Bodenverschmutzungen sowie Schäden durch 

Freisetzung von Löschmitteln sind für die Aus-

masseinschätzung nicht relevant. 

 
2.4 Beurteilungskriterien 
 

Die möglichen Auswirkungen eines Störfalls mit Be-

rücksichtigung der vorher beschriebenen Konvention 

werden im nächsten Abschnitt erläutert. Zur Bestim-

mung und Beurteilung des Ausmasses wird zunächst 

auf die Schadenindikatoren gemäss BUWAL-Richtlinie 

[1] eingegangen.  

 

In der BUWAL-Richtlinie wird das Schadenausmass mit 

sechs Indikatoren für mögliche Auswirkungen auf 

Mensch und Umwelt dargestellt. Je nach Art der Schä-

digung kommen zur Beschreibung des Schadenaus-

masses ein oder mehrere Indikatoren zur Anwendung. 

(vgl. Abb. 8.1). Für jeden Schadenindikator wird ein 

Störfallwert bestimmt. Diese Störfallwerte sind auch 

untereinander vergleichbar. Tab. 2.4 gibt das jeweilige 

Ausmass an, das zu einem Störfallwert von 0.3 führt 

und im Anhang 3 für Stehtankanlagen konkretisiert 

wird. Dieser Wert, als Grenze für eine schwere Schädi-

gung, wurde für jeden Indikator einzeln festgelegt.  

Störfälle mit Brand und Hitzestrahlung haben vor al-

lem Auswirkungen auf Personen. Beim Ausmass wird 

generell zwischen der Anzahl Toten (Indikator n1) und 

der Anzahl Verletzten (Indikator n2) unterschieden. 

Zur Vereinfachung wird bei der Ausmasseinschätzung 

im vorliegenden Bericht auf den Indikator n2 (Verletz-

te) verzichtet. Durch Hitzestrahlung entstehen meist 

nur geringe Sachschäden ausserhalb der Anlage. Der 

Indikator n6 für Sachschäden ist somit bei den Brand-

szenarien nicht massgebend. 

 

Störfälle durch Auslaufen betreffen vor allem Gewäs-

ser. Die Auswirkungen lassen sich durch die Indikato-

ren n3 (verunreinigte oberirdische Gewässer) und n4 

(verunreinigte unterirdische Gewässer) beschreiben.  

Der Indikator n5 gilt  für Auswirkungen auf den Bo-

den. Diese sind für die Ausmasseinschätzung von 

Stehtankanlagen in der Regel nicht relevant (vgl. Kap. 

2.3.2).  

 

 

Tab. 2.4: Ausmass für eine schwere Schädigung gemäss BUWAL-Richtlinie [1] 

Schadenindikator  Ausmass für Störfallwert = 0.3 

Todesopfer n1 Die Grössenordnung von 10 Todesopfern 

Verletzte n2 Die Grössenordnung von 100 Verletzten 

Verunreinigte  

oberirdische Gewässer 

n3 Die Verunreinigung mit Stoffen, Erzeugnissen oder  

Sonderabfällen von etwa 106 m3 oder 1 km2 1)

Verunreinigte  

unterirdische Gewässer 

n4 Der Ausfall einer Grundwasserfassung im Ausmass  

von etwa 10’000 Personenmonaten 2)

(Boden) 

nicht relevant 

(n5) (Die Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit auf einer Fläche  

von etwa 2 ha Boden durch Stoffe, Erzeugnisse oder  

Sonderabfälle für die Dauer von 1 Jahr) 

Sachschäden n6 Sachschäden von etwa 50 Mio. Fr. 3)

1) in begründeten Fällen sind strengere Massstäbe möglich 

2) auch für bekannte, aber nicht genutzte unterirdische Gewässer anwendbar 

3) Indexstand 1996 
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Beim Indikator n6 werden Sachschäden beurteilt, die 

für Stehtankanlagen nur in speziellen Fällen (insbe-

sondere Explosionen und Hitzestrahlung) von Bedeu-

tung sind. Sie werden im Kapitel 7.3 behandelt und 

erläutert. 

 

In der BUWAL-Richtlinie gibt es keinen Indikator zur 

Bewertung einer Luftverschmutzung. Bei einem Mine-

ralölbrand in der Anlage mit Russbildung und Luftver-

schmutzung kann eine allfällige indirekte Gefährdung 

von Personen oder Anlagen dann auch über die Indi-

katoren n1 und n6 abgehandelt werden.  

 

Für den täglichen Betrieb einer Anlage bestehen an-

dere gesetzliche Vorschriften als die StFV.  
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3 Szenarienbeschrieb 

3.1 Voraussetzungen für die 
Gültigkeit der Szenarien 

 

Als Grundvoraussetzung für die Gültigkeit der mass-

gebenden Szenarien, wie sie im vorliegenden Bericht 

definiert sind, gilt die Einhaltung der allgemeinen 

Sicherheitsmassnahmen gemäss Art. 3 StFV, wie sie 

im Anhang 5 zusammengestellt sind. Diese Sicher-

heitsmassnahmen lassen sich dadurch charakterisie-

ren, dass sie einerseits als aktive Massnahme die 

Begrenzung des Schadenausmasses bei Eintreten 

eines Störfalls bewirken und andererseits als passive 

Massnahme zur Herabsetzung des Gefahrenpotentials 

und zur Verhinderung von Störfällen beitragen. Kon-

kret handelt es sich um die Massnahmen in Abb. 3.1. 

 

A Die Kontrolle der Bassinwand soll gewährleisten, 

dass das Bassin beim Auslaufen eines Tanks dem 

Druck der Flüssigkeit oder einer anderen bei der 

statischen Berechnung einbezogenen Einwirkung 

standhält. Damit kann bei einem Störfall das 

gleichzeitige Versagen eines Tanks und des zuge-

hörigen Bassins ausgeschlossen werden.  

 

B Das Konzept des Kanalisationssystems muss so 

ausgelegt sein, dass beim Szenarium Auslaufen 

Auswirkungen auf die Umgebung der Anlage mög-

lichst vermieden werden. Insbesondere sind die 

Rückhaltevolumina in der Anlage auf die berech-

neten Szenarien hin zu beurteilen. 

 

C Bei dieser Vorkehrung (Umleiten und / oder Sta-

peln von ausgelaufenem Produkt) handelt es sich 

um eine Vorsichtsmassnahme zur Vermeidung der 

Ausbreitung eines Störfalls und damit von Schä-

den ausserhalb der Anlage. Für den Fall Auslaufen 

sollen die miteinander verknüpften Bassins Reser-

vevolumen zur Verfügung stellen können, um ei-

nerseits Produkte aus der Gefahrenzone zu brin-

gen und andererseits das Überlaufen eines Bassins 

zu verhindern. 

 

D Die Bestimmungen in den CARBURA-Richtlinien 

zum Thema Brandschutz dienen in erster Linie der 

Verhinderung einer Brandausbreitung mit weiteren  

Schäden an der Anlage und ausserhalb des Be-

triebsareals. In der Richtlinie sind auch Angaben 

zur Berechnung der notwendigen Wasser- und 

Löschmittelmengen vorhanden. 

 

E Bei Eintreten eines Störfalls sind ein rasches Er-

kennen und zielgerichtetes Handeln von entschei-

dender Bedeutung für die Eindämmung des Scha-

dens. Voraussetzung dafür ist die enge Zusam-

menarbeit des Betreibers mit den zuständigen In-

stanzen und unter den Ereignisdiensten. Wichtiger 

Bestandteil dafür sind die regelmässigen Übungen 

auf der Anlage und deren Auswertung unter Be-

rücksichtigung der lokalen Gegebenheiten.  

 

 Störfälle in Stehtankanlagen sind in der Regel 

langsam ablaufende Prozesse. Man kann somit da-

von ausgehen, dass spätestens nach einigen Stun-

den die (evtl. wiederholt) angewendeten Mass-

nahmen Erfolg zeigen, das Ereignis unter Kontrolle 

gebracht ist und (weitere) Schäden oder Perso-

nengefährdungen ausserhalb der Anlage ausge-

schlossen werden können. Es muss also nicht da-

mit gerechnet werden, dass sich die Ereignisse ei-

nes Szenariums ungestört ausweiten und mit der 

Zeit die gesamte Anlage umfassen können, mit 

den entsprechenden Auswirkungen auf die Umge-

bung. Der Faktor Zeit ist deshalb die Grundlage 

für die Definition der massgebenden Szenarien in 

der Ausmasseinschätzung. 
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Abb. 3.1: Grundvoraussetzungen für die Richtigkeit der massgebenden Szenarien 

 
3.2 Szenarienbaum 
 

Aus dem Grundlagenkapitel (Kap. 2) folgt der Szena-

rienbaum (Abb. 3.2), die grafische Darstellung der 

möglichen Ereignisabläufe in Stehtankanlagen. Dieser 

bildet die Basis für die Anleitung zur Ausmassein-

schätzung. 

 

Der Szenarienbaum unterscheidet farblich zwischen 

den drei Hauptszenarien Brand (rot), Auslaufen (blau) 

und Explosion (gelb). Alle Ereignisse sind zur besse-

ren Übersichtlichkeit nummeriert. Die massgebenden 

Ereignisse haben zudem um die Ereignisnummer 

einen Rahmen in der entsprechenden Farbe. 

 

 
3.3 Massgebende Ereignisse 
 

3.3.1 Grundlagen 
 

Die möglichen Störfälle lassen sich gemäss ihren Aus-

wirkungen in drei Hauptszenarien unterteilen. Das 

Hauptszenarium "Brand" bewirkt Hitzestrahlungen, 

die sowohl den Menschen als auch Einrichtungen und 

Infrastrukturen in einem grösseren Umkreis gefähr-

den können. Beim Hauptszenarium "Auslaufen" ver-

teilt sich Lagergut im Areal oder in der Umgebung. In 

diesem Fall sind insbesondere nahegelegene Oberflä-

chengewässer oder Grundwasser sowie allenfalls der 

Boden von einer Verunreinigung bedroht. Beim 

Hauptszenarium "Explosion" stehen Druckwellen im 

Vordergrund, die zu Zerstörungen an umliegenden 

Einrichtungen und Infrastrukturen führen können. 

Diese drei Hauptszenarien "Brand", "Auslaufen" und 

"Explosion" umfassen verschiedene Unterszenarien, 

von denen dasjenige mit dem vermutlich grössten 

Gefährdungspotential als massgebendes Ereignis auf 

Stufe Kurzbericht definiert wird. Zusätzlich werden 

weitere Unterszenarien als Spezialfälle behandelt. 

Diese Spezialfälle können für Anlagen mit speziellen 

Randbedingungen wichtig sein (z.B. bei dichter Be-

siedlung).  

 

Nachfolgend werden zuerst die drei Hauptszenarien 

mit den jeweiligen massgebenden Ereignissen und 

anschliessend die Spezialfälle beschrieben.  
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3.3.2 Hauptszenarium "Brand" 
 

Bassinbrand (Nr. 10) 
Durch Zündung von ausgelaufenem Lagergut oder 

infolge eines brennenden Tanks, der versagt, kann 

ein Bassinbrand entstehen. Die Auswirkungen eines 

solchen Brandes entstehen vor allem durch die Hitze-

strahlung der Flamme, die je nach Bassinfläche bis zu 

100 m um das Bassin herum zu Verletzungen beim 

Menschen führen kann.  

 

Eine Ausweitung des Brandes auf benachbarte Tanks 

und Bassins ist frühestens nach einigen Stunden 

möglich, da sich weitere Tanks zuerst erwärmen müs-

sen, bevor sie versagen können und sich dann auslau-

fendes Lagergut ebenfalls entzündet. Voraussetzung 

für eine solche Ausdehnung eines Bassinbrandes auf 

umliegende Tanks oder Bassins ist das (evtl. mehrma-

lige) Versagen der vorgesehenen Massnahmen zur 

Brandbekämpfung und zur Sicherung der umliegen-

den Tanks. Als Folge einer solchen Brandausdehnung 

tritt eine grössere Hitzestrahlung auf. Da die Letali-

tätsradien jedoch unterproportional zur Vergrösserung 

der Brandflächen anwachsen, ist nur in Ausnahmefäl-

len (z.B. bei sehr naher und dichter Besiedlung) ein 

gegenüber dem Brand eines einzelnen Bassins erhöh-

tes Schadenausmass zu erwarten. Für die Ausmass-

einschätzung wird deshalb normalerweise nur der 

Brand des flächengrössten Bassins betrachtet. Im 

Ausnahmefall ist der Brand des Bassins mit der kleins-

ten Distanz zu gefährdeten Objekten massgebend. 

 

3.3.3 Hauptszenarium "Auslaufen" 
 

Abfliessen in die Kanalisation (Nr. 21) 
Das Ereignis ist dann für die Ausmasseinschätzung 

relevant, wenn eine Verbindung zur öffentlichen Ka-

nalisation oder zu einem Gewässer besteht. Ein un-

gewolltes Abfliessen von Lagergut oder Löschmittel-

Produkte-Gemischen in die Kanalisation kann sich aus 

einer Fehlmanipulation bei der Bassinentleerung oder 

beim Umladen sowie nach einem Überlaufen (Über-

schwappen) aus dem Bassin indirekt über Schächte 

und versiegelte Flächen ergeben. Je nach vorhande-

ner Kanalisation kann das Leckgut anschliessend ein 

nahegelegenes Gewässer (Oberflächengewässer, 

Grundwasser mit oder ohne Trinkwasserfassung) oder 

die ARA erreichen und verunreinigen. Das Schaden-

ausmass eines solchen Ereignisses hängt insbesonde-

re von den in der Anlage vorhandenen Sicherheits-

massnahmen ab. So können z.B. Stapelräume in der 

Kanalisation oder bauliche Massnahmen an der Ober-

fläche sowie ein schnelles Erkennen und effizientes 

Eingreifen bei einem Störfall mit Auslaufen helfen, die 

ausgelaufene Produktmenge im Areal zurückzuhalten, 

um möglichst eine Verunreinigung in der Umgebung 

der Anlage zu verhindern.  

 

Oberflächliches Abfliessen (Nr. 22) 
Die Verunreinigung eines Gewässers durch oberfläch-

liches Abfliessen ist nur dann für die Ausmassein-

schätzung relevant, wenn sich ein Gewässer in unmit-

telbarer Umgebung der Anlage befindet. Das Scha-

denausmass richtet sich einerseits nach den lokalen 

Gegebenheiten (Topografie, Versiegelung der Flä-

chen) und andererseits nach den vorhandenen Si-

cherheitsmassnahmen (Geländemulden, Abläufe in 

Stapelräume). Beim oberflächlichen Abfliessen handelt 

es sich um einen sichtbaren Prozess, der damit ein 

rasches Erkennen und Handeln erleichtert.  

 

3.3.4 Hauptszenarium "Explosion" 
 

Explosion in Kanalisation (Nr. 23) 
Eine Explosion in der Kanalisation kann bei Vorhan-

densein von dichten Nutzungen oder wichtigen Infra-

strukturen in der Nähe der Anlage zu grösseren Schä-

den in der Umgebung führen. 

 

Wegen seines tiefen Flammpunktes und seiner hohen 

Flüchtigkeit entwickelt vorwiegend Benzin mit Luft 

explosible Gas-Gemische in der Kanalisation oder 

anderen geschlossenen Hohlräumen wie z.B. Lei-

tungsstollen. Bei einer Zündung dieses Benzin-Luft-

Gasgemisches, z.B. durch elektrische Funken, können 

in unmittelbarer Umgebung des Explosionsortes gros-

se Explosionsdrücke entstehen. Je nach Lage der 

betroffenen Kanalisation sind bei dichter Bebauung 

oder Nutzung grosse Schäden möglich. Eine Gefähr-

dung von Personen besteht durch Trümmerwurf (z.B. 

weggesprengte Dolendeckel). In solchen Fällen ist 

dieses Szenarium von Bedeutung. 

 

In Anlagen ohne Lagerung von Benzin oder ohne 

Anschluss an eine öffentliche Kanalisation ist hinge-

gen eine Explosion in der Kanalisation nicht möglich 

und somit nicht relevant. 
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3.4 Spezialfälle 
 

3.4.1 Gaswolkenexplosion (Nr. 12) 
 

Explosion im Freien: Durch Zerstäubung flüchtiger 

Treibstoffe (Benzin) beim Austritt aus einer Leitung 

(Aerosolbildung) und durch Verdampfung aus einer La-

che kann sich eine Gaswolke bilden. Die Grösse dieser 

Gaswolke hängt u.a. von der Quellstärke, der Grösse 

der Lache und der Verdampfungsgeschwindigkeit ab. 

Da eine solche Gaswolke schwerer als Luft ist, kann 

sie in Bodennähe schweben und je nach den herr-

schenden atmosphärischen Bedingungen in eine Kana-

lisation eindringen oder sich über das Betriebsareal 

hinaus ausbreiten. Im Falle der Zündung einer unver-

dämmten Benzin-GaswolkeC oder einer Zündung kurz 

nach dem Benzinaustritt entsteht ein kurzer Brand 

(flash fire), aber keine Explosion. Durch Flammenrück-

schlag kann die Lache bei der Auslaufstelle in Brand 

gesetzt werden.  

 

Benachbarte Tankbehälter können eine Teilverdäm-

mung bewirken, die eine Durchmischung mit der 

Umgebungsluft durch Turbulenzen begünstigt. Würde 

sich ein Benzin-Luft-Gasgemisch erst nach ein paar 

Minuten in diesen Bedingungen entzünden, würden 

sehr viel höhere Verbrennungsgeschwindigkeiten und 

dadurch höhere Überdrücke erreicht. Die Explosion 

würde sich mit einer rasanten Druckwelle in der At-

mosphäre ausbreiten. Wie Nachrechnungen von Exp-

losionsunfällen zeigen, können nach der Explosion 

einer teilverdämmten Gaswolke im Freien Anfangs-

überdrücke von 0.3 bar bis maximal 0.42 bar entste-

hen [20]. Personen oder Infrastrukturen in unmittel-

barer Umgebung der Anlage sind dann gefährdet. Ein 

solches Ereignis setzt aber eine grosse Ausflussmenge 

voraus (Beispiel einer lang andauernden Leckage). Es 

muss dort berücksichtigt werden, wo schwere Schädi-

gungen von wichtigen Infrastrukturen oder die Ge-

fährdung einer grossen Anzahl von Personen im Um-

                                                     
C Unterhalb des Flammpunktes irgendeines Treibstoffes sind weder 

seine Zündung noch seine Verbrennung möglich. Für Dieselöl bzw. 
Heizöl liegt der Flammpunkt höher als 55°C. Eine solche Tempera-
tur kann nur mit einer äusseren, lang andauernden Erwärmung der 
Flüssigkeit erreicht werden. Bei Umgebungstemperatur stellt nur 
Benzin wegen seines tiefen Flammpunktes (-20°C) und seiner ho-
hen Flüchtigkeit eine grosse Gefährdung dar. Sind keine leicht 
brennbaren Stoffe im Areal gelagert, kann der Spezialfall Gaswol-
kenexplosion aus Dieselöl oder Heizöl vernachlässigt werden, da er 
viel unwahrscheinlicher ist als derjenige aus Benzin. 

kreis von ca. 100 m um die Anlage nicht ausgeschlos-

sen werden können.  

 

Explosion im geschlossenen Pumpenhaus: In-

folge undichter Stellen in der Pumpenanlage können 

sich Treibstoffdämpfe (Benzin) im Pumpenhaus ent-

wickeln, die im Zündungsfalle zu einer verdämmten 

Gaswolkenexplosion führen. Der maximale Überdruck 

im geschlossenen Gebäude beträgt dabei kurzzeitig 

ca. 7 bar [6, 18]. Je nach Lage des Pumpenhauses 

sind damit grössere Schäden innerhalb des Betriebs-

areals möglich. Schäden ausserhalb der Anlage sind 

nur in Ausnahmefällen relevant, z.B. wenn das Pum-

penhaus direkt an der Arealgrenze und neben einem 

dicht genutzten Nachbargrundstück liegt. 

 

3.4.2 Boil Over (Nr. 16) 
 

Das Szenarium tritt insbesondere bei Rohöl, Schweröl, 

Heizöl sowie evtl. bei Dieselöl auf. Ein Boil Over mit 

Benzin oder Kerosin kann hingegen ausgeschlossen 

werden. Der Boil Over ist ein Ereignis, bei dem grosse 

Mengen aufschäumenden, brennenden Öls heftig und 

plötzlich aus einem Tank ausgeworfen werden. Der 

Grund liegt im vorgängigen Erhitzen des Öls, das nach 

einer gewissen Zeit zu einem spontanen Verdampfen 

des Wassers am Tankboden führt. Laut klassischer 

Theorie ist ein Tankbrand die Ursache für die Erhit-

zung des Tankinhaltes und den nachfolgenden Boil 

Over. Da in der Literatur jedoch auch ein Ereignis mit 

anderer Ursache aber ähnlicher Wirkung als Boil Over 

bezeichnet wurde (Lyon: Aufheizung des Tankinhaltes 

durch äusseren Bassinbrand), soll nachfolgend eine 

Unterscheidung in der Bezeichnung eingeführt wer-

den. Dem klassischen Boil Over wird ein Ereignis mit 

"Boil Over-ähnlichem Effekt" gegenübergestellt (zur 

Definition des Boil Over siehe auch [9, 22, 26]).  

 

A)  Klassischer Boil Over mit Wärmezonenbil-
dung bei Tankbränden  

 Der klassische Boil Over mit Wärmezonenbildung 

kommt nur bei Tankbränden von Mineralölen mit 

einem weiten Siedebereich (Rohöl, Heizöl S) vor. 

Eine Voraussetzung für dieses Phänomen ist das 

Vorhandensein von Wasser am Tankboden (Kon-

denswasser oder durch Brandbekämpfung einge-

bracht). Durch den Tankbrand bildet sich im bren-

nenden Produkt eine Wärmefront. Dabei kommt 

es zu einer fraktionierten Destillation an der Ober-
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fläche. Die leichtflüchtigen Komponenten ver-

dampfen und verbrennen, während schwer flüch-

tige Komponenten sich in der erhitzten Oberfläche 

ansammeln. Die Verdampfung setzt sich an der 

Grenzfläche zwischen heissem Rückstand und kal-

tem Öl fort, wobei die schwerflüchtigen Kompo-

nenten, die zurückbleiben, die Wärmezone ver-

grössern. Wenn die sich so immer weiter ausdeh-

nende Wärmezone die am Tankboden liegende 

Wasserschicht erreicht, wird die Verdampfung des 

Wassers einsetzen und zum Auswurf von grossen 

Mengen aufschäumenden und brennenden Öls 

führen.  

 

 Massnahmen 

Beim klassischen Boil Over bestehen die mögli-

chen Massnahmen nach Ausbruch eines Tank-

brandes vor allem in der Verhinderung von weite-

ren Schäden. Da der Verlauf der Wärmefront am 

Tank gut beobachtet werden kann und das eigent-

liche Auswerfen des Produkts erst nach mehreren 

Stunden erfolgt, muss in dieser Zeit dafür gesorgt 

werden, dass alle sich in der Nähe befindenden 

Personen aus dem Gefahrenbereich evakuiert wer-

den.  

 

B)  "Boil Over-ähnliche Effekte" nach 
Bassinbrand 
"Boil Over-ähnliche Effekte" können auch bei Pro-

dukten mit relativ engem Siedebereich wie Diesel-

öl und Heizöl EL auftreten. Diese Produkte bilden 

keine grossen Wärmezonen. Die Ursache für den 

"Boil Over-ähnlichen Effekt" liegt in diesem Fall in 

der Aufheizung eines Tanks durch äussere Wär-

meeinstrahlung, also durch einen Bassinbrand. Bei 

einem lang andauernden Brand in einem Bassin 

findet eine starke Erwärmung der Tankwand der 

im Bassin stehenden Tanks statt, wenn keine ge-

nügende Tankkühlung gewährleistet werden kann. 

Das am Boden liegende Wasser wird also haupt-

sächlich über Wärmeleitung in der Tankwand auf-

geheizt. Der Effekt tritt umso stärker auf, je klei-

ner der Tankdurchmesser und damit je grösser die 

Wärmeleitung durch die Tankwand ist. Vorausset-

zung für diesen Ablauf ist ein niedriger Füllstand 

im Tank, der den Wärmekontakt zwischen Flamme 

und Tankwand erhöht. Die maximal mögliche Aus-

wurfmenge des Produkts bleibt deshalb geringer 

als beim klassischen Boil Over. 

 

Massnahmen 
Dieser Effekt entsteht durch äussere Wärmeein-

wirkung. Erstes Ziel der Bekämpfung ist deshalb 

die Ausschaltung dieser Wärmequelle durch einen 

konzentrierten Löschangriff auf den Bassinbrand. 

Wo möglich, sind die umliegenden Tanks zu küh-

len. Wichtig ist dabei, dass kein zusätzliches Was-

ser in die erwärmten Tanks eingebracht wird. 

 

 
3.5 Weitere Szenarien 
 

Die weiteren Ereignisse aus dem Szenarienbaum sind 

für die Ausmasseinschätzung nicht relevant und 

höchstens in Ausnahmefällen bei einer Risikoermitt-

lung näher zu untersuchen. Es handelt sich um: 

 

3.5.1 Tankexplosion (Nr. 2) 
 

Bei einer allfälligen Zündung des verdämmten Gasvo-

lumens in einem Tank, z.B. anlässlich einer Tankrevi-

sion oder durch Überhitzung eines beinahe leeren 

Tanks, kann es zur Explosion eines Tanks kommen. 

Explosionen erfolgen meistens als chemische Explosi-

onen, bei denen sich das reagierende Gasgemisch 

durch Wärmeabgabe rasch ausdehnt. Häufig wird als 

Folge einer Tankexplosion das Tankdach wegge-

sprengt und oftmals das vorhandene Lagergut ent-

zündet, so dass ein Tankbrand (Nr. 4, vgl. unten) 

entsteht. Die Auswirkungen der Explosion an sich 

beschränken sich in der Regel auf das eigentliche 

Betriebsareal und sind deshalb für die Ausmassein-

schätzung nicht relevant. 

 

Zu beachten ist auch die Möglichkeit der Explosion 
des Speichers von Benzindämpfen einer Gaspende-
lung . Benzingaspendelungen in Tankanlagen fangen 

anfallende Benzindampfüberschüsse bei täglichen und 

saisonalen Temperaturschwankungen oder verdrängte 

Benzindämpfe bei Benzinumlagerungen auf. Diese 

Benzindämpfe werden zunächst in einem grossen 

Puffertank gespeichert. In der Regel handelt es sich 

um übersättigte Gemische. Überschüssige Benzin-

dämpfe werden verflüssigt. Dieser Gaspuffertank 

kann infolge Überhitzung explodieren. In einem sol-

chen Fall können wegfliegende Trümmerteile die 

umliegenden Einrichtungen beschädigen. Es ist in der 



Störfallvorsorge in Stehtankanlagen: Rahmenbericht 

 

18

Regel jedoch nicht mit grösseren Schäden ausserhalb 

des Betriebsareals zu rechnen. 

 

3.5.2 Tankbrand (Nr. 4) 
 

Wird ein Tank beschädigt und entzündet sich an-

schliessend das Lagergut, so kann ein Tankbrand 

entstehen. Die Schadenwirkung durch die resultieren-

de Wärmestrahlung beschränkt sich auf die unmittel-

bare Umgebung des Tanks und ist geringer als die 

Wirkung durch den Brand des zugehörigen Bassins. 

Eine Gefährdung von Personen ist nur innerhalb einer 

Distanz von weniger als 100 m möglich. Zudem be-

steht wegen der trägen Abläufe bei einem Tankbrand 

(langsame Entwicklung der maximalen Wärmestrah-

lung) die Möglichkeit, das Gefahrengebiet rechtzeitig 

zu verlassen. Ein Tankbrand kann durch einen geziel-

ten Einsatz der Feuerwehr mit ausreichend Löschmit-

tel und Kühlwasser gelöscht werden, ohne dass sich 

Folgeszenarien (insbesondere der Bassinbrand) entwi-

ckeln. Der Tankbrand ohne Folgeszenarium ist wegen 

der geringeren Auswirkungen gegenüber dem Bassin-

brand von untergeordneter Bedeutung und deshalb 

für die Ausmasseinschätzung nicht relevant. 

 

3.5.3  Tank- und Bassinbrand (Nr. 14) 
 

Der Tank- und Bassinbrand stellt eine Kombination 

von zwei Einzelereignissen dar. Das Schadenausmass 

besteht vor allem in der Gefährdung von Personen 

durch die Wärmestrahlung. Da ein brennender Tank 

in einem brennenden Bassin nur eine geringe zusätzli-

che Einwirkung in der Umgebung darstellt, wird auf 

die separate Berechnung dieses kombinierten Ereig-

nisses in der Ausmasseinschätzung verzichtet. Mass-

gebend ist der Bassinbrand. 

 

3.5.4 Versickern im Untergrund (Nr. 26) 
 

Durch ein undichtes Bassin oder durch Auslaufen von 

Produkten auf einen durchlässigen Boden ausserhalb 

der Anlage kann eine Verunreinigung von Boden oder 

Grundwasser auftreten. Bei einem undichten Bassin 

handelt es sich jedoch in der Regel um kleine Men-

gen, die in den Boden eindringen können. Je nach 

Bodenverhältnissen breitet sich das ausgelaufene 

Produkt unterschiedlich schnell aus. Bei undurchlässi-

gen Böden ohne Grundwasservorkommen, wie sie 

häufig bei Tankanlagen vorkommen, kann normaler-

weise von einer so langsamen Ausbreitung ausgegan-

gen werden, dass kaum Grundwasservorkommen in 

grösserer Entfernung von der Anlage gefährdet sind. 

Eine erhebliche Verschmutzung von Grundwasser 

oder Boden ausserhalb der Anlage durch Versickern 

im Untergrund ist deshalb wenig wahrscheinlich. 

Zudem können Grundwasserverunreinigungen bereits 

durch das Szenarium "Auslaufen" abgedeckt werden. 

Kann deshalb durch die vorhandenen Sicherheits-

massnahmen ein rasches Erkennen und Beheben 

einer Undichtigkeit gewährleistet werden und ist die 

Bassinkonstruktion auf ihre Funktionstüchtigkeit hin 

geprüft worden, so ist dieses Szenarium für die Aus-

masseinschätzung nicht relevant. Das Ereignis Versi-

ckern im Untergrund kann dann für die Ausmassein-

schätzung vernachlässigt werden. 
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4 Schadenausmass beim Szenarium "Bassinbrand" 

4.1 Massgebendes Ereignis 
 

Ein Bassinbrand tritt gemäss Szenarienbaum auf: 

 

• wenn sich ein Produkt im Tank entzündet und 

dieser anschliessend versagt, so dass das bren-

nende Lagergut in das Bassin auslaufen kann (Er-

eignisabfolge: Nr. 2-4-6-10), oder 

 

• wenn nach einem Leck in einem Tank Lagergut 

ausläuft und sich anschliessend im Bassin entzün-

det (Ereignisabfolge: Nr. 3-7-10).  

 

Massgebend für die Auswirkungen ist die Hitzestrah-

lung des Bassinbrandes. Für dieses Szenarium wird 

davon ausgegangen, dass ein Bassin auf seiner gan-

zen Fläche (ohne Tankgrundflächen) mit brennendem 

Lagergut bedeckt ist. Die eigentliche Auslaufmenge 

spielt nur dann eine Rolle, wenn in einem Bassin 

zusätzliche (niedere) Trennmauern vorhanden sind, 

die die Ausbreitung des Leckgutes über die ganze 

Bassinfläche verhindern können. Massgebend ist 

immer der Nutzinhalt des grössten Tanks eines Bas-

sins. Bei der Festlegung des massgebenden Bassins 

ist einerseits die Fläche und andererseits die Distanz 

zu möglicherweise gefährdeten Personen ausschlag-

gebend. Je nach Anlage sind mehrere Rechnungen 

mit verschiedenen Bassins durchzuführen. Ein Bassin-

brand ist dann relevant, wenn sich innerhalb von ca. 

150 m um das Bassin Personen befinden, die nicht 

zum Betriebsareal gehören (z.B. Anwohner, Besucher 

einer Veranstaltung, Sporttreibende, Personen auf 

Verkehrswegen, etc.).  

 
4.2 Berechnung der Hitzestrahlung 
 

Mit dem Zylinder-Flammenstrahlungsmodell 

[5, 10, 15] kann die Hitzestrahlung in einem bestimm-

ten Abstand zum Brandzentrum bzw. zum Bassinrand 

berechnet werden. Die Bassinfläche wird dabei durch 

einen flächengleichen Kreis dargestellt. Basis für die 

Berechnungen bildet die Bassinfläche sowie die Strah-

lungsenergie pro Fläche (Strahlungsdichte) des jewei-

ligen Stoffes [13]. Bei den meisten Bassinbränden 

werden die Flammen durch Russbildung bis zu 50% 

abgeschirmt. Es kann für alle betrachteten Mineralöl-

produkte in guter Näherung eine einheitliche Strah-

lungsenergie von 84 kW/m2 angenommen werden, so 

dass bei der Berechnung der Wirkungsradien nicht 

mehr nach dem brennenden Produkt unterschieden 

werden muss (vgl. Abb. 4.1). 

 
4.3 Abschätzung der Auswirkungen 
 

Massgebend für das Schadenausmass ist der Indika-

tor n1 (Tote). Verletzte werden auf Stufe Kurzbericht 

nicht berücksichtigt. Ebenso ist der Indikator n6 

(Sachschäden) bei Hitzestrahlung normalerweise nicht 

relevant. Für die Einsatzkräfte kann zusätzlich die 

sogenannte Schmerzgrenze, d.h. derjenige Abstand, 

wo die Hitzestrahlung noch 5 kW/m2 erreicht, von 

Bedeutung sein. Bei diesem Wert empfindet ein 

Mensch nach 10-20 Sekunden Schmerzen [3]. Der 

Wert kann deshalb einen Anhaltspunkt für den Um-

kreis darstellen, in dem Menschen von der Hitzestrah-

lung eines Bassinbrandes betroffen sein können. 

 

Beim Brand einer Lache ist die Hitzestrahlung relativ 

lange Zeit konstant. Für die Berechnung wird ange-

nommen, dass sich alle betroffenen Personen im 

Freien aufhalten (ohne Gebäudeschutz), dass sie aber 

nur in den ersten 30 Sekunden betroffen werden, da 

sie spätestens nach dieser Zeit geflüchtet sind. Unter 

diesen Annahmen ergeben sich folgende Wirkungsra-

dien auf den Menschen [17]: 

 

1%-Letalität  bei 15 kW/m2

50%-Letalität  bei 24 kW/m2

99%-Letalität  bei 57 kW/m2

 

Die Auswirkungen der Hitzestrahlung auf den Men-

schen, wie sie in diesem Bericht berechnet werden, 

beruhen auf der beobachteten Letalität bei Nuklear-

explosionen [17] und einer Auswertung von Unfallbei-

spielen mit Kohlenwasserstoffbränden [11]. Als gute 

Näherung für die Ausmasseinschätzung hat sich da-

raus das vorliegende Modell auf der Basis einer Pro-

bitfunktion nach Eisenberg [17] mit der Expositions-

zeit von 30 Sekunden und den drei Wirkungsradien 

mit konstanter Letalität (R1 für 1% Letalität, R50 für 

50% Letalität, R99 für 99% Letalität) ergeben. 
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Abb. 4.1: Letalitätsradien R1, R50 und Schmerzgrenze RS ab Bassinrand in Abhängigkeit von der betrachteten  

 Bassinfläche (Näherung für die Treibstoffe Benzin, Kerosin, Dieselöl und Heizöl) 

Schmerzgrenze RS

(5 kW/m2) 

Letalität 1% R1

Letalität 50% R50

 

Die Letalitätsradien lassen sich in Abhängigkeit von 

der Bassingrösse aus der Abb. 4.1 herauslesen, wobei 

der 99% Letalitätsradius für die betrachteten Bassin-

flächen immer kleiner als 20 m ist und deshalb nicht 

dargestellt wird. 

 

Diese Radien sind nun auf die Umgebung des jeweili-

gen Bassins zu übertragen. Anschliessend ist die 

Anzahl der betroffenen Personen abzuschätzen (an-

hand einer Begehung, eines Zonenplans oder bei 

Wohngebäuden auch über die Einwohnerkontrolle der 

Gemeinde). Mit diesen Angaben kann das Schaden-

ausmass für den Bassinbrand berechnet werden (vgl. 

Beispiel 1). 

 

Für genauere Abklärungen, z.B. im Rahmen einer 

Risikoermittlung, sind auch detailliertere Modelle 

entwickelt worden. So finden sich z.B. im Green Book 

von TNO [19] Formeln, die spezifisch für Kohlenwas-

serstoffbrände entwickelt wurden und die Wirkung 

der Strahlung auf den Menschen unter Berücksichti-

gung von Kleiderschutz und Fluchtmöglichkeit im 

Detail beschreiben. Diese Berechnungen sind rein 

rechnerisch und wegen der Erhebung der notwendi-

gen (häufig jedoch nur ungenau bekannten) Grundla-

gendaten wesentlich aufwändiger als die vorgeschla-

gene Ausmasseinschätzung und werden deshalb als 

für den Kurzbericht kaum geeignet beurteilt.
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Beispiel 1: Bassinbrand (Nr. 10) 
 
Eine Anlage besteht aus 16 Tanks, die auf 4 Bassins verteilt sind. Das grösste Bassin weist eine Fläche von 5’500 m2 
(ohne Tankgrundflächen) auf. Es besitzt keine Trennwände, sodass sich ausgelaufenes Produkt über die ganze Flä-
che ausbreiten kann.  
 
Mit dieser Fläche werden im Brandfall gemäss Abb. 4.1 die folgenden Letalitätsradien erreicht: 
R50 = 22 m  (Berechnung der Anzahl Toten mit F = 0.65) 
R1 = 45 m  (Berechnung der Anzahl Toten mit F = 0.15) 
Schmerzgrenze RS = 115 m  (für Einsatzkräfte wegen Evakuierung relevant) 
 
Die Anlage liegt in der Nähe einer Wohnsiedlung und neben einer regionalen Eisenbahnlinie. Der Abstand vom Bas-
sinrand zum nächstgelegenen Wohnhaus (12 Personen) beträgt 40 m, drei weitere Wohnbauten (3x15 = 45 Perso-
nen) liegen innerhalb eines Radius von 100 m, die Eisenbahnlinie (Durchschnittsbelegung = 50 Personen) ist nur 
gerade 30 m entfernt.  
 
Für den Indikator n1 (Tote) gilt also: 
Innerhalb des Radius R50 (= 22 m) sind keine Personen betroffen.  
Zwischen R50 (= 22 m) und R1 (= 45 m) befinden sich 12 + 50 = 62 Personen.  
Die Gesamtanzahl Tote berechnet sich daraus zu 62 x 0.15 = 9.3 Tote. 
 
Die Umrechnung der Anzahl Toten zum Störfallwert erfolgt mit Abb. 8.1 (oder mit den Formeln): 
Störfallwert = 0.3 x log(Anzahl Tote) = 0.3 x log(9.3) = 0.29. 
 
Ergebnis:  
Der maximale Störfallwert liegt mit 0.29 knapp unter 0.3. Damit muss normalerweise keine Risikoermittlung für das 
Szenarium Bassinbrand erstellt werden. Bei einer Vergrösserung der Wohnbevölkerung (z.B. durch verdichtetes Bau-
en) ist aber die Situation neu zu überprüfen. 
 
Folgerungen: 
Da die Eisenbahnlinie nahe an der Anlage liegt, ist für den Ereignisfall klarzustellen, dass die gegenseitige Informati-
on durch die jeweiligen Einsatzpläne oder andere geeignete Mittel gewährleistet ist und dass die Einsatzkräfte über 
die notwendigen Massnahmen instruiert sind. 
 
Die Schmerzgrenze liegt bei 115 m. Im vorliegenden Beispiel befinden sich 3 Wohnbauten mit insgesamt 45 Perso-
nen innerhalb dieser Grenze. Es ist somit sicherzustellen, dass diese Personen bei einem Störfall rechtzeitig alarmiert 
werden.  
 
Falls es sich bei den nächstgelegenen Bauten um schwer evakuierbare Gebäude wie Spitäler oder Altersheime han-
delt, ist eine allfällige Evakuierung der anwesenden Personen in die Einsatzpläne einzubeziehen.  
 
 



Störfallvorsorge in Stehtankanlagen: Rahmenbericht 

 

22

5 Schadenausmass beim Szenarium "Auslaufen" 
5.1 Massgebende Ereignisse 
 

5.1.1 Voraussetzungen 
 

Der massgebende Schaden für das Szenarium "Aus-

laufen" ist die Verschmutzung eines Oberflächenge-

wässers. In Ausnahmefällen können auch die Auswir-

kungen auf Grundwasser oder Trinkwasserfassungen 

von Bedeutung sein. 

 

Damit eine Oberflächengewässerverschmutzung nach 

einem Auslaufen auftreten kann, müssen folgende 

Randbedingungen erfüllt sein: 

• das Areal weist eine Betriebskanalisation auf, die 

direkt oder indirekt in ein Oberflächengewässer 

führt (Ereignis 21) oder 

• das Areal weist versiegelte Flächen oder eine 

entsprechende Topografie auf, so dass ein Pro-

dukt oder Gemisch oberirdisch in ein Oberflächen-

gewässer gelangen kann (Ereignis 22). 

 

Falls die Verunreinigung eines Oberflächengewässers 

oder von Grundwasser ausgeschlossen werden kann, 

sind die Ereignisse 21 und 22 nicht relevant. Die Aus-

masseinschätzung kann dann mit dem Kapitel 6 (Exp-

losion) fortgesetzt werden. 

 

5.1.2 Abfliessen in die Kanalisation (Nr. 21) 
 

Ein Abfliessen in die Kanalisation ist hauptsächlich 

durch drei Ereignisabfolgen möglich: 

• wenn nach einem Leck in einem Tank Produkt in 

das Bassin läuft und von dort z.B. über die Bassin-

entwässerung in die Betriebskanalisation gelangt. 

Ist diese direkt oder indirekt (z.B. über einen Öl-

abscheider) mit einem Oberflächengewässer ver-

bunden, kann eine Verunreinigung dieses Gewäs-

sers auftreten (Abfolge 3-8-21); 

• wenn nach einem Leck in einem Tank Produkt 

über den Bassinrand ausläuft (z.B. Freistrahl oder 

Überschwappen) oder bei einem Umladevorgang 

freigesetzt wird und dann über die Arealentwässe-

rung in die Betriebskanalisation gelangt (Abfolge 

3-8-20-21); 

• wenn sich nach einem Leck in einem Tank das 

Bassin mit Produkt füllt und anschliessend Schaum 

und Löschwasser zur Verhinderung oder Bekämp-

fung eines Bassinbrandes hinzugefügt werden, so 

dass die Bassinkapazität nicht mehr ausreicht. 

Schaum läuft daraufhin über den Bassinrand in 

das Areal und kann anschliessend in die Betriebs-

kanalisation gelangen (Abfolge 3-7-10-(17)-20-

21). 

 

5.1.3 Oberflächliches Abfliessen (Nr. 22) 
 

Prinzipiell sind die gleichen Ereignisabfolgen wie beim 

Abfliessen in die Kanalisation möglich. Der Unter-

schied liegt darin, dass ausgelaufenes Produkt oder 

ein Gemisch nicht in die Betriebskanalisation gelan-

gen, sondern sich über die Oberfläche ausbreiten 

(Ereignisabfolgen 3-8-20-22 und 3-7-10-(17)-20-22). 

 
5.2 Abschätzung der Auslaufmengen 
 

5.2.1 Vorgehen 
 

Beim Szenarium "Auslaufen" wird anhand der mass-

gebenden Ereignisse diejenige Produktmenge be-

stimmt, die aus einem Tank oder einer Rohrleitung 

ausläuft. Diese Menge wird sich je nach Anlage auf 

unterschiedliche Art weiter ausbreiten. Ein Teil wird in 

der Anlage zurückgehalten (Bassin, Rückhaltevolu-

men, Geländemulden, Boden), der Rest verlässt die 

Anlage z.B. via Kanalisation oder Oberfläche. Dieser 

Rest kann ein Gewässer oder eine ARA verunreinigen 

und definiert so das eigentliche Schadenausmass.  

 

Wenn das Oberflächengewässer in ein Grundwasser 

infiltrieren kann, besteht zusätzlich die Gefahr einer 

Trinkwasserverunreinigung. Das Schadenausmass 

lässt sich dann über den Indikator "Personenmonate" 

(= Dauer des Ausfalles der Trinkwasserfassung x 

betroffene Personenzahl) berechnen. Dieses Scha-

denausmass hängt von der Grösse der Verunreinigung 

und der Fassungsmenge ab, im wesentlichen also von 

der ausgelaufenen Produktmenge, den Bodenverhält-

nissen im betroffenen Bereich (Versickerungsverhal-

ten, Strömungsverhältnisse), der Distanz zwischen 
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Anlage und Trinkwasserfassung sowie der Anzahl 

angeschlossener Personen.  

Liegt keine Trinkwasserfassung im Gefahrenbereich, 

dann kann die Verunreinigung von nutzbarem Grund-

wasser mittels potentieller Wasserverbrauchszahlen 

abgeschätzt werden, um eine Beurteilung für unterir-

dische, nicht genutzte Gewässer zu erhalten [1].  

 

Das resultierende Schadenausmass hängt vor allem 

von den lokalen Verhältnissen ab, die von Anlage zu 

Anlage grosse Unterschiede aufweisen. Durch die 

vorliegende Definition der massgebenden Ereignisse 

wurde eine grundsätzliche Verallgemeinerung er-

reicht. Dies entbindet jedoch den Anlagebetreiber 

nicht davon, die Gültigkeit der Szenarien auf seiner 

Anlage zu überprüfen und gegebenenfalls eigene 

Abschätzungen anzuwenden.  

 

5.2.2 Abfliessen in die Kanalisation (Nr. 21) 
 

Fehlmanipulation an der Bassinentwässerung 
Ein direktes Abfliessen in die Kanalisation kann nach 

einer Fehlmanipulation an der Bassinentwässerung  

geschehen, wenn sich gleichzeitig im Bassin ausgelau-

fenes Produkt befindet. Die Menge an ausgelaufenem 

Produkt in der Kanalisation ist in diesem Fall abhängig 

von der Dauer der (fehlerhaften) Entwässerung und 

von der Pumpenleistung in dieser Zeit. Für den worst 

case wird eine Zeit von 15 Minuten angenommen, 

während der ein Mineralölprodukt ungehindert (un-

entdeckt oder unbehindert) in die Kanalisation ge-

pumpt (geleitet) wird. Spätestens nach dieser Zeit 

wird die Fehlmanipulation erkannt und gestoppt. Die 

maximale Produktemenge in der Kanalisation ergibt 

sich somit zu: 

Max. Menge in der Kanalisation [m3] =  

15 Min. x Pumpleistung (bzw. Abfluss) [m³/Min.] 

 

Der weitere Ausbreitungsweg des ausgelaufenen 

Produkts hängt von der Konzeption der Betriebskana-

lisation und den baulichen Rückhaltemassnahmen im 

Areal ab. Ist eine Sperrung der Entwässerung oder 

die Schliessung von Schiebern möglich, kann das 

potentielle Schadenausmass entsprechend reduziert 

werden.  

 

 

Beispiel 2: Abfliessen in die Kanalisation (Nr. 21) 
 
Fehlmanipulation an der Bassinentwässerung 
Eine Anlage entwässert ihre 4 Bassins über Pumpleitungen mit manuellen Schiebern, die normalerweise geschlossen 
und gesichert sind. Bei einer Fehlmanipulation dieser Bassin-Entwässerung wird ausgelaufenes Lagergut in die Kana-
lisation gepumpt. Durch die vorhandenen Sicherheitsmassnahmen ist ein Erkennen der Fehlmanipulation innerhalb 
von 15 Minuten gewährleistet. Mit der vorhandenen Pumpleistung von 40 l/s berechnet sich die maximale Menge 
Mineralölprodukt in der Kanalisation deshalb wie folgt: 
Menge [m3] = Dauer x Pumpleistung = 15 Minuten x 40 l/s = 15' x 60'' x 0.040 m3/s = 36 m3  
 
Die Entwässerungsleitung der Bassins führt über einen Ölabscheider mit 30 m3 Speichervolumen. Diese Menge bleibt 
im Speicher zurück und kann später abgepumpt werden. Die restlichen 6 m3 Mineralöl verschmutzen den mit dem 
Überlauf des Ölabscheiders verbundenen Bach. Die maximal verunreinigte Fläche ergibt sich zu: 
 
max. Fläche [km2] = Auslaufmenge [m3] x 0.0567 [km2/m3] = 0.340 [km2] (gemäss Abschn. 5.3) 
 
Die Umrechnung des Ausmasses in den Störfallwert erfolgt mit Abb. 8.1 oder mit der Formel: 
Maximaler Störfallwert n3 für ein oberirdisches Gewässer = ca. 0.16 
 
Ergebnis: 
Der maximale Störfallwert liegt unter 0.3, es sind somit keine weiteren Abklärungen notwendig. 
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5.2.3 Oberflächliches Abfliessen (Nr. 22) 
 

Freistrahl über Bassinrand bei Tankleck 
Tritt bei einem Tank ein Leck auf, das höher liegt als 

die Bassinmauerkrone, ist es denkbar, dass der Frei-

strahl über die Bassinmauer reicht. Als Folge davon 

wird sich das Produkt oberflächlich in der Anlage 

ausbreiten. 

 

Aufgrund dieses Szenariums wurden in den CARBU-

RA-Richtlinien [4] Vorschriften für die minimalen 

Abstände zwischen Tank und Bassinmauer aufgestellt. 

Das Szenarium Freistrahl über Bassinrand ist also vor 

allem dann relevant, wenn diese Abstände unter-

schritten sind.  

 

Für die Berechnung des Ausmasses muss zuerst die 

maximale Menge an ausgelaufenem Produkt abge-

schätzt werden. Diese ist grundsätzlich abhängig von 

der Leckgrösse, der Höhe der Bassinmauer, dem 

Abstand des Tanks zur Bassinmauer und der Höhen-

differenz zwischen Leck und Füllstand im Tank. Mit 

dem vereinfachten Modell der Wurfparabel kann bei 

einer bestimmten Anlage die maximale Menge, die 

über die Bassinmauer gelangt, abgeschätzt werden 

(vgl. Beispiel 3a). 

 

Die weitere (oberflächliche) Ausbreitung des ausge-

laufenen Produkts hängt wesentlich von der betrach-

teten Anlage (Topografie, Versiegelungsgrad, Kanali-

sationsnetz, etc.) und den vorhandenen Eingriffsmög-

lichkeiten ab und muss für jede Anlage separat abge-

schätzt werden.  

 

Überschwappen 
Beim plötzlichen Versagen eines Tanks entsteht bei 

genügend hohem Pegelstand eine Flutwelle, die sich 

in Richtung der Bassinmauer bewegt. Trifft die Flut-

welle mit einer gewissen Geschwindigkeit auf die 

Bassinmauer, kann durch Hochspritzen ein Teil der 

ausgelaufenen Menge über den Bassinrand hinaus-

fliessen.  

 

Der zeitliche Verlauf des Hochspritzens an der Bas-

sinmauer ist je nach Art des Tanklecks (z.B. Totalver-

sagen, Aufplatzen einer Schweissnaht oder Aufreissen 

eines Mannlochs) verschieden. Im ungünstigsten Fall, 

bei einem Totalversagen, fallen ca. die Hälfte der 

hochspritzenden Menge auf der Aussenseite der Bas-

sinmauer zu Boden [27]. Da die hochspritzende Men-

ge höchstens das Volumen der Frontwelle umfasst, 

beträgt die überschwappende Treibstoffmenge weni-

ger als 1 m3 bei vorschriftsmässigen Abständen und 

Bassinkonstruktionen.  

 

Das Beispiel zeigt, dass dieses Szenarium von unter-

geordneter Bedeutung ist, selbst dann, wenn sich 

direkt hinter der Bassinmauer ein Oberflächengewäs-

ser oder ein Einlauf in eine Kanalisation befindet. 

 

Leckage bei Umladevorgang oder aus Rohrlei-
tung 
Tritt bei einem Umladevorgang ein Leck an einer Lei-

tung auf, berechnet sich die maximale Auslaufmenge 

aus der momentanen Pumpleistung in der Leitung 

oder dem statischen Druck und der Zeitdauer, bis die 

Pumpen abgestellt sind oder das Leck abgedichtet ist. 

Aufgrund der vorhandenen Sicherheitsmassnahmen 

(Ölabscheider, Rückhaltevolumen) und der topografi-

schen Verhältnisse lässt sich in der jeweiligen Anlage 

abschätzen, welche Produktmenge sich oberflächlich 

im Areal ausbreitet und allenfalls die Anlage verlässt 

(vgl. Beispiel 3b).  

 
Überlaufen des Bassins 
Das Überlaufen eines Bassins aufgrund eines Tank-

leckes ist bei vorschriftsgemässen Bassinvolumen 

nicht möglich, da immer mindestens das Nutzvolumen 

des grössten Tanks aufgefangen werden muss. Ein 

Überlaufen ist nur möglich, wenn bei einem Tankleck 

zusätzliches Volumen, z.B. in Form von Schaum, 

Lösch- oder Kühlwasser in das Bassin eingebracht 

wird. Die Gefahr des Überlaufens besteht also vor 

allem dann, wenn es sich um kleine Bassins mit wenig 

Volumenreserve oder um grosse Bassins mit vielen 

Tanks handelt, die in einem Brandfall gekühlt werden. 

Die Überlaufmengen sind deshalb aufgrund der vor-

handenen Bassins und des Löschkonzeptes (inkl. 

einsetzbare Wassermengen) für jede Anlage separat 

abzuschätzen.  

 

Für die Abschätzung der Auswirkungen ist von einem 

Leck im grössten vollen Tank des Bassins mit der 

kleinsten Volumenreserve auszugehen. Das ausgelau-

fene Produktvolumen ist zu ergänzen mit dem 

Schaumvolumen (Brandverhütung) und dem Kühl-

wasservolumen für die restlichen Tanks im Bassin. Als 

Annahme für die Dauer des Löschmitteleintrages ist 
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von einer Dauer von 1 Stunde auszugehen. Als Ein-

satzzeit der Feuerwehr können 2 Stunden angenom-

men werden, beim Kühlwassereintrag ist mindestens 

eine ViertelstundeD anzunehmen. Die Differenz zwi-

schen dem Gesamtvolumen des ausgelaufenen Pro-

dukts, eingebrachtem Löschmittel und Kühlwasser 

und dem Bassinvolumen ergibt die Überlaufmenge 

aus dem Bassin. 

 
5.3 Abschätzung der Auswirkungen 
 

Oberirdisches Gewässer (Indikator n3)  
Ein Oberflächengewässer ist dann verunreinigt, wenn 

die Oberflächenbelastung grösser als 15 g Mineralöl-

produkt pro m2 (= 0.015 kg/m2) beträgt (unabhängig 

von der Art des Produkts). Dieser Grenzwert [1] E 

erlaubt aufgrund der geschätzten Produktemenge im 

Gewässer und der Dichte des Produkts eine Berech-

nung der verschmutzten Gewässeroberfläche. Der 

Einfachheit halber wird für die Stoffdichte einheitlich 

der Durchschnittswert von 850 kg/m3 eingesetzt. Die 

Formel zur Berechnung der verschmutzten Oberfläche 

lautet somit wie folgt: 

 

Fläche [km2] = (Auslaufmenge x Stoffdichte) /  

Grenzwert = Auslaufmenge [m3] x 0.0567 [km2/m3] 

 mit Stoffdichte  =  850 [kg/m3] und  

 Grenzwert  = 0.015 [kg/m2]. 

 

Da Mineralölprodukte auf der Wasseroberfläche 

schwimmen, kaum eine Durchmischung stattfindet 

und keine wesentlichen chemischen und biologischen 

Umwandlungen auftreten, ist die Verunreinigung 

eines Gewässervolumens nach [1] nicht relevant und 

wird deshalb vernachlässigt. Die obenstehende For-

mel für die Verunreinigung einer Gewässeroberfläche 

durch Kohlenwasserstoffe kann somit allgemein für 

Gewässer angewendet werden.  

 

Unterirdisches Gewässer (Indikator n4)  
Die Verunreinigung von unterirdischen Gewässern 
wird gemäss BUWAL-Richtlinie [1] auf die Beeinträch-

tigung von Trinkwasser bezogen. Als massgebend für 

die Verunreinigung von Trinkwasser gilt die Lebens-

                                                     
D Da Tanks in brennenden Bassins nicht gekühlt werden, wird von 

einem irrtümlichen Zufluss von Kühlwasser mit der Dauer einer 
Viertelstunde ausgegangen. Gekühlt werden gemäss CRL 2.1 a) 
F6 exponierte Tanks, insbesondere in benachbarten Teilbassins. 

E Vgl. Fussnote B, Kap. 2.3.2 

mittelverordnung (LMV). Der Grenzwert für Mineralöl-

produkte beträgt 20 mg Kohlenwasserstoffe pro m³ 

Wasser. Über den spezifischen Wasserverbrauch pro 

Person (Annahme: 400 l/Tag = 12 m3/Monat) [16] 

kann die Verunreinigung bzw. der Ausfall einer Trink-

wasserfassung in Personenmonaten [PM] wie folgt 

berechnet werden:  

Personenmonate   

= (Ausgelauf. Produktvolumen x Stoffdichte) /  

(Wasserverbrauch x Grenzwert) 

= Ausgelauf. Produktvolumen [m3] x 3.5x106 [PM/m3] 
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Beispiel 3: Oberflächliches Abfliessen (Nr. 22) 
 
Beispiel 3a: Freistrahl über Bassinrand bei Tankleck 
Ein voller Tank von 20 m Höhe und 20 m Durchmesser (Grundfläche = 315 m2) leckt oberhalb der Bassinmauerhöhe, 
die 4 m beträgt. Die Bassinmauer ist 5 m vom Tank entfernt, der Abstand entspricht damit den CARBURA-Richtlinien 
(C 2.1.5). Mit dem Modell der Wurfparabel (Verhältnis Lecköffnung zu Pegelstand < 1/100) ergibt sich die maximale 
Auslaufmenge ins Areal ausserhalb der Bassinmauer bei einer Leckposition von 6.5 m (= halber Mauerabstand + 
Mauerhöhe). Durch den Freistrahl gelangt das folgende maximale Produktevolumen über die Bassinmauer hinaus in 
das Areal: 
 
maximal auslaufendes Produktvolumen [m³] = (max. Pegelstand - Mauerabstand - Mauerhöhe) x Tankgrundfläche 

 = (20 - 5 -4) x 315  = 3465 [m³] 

Innert 1 / 6 / 12 Stunden auslaufendes Produktevolumen bei einer Leckgrösse von 0.0001 m2 = 1 cm2: 

 V (6 h) = 35 [m3] V (12 h) = 70 [m3] 

 

Je nach weiterer Ausbreitung im Areal (Topografie, Versiegelung), den vorhandenen Sicherheitsmassnahmen (Rück-
haltevolumen) und der Umgebung der Anlage (Distanz zu Gewässer) muss das Schadenausmass für jede Anlage 
separat abgeschätzt werden. 
 

Ergebnis: 
Die max. Auslaufmenge ergibt sich im ungünstigsten Fall (worst case), wenn der Tank voll ist,  das kleine Leck sich in 
ungünstigster Höhe befindet und dennoch die Leckabdichtung bzw. Ablenkung des Flüssigkeitsstrahles ins Auffang-
becken über längere Zeit nicht gelingt. Das Szenarium kann insbesondere bei grossen Tanks mit gleichzeitig niedri-
gen Bassinmauern und geringem Abstand zwischen Tank und Bassinmauer relevant sein. Mit dem Eingreifen der 
Ereignisdienste mindestens innert einiger Stunden reduziert sich die Auslaufmenge drastisch. Das Problem ist so in 
den Griff zu bekommen. 
 

Beispiel 3b: Leckage bei Umladevorgang oder aus Rohrleitung 
Eine Anlage weist einen Umschlagplatz auf, wo der Treibstoff über Rohrleitungen aus den Tanks in Camions oder 
Eisenbahnwaggons gefüllt werden kann. Bei einem Umladevorgang bricht eine Rohrleitung und es fliessen während 
10 Minuten insgesamt rund 25 m3 Heizöl aus. Der Umschlagplatz ist versiegelt und wird über einen separaten Ölab-
scheider von 20 m3 Volumen entwässert. Der Überlauf führt direkt in den angrenzenden See. Im Gelände selbst 
können aufgrund der Topografie zusätzlich zu den 20 m3 im Ölabscheider oberflächlich 3 m3 Heizöl zurückgehalten 
werden. Die restlichen 2 m3 fliessen oberflächlich in den See und verursachen dort die folgende Verunreinigung: 
 
Fläche [km2] = Auslaufvolumen [m3] x 0.0567 [km2/m3] = 2 x 0.0567 = 0.113 km2  (nach Kap. 5.3) 
 
Die Umrechnung dieser Verunreinigung in den Störfallwert erfolgt mit Abb. 8.1 oder der Formel: 
Maximaler Störfallwert n3 für oberirdische Gewässer = ca. 0.02 
 
Ergebnis: 
Der maximale Störfallwert liegt deutlich unter 0.3, es sind somit keine weiteren Abklärungen notwendig. 
 
Folgerung: 
Hätte die Anlage kein Auffangvolumen in Form eines Ölabscheiders, würden rund 22 m3 in den See fliessen. Die 
Verunreinigung wäre rund 11x grösser, womit der Störfallwert auf ca. 0.33 steigen würde. In einem solchen Fall 
müssten zusätzliche Abklärungen getroffen werden (vgl. auch die Tabelle im Anhang 3). 
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6 Schadenausmass beim Szenarium "Explosion" 

6.1 Massgebendes Ereignis 
 

Für das Ereignis "Explosion in der Kanalisation" wird 

davon ausgegangen, dass Benzin aus einem Bassin 

oder Tank bzw. durch einen Umladevorgang in die 

öffentliche Kanalisation gelangt. Dies ist möglich, 

wenn: 

 

• Benzin (z.B. über die Bassinentwässerung) die 

Betriebskanalisation erreicht und von dort in die 

öffentliche Kanalisation gelangen kann (Ereignis-

abfolge Nr. 3-8-21-23); 

 

• sich Benzin über versiegelte Oberflächen in der 

Anlage ausbreitet und danach direkt oder indirekt 

(über Betriebskanalisation) die öffentliche Kanali-

sation erreichen kann (Ereignisabfolge Nr. 3-8-20-

21-23). 

 

Wird in einer Anlage kein Benzin gelagert oder kann 

eine Verbindung von einem Benzintank mit dazugehö-

rigem Bassin oder von einer Umladestelle zur öffentli-

chen Kanalisation ausgeschlossen werden, so ist die-

ses Ereignis nicht relevant und muss nicht weiter 

untersucht werden. 

 

Für Anlagen, in denen das Szenarium "Explosion" 

relevant ist, wird nachfolgend die Abschätzung der 

Auswirkungen auf den Menschen aufgezeigt (vgl. 

auch Beispiel 4), die Auswirkungen auf Infrastruktu-

ren werden als Spezialfall im Kapitel 7.3 behandelt. 

 
6.2 Berechnung der Druckwelle 
 

Wenn Benzin in die Kanalisation (oder andere ge-

schlossene Hohlräume wie z.B. Leitungsstollen) ab-

fliesst, können sich wegen seiner Flüchtigkeit und des 

tiefen Flammpunktes explosible Benzin–Luft-Gasge-

mische bilden und sich entlang der Kanalisation aus-

breiten. Bei einer nachfolgenden Zündung dieser 

Gaswolke (z.B. durch elektrische Funken) kann eine 

starke Druckwelle entstehen, die sich durch Reflexion 

in den Abwinklungen und Verzweigungen des Kanal-

netzes rasch abbaut [6, 18]. Je nach Ort der Explosi-

on kann die Druckwelle jedoch Menschen gefährden.  

Das Schadenausmass einer solchen Explosion ist 

abhängig von der betroffenen Kanalisation  (Durch-

messer, Länge, Lage und Exposition) und den vor-

handenen technischen Sicherheitsmassnahmen inner-

halb der Anlage (z.B. Rückhaltebecken, Gasmelder, 

ex-geschützte Installationen). Die Auswirkungen sind 

vor allem dann relevant, wenn in der Umgebung der 

Anlage eine grosse Bevölkerungs- und Bebauungs-

dichte vorliegt oder wichtige Infrastrukturen vorhan-

den sind (vgl. auch Kap. 7.3 Spezialfälle mit Sach-

schäden durch Explosion).  

 

Zwei Szenarien sind zu unterscheiden [18]: 

 

• Bei einem kleinen Kanalisationsrohr (bis ca. 

400 mm Durchmesser) mit einem grossen Abstand 

(> 20 m) zwischen Entlastungsstellen (z.B. 

Schächte) kann sich bei Zündung von Benzin-

dämpfen eine Detonation bilden, die durch den 

hohen Anfangsüberdruck von ca. 25 bar zu einer 

Gefährdung von Personen oder zu erheblichen 

Schäden an Infrastrukturen führen kann. 

 

• Bei grösseren Kanalisationsrohren erfolgt nach 

einer allfälligen Zündung der Benzindämpfe eine 

Explosion mit einem Anfangsüberdruck von max. 

7 bar. 

 

In beiden Fällen wird sich der entstehende Überdruck 

im Freien sehr rasch abbauen (innerhalb weniger 

Meter), sodass für die Ausmasseinschätzung für beide 

Fälle ein Anfangsüberdruck von 7 bar angenommen 

werden kann.  

 
6.3 Abschätzung der Auswirkungen 
 

Das folgende Diagramm Abb. 6.1 zeigt die Wirkungs-

radien für drei unterschiedliche Überdrücke in Abhän-

gigkeit vom zündfähigen Volumen in der Kanalisation 

(nach [6], vgl. auch Beispiel 4).
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Abb. 6.1: Diagramm zur Bestimmung der Wirkungsdistanzen für eine Explosion in der Kanalisation 

 

 

Die Radien R0.21 (Überdruck 0.21 bar) und R0.48 (Über-

druck 0.48 bar) sind auf die Umgebung eines mögli-

chen Explosionsortes (bzw. entlang der betroffenen 

Kanalisation) zu übertragen. Mittels der Personenbe-

legung kann dann die Anzahl gefährdeter Personen 

berechnet werden.  

Für die Auswirkungen von Druckwellen auf den Men-

schen kann auf [3] zurückgegriffen werden. Die wich-

tigsten Werte sind nachfolgend zusammengestellt. 
 
 

Tab. 6.1: Kriterien für die Abschätzung der Auswirkungen einer Druckwelle auf Menschen [3] 

Überdruck 
[bar] 

Auswirkung auf Menschen 

1 95% Tote und Verletzte im Freien; 1% Lungenriss 

0.48 70% Tote und Verletzte im Freien  
(Annahme für Ausmasseinschätzung: 70% Tote) 

0.34 25% Tote und Verletzte im Freien 

0.21 10% Tote und Verletzte im Freien  
(Annahme für Ausmasseinschätzung: 10% Tote) 

0.17 Gehörschäden 

0.02-0.03 Verletzungen durch Glassplitter möglich 
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Beispiel 4: Explosion in der Kanalisation (Nr. 23) 
 
In einer Anlage läuft bei einem Umladevorgang Benzin aus. Ein Teil der ausgelaufenen Menge wird in einem Rückhal-
tebecken aufgefangen, der Rest verlässt über versiegelte Oberflächen das Areal und gelangt in die öffentliche Kanali-
sation. Ein 100 m langes Teilstück der Kanalisation füllt sich mit Benzindämpfen, die sich entzünden. Das Kanalisati-
onsrohr weist einen Durchmesser von 600 mm auf. Das Volumen des zündfähigen Gas-Luft-Gemisches in der Kanali-
sation ergibt sich zu: 

V = 100 m x Querschnittsfläche des Rohres = 100 m x (0.3)2 x π = 28.3 m3. 

Aus Abb. 6.1 ergeben sich die Wirkungsradien zu: R0.48 = 10 m, R0.21 = 18 m. 
 
Die öffentliche Kanalisation verläuft in einer Durchgangsstrasse mit Wohnbauten auf beiden Seiten in einer Distanz 
von 20 m . Innerhalb der Distanz von 10 m befinden sich max. 3 zufällig anwesende Personen, weitere 5 Personen 
bis 18 m. Für die Ausmasseinschätzung werden Personen in Gebäuden im Sinne einer konservativen Annahme als im 
Freien gezählt.  
 
 
 
Mit diesen Angaben berechnet sich das Schadenausmass für den Indikator n1 wie folgt: 
Innerhalb des R0.48 befinden sich 3 Personen. Der Letalitätsfaktor beträgt 0.7 (70% Tote). Zwischen R0.48 und R0.21 
befinden sich weitere 5 Personen (Letalitätsfaktor 0.1). Die Personen in den Gebäuden befinden sich ausserhalb der 
0.21 bar Isobare und fallen somit ausser Betracht. 
Anzahl Tote insgesamt: (0.7 x 3) + (0.1 x 5) = 2.6 Tote. 
 
Die Umrechnung der Anzahl Toten in den Störfallwert erfolgt mit Abb. 8.1 (oder der Formel): 
Maximaler Störfallwert n1 = 0.3 x log(Anzahl Tote) = 0.3 x log(2.6) = 0.12. 
 
Ergebnis: 
Wegen der geringen Wirkdistanzen ergeben sich Störfallwerte deutlich unter 0.3. Es sind keine weiteren Abklärungen 
notwendig. Mögliche Sachschäden sind separat abzuklären.  
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7 Spezialfälle

7.1 Gaswolkenexplosion 
 

7.1.1 Randbedingungen 
 

Die Gaswolkenexplosion ist dann relevant, wenn in 

einem Umkreis bis ca. 150 m um die Anlage eine 

grosse Bevölkerungsdichte mit Wohnen oder Gewerbe 

vorherrscht oder häufig grosse Menschenansammlun-

gen durch Veranstaltungen anzutreffen sind. In die-

sen Fällen ist eine Abschätzung gemäss folgendem 

Beschrieb vorzunehmen. 

 

7.1.2 Massgebende Ereignisse 
 

Verdampfen einer Lache: Aus ausgelaufenem Ben-

zin kann sich je nach Wetterlage (Temperatur, Son-

neneinstrahlung) und Windverhältnissen eine ver-

schieden grosse Gaswolke entwickeln und ausbreiten 

(vgl. Abb. 7.1). Dieser Prozess wird durch die ther-

modynamischen Eigenschaften der Flüssigkeit be-

stimmt. Je höher die Umgebungstemperatur liegt und 

je näher sie sich beim Siedebereich des Treibstoffes 

befindet, umso grösser ist der Dampfdruck, d.h. die 

Flüchtigkeit des Stoffes. Benzin, dessen Siedebereich 

von ca. 40°C bis 220°C reicht und das zudem einen 

tiefen Flammpunkt (-20°C) aufweist, kann aus diesen 

Gründen mit der Luft explosible Gasgemische bilden. 

Kerosin, Dieselöl und Heizöle sind durch einen viel 

höher liegenden Siedebereich (ab 140°C) und durch 

einen höheren Flammpunkt (>30°C) gekennzeichnet. 

 

Im Sommer herrschen höhere Temperaturen. Es 

ergibt sich damit eine grosse Verdampfungsrate. Im 

Winter sind durch reduzierte Dauer der Sonnenein-

strahlung die Temperaturen niedriger, was geringe 

Verdampfungsraten bewirkt. 

 

Zerstäubung nach Rohrleck: Das Phänomen der 

Zerstäubung tritt nur bei einer Leckage mit einer 

engen Lecköffnung auf, ist hingegen bei einem voll-

ständigen Rohrbruch nicht möglich. Es tritt bei allen 

Mineralölen auf, ist aber nur bei Benzin relevant. Bei 

einer Zerstäubung bildet sich ohne Windeinfluss eine 

Tröpfchenwolke, deren Teilchen teilweise verdamp-

fen, während die anderen langsam zu Boden sinken 

(rain out) und eine Lache bilden. Die Wolke verhält 

sich als schwere Gaswolke, ähnlich wie die Verdamp-

fungswolke einer Brenn- oder Treibstofflache. 

 

Das Schadenausmass wird wegen der Kleinheit einer 

Leckage lokal begrenzt bleiben. Massgebend für das 

Szenarium Gaswolkenexplosion bleibt die Verdamp-

fung einer Lache. 

 

7.1.3 Abschätzung der Auswirkungen  
(Hitzestrahlung, Druckwelle) 

 

Die Dispersion der schweren Gaswolke kann mit  

Modellen für schwere Gase, z.B. mit EFFECTS 2.0/4.0, 

HGSYSTEM 3.0 oder FLACS abgeschätzt werden. 

 

In Abb. 7.2 sind die geometrischen Masse von mögli-

chen zündfähigen Gaswolken in Abhängigkeit der 

Verdampfungsfläche dargestellt. Für die Berechnung 

der maximal zündfähigen Gaswolkengrösse mit dem 

Programm EFFECTS 2.0 wurden folgende Annahmen 

getroffen:  

Wetterlage im Sommer (D5) mit  

Windgeschwindigkeit  5 ms-1 

Lufttemperatur  20 °C  

Pasquill-Stabilitätsklasse  D (neutral) 

Bodenrauhigkeit  0.3 m 

 

Für die Auswirkungen der Hitzestrahlung einer gezün-

deten Gaswolke auf die Bevölkerung wird angenom-

men, dass 50% der anwesenden Personen innerhalb 

der Wolke tödlich verletzt werden [2]. Personen in 

Gebäuden sind gemäss [2] nur zu 10% gefährdet. 

Ausserhalb der Gaswolke können die Auswirkungen 

der Hitzestrahlung wegen der kurzen Abbranddauer 

vernachlässigt werden. Es sind keine Menschen ge-

fährdet. 

 

Für die Schadenausmasseinschätzung durch Hitze-

strahlung muss die maximale Ausdehnung einer Gas-

wolke (nach Abb. 7.1 und 7.2) bestimmt werden. 

Diese Abmessungen werden durch das Rechteck B x 

(L+R) angenähert und auf die Umgebung der konkre-

ten Anlage übertragen. Je nach Ausbreitungsrichtung 

und Exposition ergibt sich ein unterschiedliches Scha-

denausmass. Für die Ausmassschätzung ist nur die 

Ausbreitungsrichtung mit dem grössten Schadenaus-

mass relevant.  
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Die Auswirkungen einer durch Zündung der Gaswolke 

entstandenen Druckwelle auf Menschen und Infra-

strukturen lassen sich mit [6] berechnen. Die Radien 

der einzelnen Druckniveaus sind von der Verbren-

nungsenergie, d.h. von der explosiblen Masse, ab-

hängig. Der Anfangsüberdruck für die entstehende 

deflagrative Verbrennung im Freien beträgt dabei 

maximal 0.3 bar [20]. In Abb. 7.2 sind in Abhängig-

keit der Verdampfungsfläche (Bassinfläche) die 

Druckbereiche 0.21 bar (10% Letalität) und 0.17 bar 

(Gehörschäden) durch die maximalen Entfernungen E 

resp. D vom Bassinrand dargestellt (Abb. 7.1).

 

 

Wind 

 

Bassin 

 

Gaswolke  

 
Ausdehnung der Gaswolke zur 
Abschätzung der Hitzestrahlung 
 
 
Ausdehnung des Bereiches mit 
0.21 bar Überdruck 

 

Abb. 7.1: Bildung einer Gaswolke durch Verdampfung aus einem Bassin der Länge L und Ausbreitung der zündfähi-

gen Gaswolke bis in Entfernung R vom Beckenrand. Infolge Zündung entsteht eine teilverdämmte Gaswol-

kenexplosion mit einer Druckwelle (Entfernung E vom Bassinrand für 0.21 bar, Entfernung D vom Bassin-

rand für 0.17 bar). 

 

Zündbare Wolke: Maximale Breite (B) und Entfernung (R) vom Bassinrand
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Abb. 7.2: Darstellung der Wolkenbreite B und der maximalen Entfernungen des Wolkenrandes vom Bassinrand R 

sowie der Druckbereiche E (0.21 bar) und D (0.17 bar)
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Für die Schadenausmassschätzung durch Druckwellen 

muss das Rechteck T x (L+D) gemäss Abb. 7.1 an-

hand Abb. 7.2 bestimmt und dieser Druckbereich auf 

die Umgebung der konkreten Anlage übertragen 

werden. Das Schadenausmass ergibt sich als Produkt 

aus betroffenen Personen in der Fläche und der gel-

tenden Letalität. Der Wind kann aus irgendeiner Rich-

tung wehen. Für die Ausmasseinschätzung ist daher 

die Lage der Druckzone mit dem grössten Schaden-

ausmass relevant. 

 
7.2 Boil Over 
 

7.2.1 Randbedingung 
 

Wenn in einem Tanklager Rohöl, Schweröl, Dieselöl 

oder Heizöl gelagert werden und sich in einem Um-

kreis von 300-400 m grössere Menschenansammlun-

gen (z.B. Sportanlagen, Bahnhöfe) oder schwer eva-

kuierbare Gebäude (z.B. Spitäler, Altersheime) befin-

den, so sind die Auswirkungen dieses Szenariums zu 

untersuchen.  

 

7.2.2 Abschätzung der Auswirkungen 
 

In der Literatur finden sich keine Angaben zur Be-

rechnung des Schadenausmasses. Aus diesem Grund 

wurden die bisherigen Unfälle mit Boil Over ausge-

wertet und die Auswirkungen denjenigen eines Bas-

sinbrandes gegenübergestellt. Diese Auswertung 

ergibt, dass die letale Gefährdung von Personen 

durch die Hitzestrahlung eines Boil Over mit guter 

Näherung durch das Szenarium Bassinbrand abge-

deckt werden kann. Für die Berechnung der Anzahl 

Toten wird demnach auf die Angaben im Kapitel 4 

und insbesondere auf die Abb. 4.1 zurückgegriffen. 

Als massgebendes Bassin gilt in diesem Fall das flä-

chengrösste Bassin, in dem sich Stehtanks mit Rohöl, 

Schweröl, Dieselöl oder Heizöl befinden.  

 

Bei einer dichten Nutzung in der Umgebung der Anla-

ge oder bei Vorhandensein von schwer evakuierbaren 

Gebäuden empfiehlt sich zusätzlich die Definition von 

Evakuationsradien, die in den Einsatzplänen berück-

sichtigt werden können (siehe Kap. 7.2.3). 

 

 

 

Auch über die Berechnung von Schäden an Infra-

strukturen finden sich in der Literatur keine Hinweise. 

Die Auswirkungen sind jedoch meist lokal auf eine 

Richtung (Trümmerwurf) begrenzt und können des-

halb bei der Ausmasseinschätzung gegenüber den 

Auswirkungen durch Wärmestrahlung vernachlässigt 

werden. 

 

7.2.3 Bestimmung von Evakuationsradien 
 

Für die Bestimmung von Evakuationsradien lassen 

sich zwei verschiedene Ansätze verwenden: 

 

A) Theoretischer Ansatz mit Modell Bassin-
brand 

Mittels Berechnung der Wärmestrahlung eines Boil 

Over und der Auswertung von Unfalldaten lässt sich 

zeigen, dass der Bassinbrand bezüglich Auswirkungen 

eine gute Näherung für die auftretende Hitzeeinwir-

kungen darstellt. Gemäss [3] sind innerhalb der Dis-

tanz bis zur Wärmestrahlung von 5 kW/m2 Verletzun-

gen von Personen möglich. Diese Distanz wird in 

diesem Bericht Schmerzgrenze genannt. Mittels der 

Abb. 4.1 wird der entsprechende Radius Rs bestimmt, 

der die Evakuationsdistanz angibt, in der alle anwe-

senden Personen gefährdet sind. 

 

B) Ansatz des französischen Umweltministeri-
ums 

In [21] finden sich Angaben über einen Gefährdungs-

radius, der mittels empirischer Näherungsformel er-

mittelt wird: 

 

R[m] = 5.86 x M1/3 

 

mit M = 10% des max. Tankinhaltes [kg] 

 

Mit dieser Formel ergeben sich grössere Radien als 

mit dem theoretischen Ansatz. Diese Radien können 

in Spezialfällen von Bedeutung sein, z.B. wenn ein 

Ereignis ausser Kontrolle gerät oder sich in diesem 

Umkreis schwer evakuierbare Personen befinden.  
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7.3 Sachschäden (Indikator n6) 
 

7.3.1 Randbedingung 
 

Sachschäden sind vor allem dann zu erwarten, wenn 

nach Explosionen Druckwellen oder Trümmerwurf 

auftreten 

 

• Explosion in einer öffentlichen Kanalisation (aus-

serhalb des Betriebsareals) 

 

• Gaswolkenexplosion 

 

und sich in unmittelbarer Umgebung des Ereignisses 

wichtige Infrastrukturen befinden. Für die Ausmass-

einschätzung sind die Auswirkungen einer Druckwelle 

massgebend gegenüber dem Trümmerwurf. Es wird 

nachfolgend deshalb nur die Ausbreitung einer 

Druckwelle und deren Wirkung auf Bauten und Anla-

gen näher beschrieben.  

7.3.2 Abschätzung der Auswirkungen 
 

Der Indikator Sachschäden ist gemäss BUWAL-
Richtlinie [1] nur dann relevant, wenn die Schäden 

nicht schon mit einem anderen Indikator berücksich-

tigt werden. Ausserdem dürfen Kosten für Spitalauf-

enthalte, Evakuierungen, Überbrückungsmassnahmen 

und Betriebsunterbrüche nicht einbezogen werden. 

Da der Grenzwert für schwere Schädigung bei 

50 Mio Fr. liegt, ist somit nur in Ausnahmefällen (z.B. 

wichtige Infrastrukturanlagen bedroht) mit solch 

erheblichen Auswirkungen zu rechnen. Diese können 

mit Tab. 7.1 und Abb. 6.1 grob abgeschätzt werden. 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7.1: Kriterien für die Abschätzung der Auswirkungen einer Druckwelle auf Infrastrukturen [3] 

Überdruck 
[bar] 

Auswirkung auf Infrastruktur 

1 Zerstörung industrieller Bauten 

0.48 Überschlagen von Güterwaggons 

0.34 99% Schäden struktureller Art an Bauten 

0.30 Einsturz von Gebäuden 

0.21 50% Schäden an Bauten 

0.17 50% Zerstörung von Mauerwerk 

0.06-0.08 1% Schäden an Gebäuden 

0.02-0.03 10% der Fensterscheiben brechen 
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8 Berechnung des Störfallwertes 

 

Ausmassskala (Störfallwert): 

 

Abb. 8.1: Skala für die Umrechnung der Auswirkungen eines Störfalls in den Störfallwert gemäss  

BUWAL-Richtlinie [1] 

 

 

Die erhaltenen Ausmasse können nach BUWAL-

Richtlinie [1] in die Störfallwerte der entsprechenden 

Indikatoren umgerechnet werden.  

 

Die Störfallwerte n1, n3, n4 und n6 lassen sich auch 

über die folgenden Formeln berechnen: 

n1  = 0.3 x log (Anzahl Tote) 

n3  = 0.3 x (log (Fläche in km2) + 1) 

n4  = 0.3 x (log (Personenmonate) - 3) 

n6  = 0.3 x (log (Mio Fr.) - log 5)  

 

Im Anhang 3 findet sich die Tab. A3, die für jeden 

Schadenindikator dasjenige Ausmass angibt, das nach 

der BUWAL-Richtlinie (Umrechnung nach [1]) einen 

Störfallwert 0.3 ergibt. So wird z.B. für Gewässerver-

schmutzungen die Menge Mineralöl berechnet, die 

notwendig ist, um 1 km2 Gewässeroberfläche zu ver-

unreinigen, was einem n3- Schadenausmass von 0.3 

entspricht. Die Berechnungen erfolgen dabei unter 

Berücksichtigung der unterschiedlichen Stoffeigen-

schaften und können als Anhaltspunkte für die Beur-

teilung der Resultate aus der Ausmasseinschätzung 

dienen. 

 

 

 

 

 

 

SKS Ingenieure Zürich, im November 2005 
 O:\285.20\ 
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Glossar 
 
Ausmass 
Als Folge eines Szenariums treten unterschiedliche 
Einwirkungen auf Bevölkerung und Umwelt auf (Hitze-
strahlung, Gewässerverunreinigungen, Druckwellen). 
Diese Einwirkungen führen zu Schädigungen, deren 
Grösse durch das Schadenausmass bezeichnet wer-
den. 
 
Deflagration oder Verpuffung 
Verhältnismässig langsam erfolgende Explosion von 
zündfähigen Gas-Luftgemischen, deren Anfangsüber-
druck von der Art des Gases, der Menge an explosib-
ler Masse und von den Umgebungsbedingungen ab-
hängt (für teilverdämmte Gaswolkenexplosionen im 
Freien 0.3 bar, für Explosion in der Kanalisation 
7 bar). 
 
Detonation 
Stossartige, extrem schnell erfolgende Explosion von 
zündfähigen Gas-Luftgemischen, bei der die Flam-
menfront Überschallgeschwindigkeit erreicht. An-
fangsüberdruck und Stossdruck können z.B. in klein-
kalibrigen Kanalisationsrohren sehr hohe Werte errei-
chen. 
 
Explosion 
Explosion ist ein allgemeiner Begriff für eine sehr plötz-
liche Energiefreisetzung durch eine schnelle Oxidations- 
oder Zersetzungsreaktion. Sie verursacht eine schnelle 
Temperaturerhöhung sowie Druck- und Stosswellen. In 
diesem Bericht wird der Ausdruck als Oberbegriff für  
die Deflagration und die Detonation gebraucht. 
 
Kanalisation 
Unter Kanalisation wird in diesem Bericht sowohl die 
Betriebskanalisation als auch die öffentliche Kanalisa-
tion verstanden. Bei Schadenausmasseinschätzungen 
sind in Anlagen oder auf angrenzendem öffentlichem 
Grund nur die Kanalisationsanlagen von Interesse, die 
betroffen werden können (in der Regel die Meteor-
wasserkanalisation). 
 
Letalität 
Unter Letalität versteht man den Anteil der Personen 
in einer betroffenen Gruppe, der unter äusseren Ein-
wirkungen (z.B. Gift, Brand, Druckwellen) tödlich ver-
letzt wird. Bei Störfällen in Tankanlagen sind für den 
Menschen die Letalitäten infolge Hitzestrahlung oder 
Druckwellen massgebend. 
 
Letalitätsradius 
Der Abstand vom Zentrum eines Störfalls bis zu einem 
Ort einer bestimmten Letalität heisst Letalitätsradius. 
So bedeutet eine Letalität von 50% in 100 m Entfer- 

nung (R50 = 100 m), dass in einem Abstand von bis 
zu 100 m vom Ort des Störfalls 50% der anwesenden 
Personen tödlich verletzt werden. Personen, die sich 
näher am Störfall befinden, sind stärker gefährdet. 
Zur Vereinfachung werden in diesem Bericht nur die 
Radien 1%, 50% und 99% Letalität betrachtet. 
 
Schadenindikator 
Schadenindikatoren sind Hilfsmittel zur einheitlichen 
Darstellung und Bewertung des Ausmasses für poten-
tiell von einem Störfall betroffene Umweltbereiche 
oder Menschen. Die Verwendung der Schadenindika-
toren erlaubt insbesondere eine ausreichende Be-
schreibung von Schädigungen infolge fast aller Arten 
von Störfällen und damit einen Vergleich zwischen 
verschiedenen Anlagen. Die Indikatoren sind in einer 
BUWAL-Richtlinie wie folgt festgelegt worden [1]: 
 
n1 Todesopfer Gefährdung Mensch 
n2 Verletzte Gefährdung Mensch 
n3 Oberirdische Gewässer Verunreinigung Ober-

fläche/Volumen 
n4 Unterirdische Gewässer Ausfall Trinkwasser- 

fassung 
n5 Boden Verlust Bodenfrucht- 

barkeit 
n6 Sachwerte Sachschäden  

in Mio. Fr. 
 
Störfall 
Als Störfall wird in diesem Bericht ein ausserordentli-
ches Ereignis bezeichnet, bei dem unkontrolliert 
Treib- oder Brennstoffe freigesetzt werden, die aus-
serhalb des Areals zu erheblichen Einwirkungen füh-
ren.  
 
Störfallszenarien 
Eine auf der Basis realer Gegebenheiten der Anlage 
und seiner Umgebung angenommene Abfolge von 
Ursachen und Ereignissen, die zu erheblichen Einwir-
kungen und daraus allenfalls zu Schädigungen der 
Bevölkerung oder der Umwelt führen können. 
 
Störfallwert 
Der Störfallwert ist eine normierte Grösse für das be-
rechnete Ausmass und liegt für alle Indikatoren zwi-
schen 0 und 1. Die Umrechnung ist in der BUWAL-
Richtlinie [1] festgelegt. Mit dem Störfallwert wird das 
Ausmass beurteilt, wobei die Grenze für einen Gross-
unfall, bei dem schwere Schädigungen für Mensch 
und Umwelt nicht ausgeschlossen werden können, 
beim Wert 0.3 liegt. 
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Schadenausmass für Störfallwert (StFW) 0.3  
gemäss BUWAL-Richtlinie [1] 
 

Indikator Grenzwert für  
StFW = 0.3 

 

Schadenausmass 
 

Benzin 

für StFW = 0.3* 
 

Heizöl/Kerosin/Dieselöl 

 

n1

 
10 Tote 

 
Brand: 15 Pers. im R50 oder 

 
67 Pers. zw. R1 und R50  

Tote 
 

 Explosion: 14 Pers. in R0.48 keine Explosion mögl. 

n2  

Verletzte 

 
werden für die Ausmasseinschätzung (Stufe Kurzbericht) nicht berücksichtigt 

 

  

 
n3

Oberirdisches 
Gewässer 

 
 
 
 
 
 

Fall B) nur im 
Ausnahmefall 

relevant  
(z.B. in wich-
tigen Fisch-
gewässern) 

 
Verunreinigung von 106 m3 oder 
1 km2 (106 m2) 

 
Als Verunreinigung gilt: 
 
A) k > 15 g Mineralölprodukt 
 pro m2 Gewässeroberfläche 
  
 
 
B) k > LC50 für Goldorfe 1

 (nach Tab. 2.3) 
 Bleifrei 95 =  2-120 mg/l 
 Bleifrei 98 = 2 mg/l 
 Heizöl EL = 120-264 mg/l 
 Kerosin = 120-175 mg/l 
 Dieselöl = 120-160 mg/l 
 

 
Dichte: 
Benzin:  ρ =     720-770 kg/m3

 
 
 
A) Erford. Menge: 15 t 

Benzinvolumen: 19-21 m3 

 
 
 

B) Erforderliche Menge: 1 
 Bleifrei 95: 2-120 t 
 Volumen: 2.5 - 167 m3

 Bleifrei 98  2 t 
Volumen 2.5 m3

 
 

 
Dichte: 
Heizöl: ρ = 860 kg/m3

Kerosin: ρ = 750-850 kg/m3

Dieselöl: ρ = 815-855 kg/m3

 
A) Erford. Menge: 15 t 

Heizölvol.: 17 m3

Kerosinvol.: 17-20 m3

Dieselölvol.: 17-18 m3

 
B) Erforderliche Menge:1 

Heizöl: 120-264 t 
Volumen: 140-307 m3

Kerosin: 120-175 t 
Volumen: 141-233 m3

Dieselöl: 120-160 t 
Volumen: 140-196 m3

 
 

n4

Unterirdisches 
Gewässer 

 
Ausfall einer Grundwasserfas-
sung im Umfang von  
104 Personenmonaten [PM] 

 
Ausfall tritt ein, wenn: 
• Konzentration in GW-

Fassung > Grenzwert ge-
mäss LMV Art. 275 

 

 
Grenzwert: 20 mg/m3

Wasserverbrauch: 400l/Pd 
10'000 PM = 120'000 m3

Erford. Menge: 2.4 kg 
 
Benzinvolumen: ca. 3.1-3.4 l 
 
 

 
Grenzwert: 20 mg/m3

Wasserverbrauch: 400l/Pd 
10'000 PM = 120'000 m3

Erford. Menge: 2.4 kg 
 
Heizöl-Volumen: ca. 2.8 l 
Kerosin-Vol.: ca. 2.8-3.2 l 
Dieselöl-Vol.: ca. 2.8-2.9 l 
 

 
n6

Sachschäden 

 
Sachschäden von 50 Mio. Fr. 

 
Anwendbar auf Schäden: 
• ausserhalb des Betriebs-

areals 
• an Infrastrukturen,  

Bauwerken, etc. 
Nicht anwendbar auf: 
• Sanierungskosten 
• Evakuierungskosten, etc. 
 

 
Sachschäden durch Explosion in 
der Kanalisation, 
Zündgrenzen: 0.6 - 8 Vol% 
 
Annahme Kosten:  
- ca. 1000.-/m Kanalisation 
- Infrastrukturschäden je nach 
Nutzung, Bauart 

Erford. Kanalisationslänge:
 50 km zerstört 
 

 
Keine Explosion möglich 
 
 
 
Weitere Sachschäden in Milli-
onenhöhe unwahrscheinlich 
 

* Angaben (fett): Massgebende Mengen für Störfallwert 0.3 

                                                     
1  Für andere Arten, z.B. Regenbogenforelle können die Werte deutlich tiefer liegen 
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Beurteilung von Stehtankanlagen im Hinblick auf Erdbeben 
 
1. Einleitung 
Stehtankanlagen werden weltweit seit Jahrzehnten in 

grosser Zahl erstellt und betrieben. Auch wenn sie 

sich bezüglich Grösse und konstruktiven Details von-

einander unterscheiden, handelt es sich immer um 

eine statisch einfache Konstruktion zur Lagerung von 

flüssigen Treib- und Brennstoffen. Dies ermöglicht es, 

weltweite Erfahrungen bei Stehtanks zu nutzen, ins-

besondere zur Beurteilung der Einwirkungen aus 

Erdbeben. Mit dem Ziel, mit möglichst einfachen Kri-

terien erdbebensichere Stehtanks erkennen zu kön-

nen (Checkliste), hat das BUWAL eine Studie in Auf-

trag gegeben, welche die vorhandenen, aktuellen 

Beurteilungsverfahren vergleicht [31]. Die daraus 

abgeleiteten Resultate im Hinblick auf die Beurteilung 

der Kurzberichte werden nachfolgend zusammenge-

fasst. 

 

2. Verhalten von Stehtanks unter Erdbeben 
Speziell an Stehtanks gegenüber anderen Bauwerken 

ist der grosse Anteil der "Nutzlast", d.h. der Masse 

des Lagergutes an der Gesamtmasse des Bauwerks. 

Das Verhalten von Stehtanks unter Erdbebeneinwir-

kungen ist daher in grossem Masse vom Füllgrad 

abhängig. Für die Beurteilung aus der Sicht der Stör-

fallvorsorge wird von einem vollgefüllten Tank ausge-

gangen. Entsprechend der für die Mineralölindustrie 

üblichen Bauweise befassen sich die nachfolgenden 

Betrachtungen nur mit den unverankerten Stehtanks. 

Die Abschätzung deren Verhalten bei Erdbeben (Ab-

bildung  1) erfordert wesentlich kompliziertere Be-

rechnungen als bei verankerten Stehtanks. Für die 

Beurteilung verankerter Stehtanks sollen die einfach 

durchzuführenden Berechnungen gemäss den europä-

ischen Normen verwendet werden. 

 
3. Aktuelle Bemessungsnorm (SIA 261 [2003]) 
Die Norm SIA 261 "Einwirkungen auf Tragwerke" 

(2003) [35] behandelt in Kapitel 16 auch die Einwir-

kungen von Erdbeben, in Abhängigkeit von definier-

ten Erdbebenzonen, Baugrundverhältnissen und 

Bauwerksklassen.  

 

Die Schweiz ist gemäss der Norm SIA 261 in die 4 

Erdbebenzonen Z1, Z2, Z3a und Z3b eingeteilt. Die 

geografische Zuteilung ist aus dem Anhang F der 

Norm ersichtlich. Jeder dieser Zonen ist bei einem 

Bemessungserdbeben (Referenz-Wiederkehrperiode 

475 Jahre) ein Bemessungswert der horizontalen 

Bodenbeschleunigung zugeordnet. Die kleinsten 

Beschleunigungen sind in der Zone Z1 vorhanden, 

die grössten in der Zone Z3b. 

 

 
Abbildung 1: Abheben der unverankerten Stehtanks 

 
Der Einfluss der Baugrundverhältnisse ist durch Ein-

ordnung des Standortes der Tankanlage in eine der 

Baugrundklassen A bis F gemäss Tabelle 25 der 

Norm zu berücksichtigen. 

 

Gemäss Norm SIA 261 sind zudem Bauwerke, von 

denen eine "beschränkte" Gefährdung der Umwelt 

ausgeht, der BWK II, und solche mit "erheblicher" 

Gefährdung der Umwelt der BWK III zuzuordnen. In 

diesem Anhang sind Tanks mit schwer entzündbarem 

Inhalt (Heizöl, Dieselöl, Kerosin) der BWK II und 

Benzintanks der BWK III zugeordnet. 

 
Die Schutzziele von Bauwerken sind in den Normen 

SIA 260 [40] und SIA 261 [35] definiert. Für Bauwer-

ke muss die Tragsicherheit nachgewiesen werden, 

wobei die Wiederkehrperiode des relevanten Bemes-

sungsbebens für Bauwerke ohne besondere Bedeu-

tung (BWK I) bei 475 Jahren liegt. Dies entspricht 

einer Überschreitungswahrscheinlichkeit von 10% in 

50 Jahren. Für die BWK II und III wird das Bemes-

sungsbeben für BWK I mit einem sogenannten Be-

deutungsfaktor 1.2 bzw. 1.4 multipliziert, was die 

Wiederkehrperiode des Bemessungsbebens auf zirka 

800 Jahre für die BWK II bzw. ungefähr 1'200 Jahre 

für die BWK III verlängert.  
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Abbildung 2: Übersicht Erdbebenzonen [35] 

 

 
4. Vergleich der Beurteilungsverfahren 
In der Eingangs erwähnten Studie [31] wurden eini-

ge, für die Schweiz bezüglich dem Verhältnis Hö-

he/Radius (H/R) charakteristische, unverankerte 

Stehtanks, die nach den früher gültigen Belastungs- 

und Konstruktionsnormen des SIA entworfen worden 

waren, gemäss den neuesten Erkenntnissen nachge-

rechnet. Folgende Verfahren gelangten dabei zur 

Anwendung: 

− die Checkliste CL2 des Zürcher Behelfs "Erdbeben 

und Störfallvorsorge" vom Oktober 2001 [32] 

− der informative Anhang A des Eurocodes (EC) 8, 

Teil 4, Stand 1998 [36]. Dieser Code wird als 

"Stand der Technik" angesehen. 

− der amerikanische Standard API 650, Stand 2000 

[33] 

− die nichtlineare Berechnung nach Malhotra (2000) 

[34]. Diese Methode wird zum Zeitpunkt der Ab-

fassung des vorliegenden Berichts als "Stand der 

Wissenschaft" angesehen. 

 

Ein Expertengremium, bestehend aus einem Tank-

bauer und drei Erdbebeningenieuren, kam zum 

Schluss, dass ein unverankerter Stehtank eine ausrei-

chende Erdbebensicherheit im Hinblick auf störfallre-

levante Schäden aufweist, sofern der Erdbebennach-

weis nach Eurocode 8 oder nach einem anerkann-

termassen dem Stand der Wissenschaft entsprechen-

den Verfahren (z.B. nach Malhotra) erbracht werden 

kann. Diese Schlussfolgerung erscheint auch im Lich-

te statistischer Untersuchungen zu Erdbebenschäden 

an unverankerten Stehtanks als plausibel und ausrei-

chend konservativ.  

 

Auf der Basis der durchgeführten Berechnungen 

wurden dann die nachfolgenden Flussdiagramme 

entwickelt, mit deren Hilfe man ohne Berechnungen 

bestehende, unverankerte Stehtanks aussortieren 

kann, deren Erdbebensicherheit ausreicht, um stör-

fallrelevante Schäden zu verhindern.  

 

5. Beurteilung bestehender Stehtanks 
Die nachfolgenden Flussdiagramme in den Abbildun-

gen 3, 4 und 5 gelten für bestehende, unverankerte 

Tanks "üblicher" Bauart, wobei sich das Wort "üblich" 

hier nur indirekt definieren lässt. "Unüblich" wäre  
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Abbildung 3: Flussdiagramm für die Zone Z1 

etwa ein Tank mit einer Mantelhöhe wesentlich über 

26 m, oder ein ausgesprochen schlanker Tank mit 

einem Verhältnis von H/R > 4. Bei Tanks mit unübli-

chen Abmessungen ist ohne speziellen Nachweis (vgl. 

Anhang 6) davon auszugehen, dass sie die Prüfkrite-

rien nicht erfüllen und im Ereignisfall auslaufen. Bei 

verankerten Tanks sind die einfach durchzuführenden 

Berechnungen nach Eurocode 8 anzuwenden. 

nicht 
erfüllt

nicht 
erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

Baugrundkl. 
D oder F

V>15'000 m3 Benzintank

Zone Z1

H/R > 1.3

ja

ja

ja ja

nein

nein

nein nein

nicht 
erfüllt
nicht 
erfüllt

nicht 
erfüllt
nicht 
erfüllt

erfüllt

erfüllterfüllt

erfüllterfüllt

Baugrundkl. 
D oder F

V>15'000 m3 Benzintank

Zone Z1

H/R > 1.3

ja

ja

ja ja

nein

nein

nein nein

 

Um die Flussdiagramme möglichst einfach und über-

sichtlich halten zu können, wurden diese nicht für 

ganze Tankanlagen, sondern nur für individuelle 

Tanks entwickelt. Es sind deshalb alle Tanks einer 

Tankanlage mit den Flussdiagrammen zu überprüfen. 

"Erfüllt" bedeutet, dass der entsprechende Tank ohne 

weitere Berechnung – im Hinblick auf störfallrelevan-

te Schäden bei einem Erdbeben gemäss der Norm 

SIA 261 (2003) [35] – als erdbebensicher betrachtet 

werden darf. Das Resultat "nicht erfüllt" bedeutet, 

dass der vollgefüllte Tank nicht von vornherein als 

unproblematisch bezeichnet werden kann. Das Vor-

gehen für diese Fälle ist wie bei neuen Stehtanks 

(vgl. Anhang 6).  

 

 

erfüllt

nicht 
erfüllt

erfüllt

Benzintank

Zone Z2

Baugrundkl.
A oder B

ja

ja

ja

nein

nein

H/R > 1.3

nicht 
erfüllt

nicht 
erfüllt

nicht 
erfüllt

V<12'000 m3

Baugrundkl.
E oder F

ja

janein

nein

nein

erfüllterfüllt

nicht 
erfüllt
nicht 
erfüllt

erfüllt

Benzintank

Zone Z2Zone Z2

Baugrundkl.
A oder B

ja
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nein

nein

H/R > 1.3H/R > 1.3

nicht 
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erfüllt

nicht 
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erfüllt
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erfüllt

V<12'000 m3

Baugrundkl.
E oder F
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janein

nein

nein

Abbildung 4: Flussdiagramm für die Zone Z2 
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Die meisten in der Schweiz üblichen Tanks würden 

ein Bemessungsbeben der Zone Z1 überstehen. Eine 

Ausnahme bilden Tanks mit H/R > 1.3 auf Baugrund 

der Klassen D und allenfalls F, die zusätzlich entwe-

der voluminös sind oder aber Benzin enthalten. 

 

Abbildung 5: Flussdiagramm für die Zonen Z3a & Z3b 
 

Sehr gedrungene Tanks würden einem Bemessungs-

beben der Zone Z2 widerstehen, sofern sie sich nicht 

an einem Standort der Bodenklasse E oder F befin-

den. Tanks in der Zone Z2 mit H/R > 1.3 sind nur 

von vornherein erdbebensicher, falls sie sich auf 

einem Baugrund der Klasse A oder B (sehr selten!) 

befinden, nicht sehr voluminös sind und darüber 

hinaus kein Benzin enthalten. 

In den Zonen Z3a und Z3b können von vornherein 

nur Tanks als erdbebensicher bezeichnet werden, die 

gleichzeitig sehr gedrungen sind, sich auf Baugrund 

der Klasse A, B oder C befinden und darüber hinaus 

kein Benzin enthalten. 

 
 

 

 

 

 

6. Beurteilung neuer Stehtanks 
Bei Neu- und Umbau eines Stehtanks ist in jedem Fall 

ein detaillierter Nachweis der Erdbebensicherheit zu 

erbringen. Ebenso bei denjenigen Stehtanks, für 

welche gemäss obigen Flussdiagrammen ein "nicht 

erfüllt" resultiert.  

 

erfüllt

nicht 
erfüllt

nicht
erfüllt

Benzintank

Zonen Z3a & Z3b

H/R > 1.3

ja

ja

nein

nein               

nicht 
erfüllt

Baugrundkl.
D, E oder F

ja

nein

erfüllterfüllt

nicht 
erfüllt
nicht 
erfüllt

nicht
erfüllt

Benzintank

Zonen Z3a & Z3b

H/R > 1.3

ja

ja

nein

nein               

nicht 
erfüllt
nicht 
erfüllt

Baugrundkl.
D, E oder F

ja

nein

Der Nachweis ist mit Hilfe von Berechnungen nach 

Eurocode 8 [36], nach Malhotra [34] oder nach ei-

nem anderen, anerkanntermassen dem Stand der 

Wissenschaft entsprechenden Verfahren zu erbrin-

gen. 

 

7. Auffangbecken 
In der Schweiz stehen Mineralöltanks in der Regel in 

einem Auffangbecken. Bei 5 und mehr Tanks im 

selben Becken muss dessen Volumen mindestens 

dem grösseren der nachfolgenden Werte aus den 

CARBURA-Richtlinien [4] bzw. aus der Verordnung 

über den Schutz der Gewässer vor wassergefährden-

den Flüssigkeiten (VWF) [37] entsprechen: 

− 40 % des Volumens aller Tanks im selben Becken 

(vergl. [4]) oder 

− Volumen des grössten Tanks im Becken (vergl. [4] 

und [37]). 

 

Für Stehtanks, die vor 1972 erstellt wurden, gelten 

zum Teil andere Vorschriften. Wenn ein Auffangbe-

cken die gesamte, aus den infolge des Erdbebens 

leckenden Tanks auslaufende Flüssigkeit zurückzuhal-

ten vermag, ergäbe sich kein störfallrelevanter Scha-

den. Daraus folgt, dass der Schaden aus der Sicht 

der Störfallverordnung irrelevant ist, solange das 

vorhandene Beckenvolumen grösser ist als das Ge-

samtvolumen der nicht erdbebensicheren Tanks und 

solange das Auffangbecken intakt bleibt. Diese Be-

dingung orientiert sich am ungünstigsten Fall, in dem 

alle erdbebengefährdeten Tanks voll sind. Es bleibt 

der Beurteilung von Einzelfällen vorbehalten, diese 

Bedingung etwas zu lockern, sofern unwahrscheinlich 

ist, dass alle gefährdeten Tanks gleichzeitig voll sind. 

 

Die Umschliessung der Bassins kann mittels Mauern 

oder Erdwällen erfolgen, wobei diese nicht unterbro-

chen sein dürfen. Die Schutzbauwerke sind in der 

Regel robuste Konstruktionen, die den Beanspru-

chungen bei einem Erdbeben gut widerstehen. Die 

einzelnen Elemente sind auf einseitigen Flüssigkeits-
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druck ausgelegt. Die aussenliegende Bewehrungslage 

bei Umfassungsmauern ist aus konstruktiven Grün-

den meist nur unwesentlich schwächer ausgestaltet 

als die auf der Innenseite des Beckens liegende Be-

wehrung. Die Beanspruchung aus dem Flüssigkeits-

druck ist in der Regel grösser als die bei einem Erd-

beben auftretenden Kräfte. Es kann auch angenom-

men werden, dass die Becken bei einem Erdbeben 

anfänglich leer sind. Allfällig vorhandene Fugenkon-

struktionen müssen in der Lage sein, die gegenseiti-

gen Verschiebungen benachbarter Mauerelemente 

ohne aufzureissen aufnehmen zu können. 

 

Die Expertengruppe ist zum Schluss gekommen, dass 

in der Schweiz generell davon ausgegangen werden 

darf, dass Auffangbecken in den Erdbebenzonen 1 

und 2 beim Auftreten eines Bemessungsbebens ge-

mäss der Norm SIA 261 intakt bleiben. 

 

In den Zonen 3a und 3b hingegen ist eine solch 

pauschale Aussage nicht mehr möglich. Hier ist ein 

entsprechender Nachweis zu erbringen. 

 

 

8. Vorgehen für Tanks, die Kriterien nicht er-
füllen 

Die Bezeichnung "nicht erfüllt" in den Flussdiagramm-

en bedeutet, dass der vollgefüllte Tank nicht von 

vornherein als unproblematisch bezeichnet werden 

kann und ein Einzelnachweis entweder des Tanks 

oder mit Hilfe von Berechnungen nach EC 8 [36], 

nach Malhotra [34] oder nach einem anderen, aner-

kanntermassen dem Stand der Wissenschaft ent-

sprechenden Verfahren notwendig ist, sofern die 

Kapazität und / oder der Erdbebenwiderstand des 

Auffangbeckens ungenügend ist. 

 

"Erfüllt" hingegen bedeutet, dass der entsprechende 

Tank ohne weitere Berechnung – im Hinblick auf stör-

fallrelevante Schäden bei einem Erdbeben gemäss der 

Norm SIA 261 (2003) [35] – als erdbebensicher be-

trachtet werden darf. 

 
 
9. Schlussbemerkung 
Die Angaben über zu erwartende Erdbebenstärken 

gemäss der Norm SIA 261 sind nach internationalen 

Gepflogenheiten mit einer 10% igen Überschreitens-

wahrscheinlichkeit innert 50 Jahren verbunden. Die 

entsprechende Wiederkehrperiode von 475 Jahren 

wird in verschiedenen Baunormen für die Auslegung 

üblicher Hochbauten benutzt (BWK I nach der Norm 

SIA 261). Mit der Wahl der Bauwerksklasse BWK II 

für Heizöltanks, bzw. BWK III für Benzintanks werden 

diese Werte faktisch erhöht. Sie betragen für die BWK 

II ca. 800 und für die BWK III ungefähr 1200 Jahre.  
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Zusammenfassung und Unterschrift: 

Betrieb:   

      

 

Korrespondenzadresse:  

 

 

      

 

 
 

      

Vertreter des Betriebs: 

Name:  

Tel.: 
 

      

 
 

      

Sicherheitsbeauftragter: 

Name:  

Tel.:  
 

      

Beilagen:  
 

      

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben bescheinigt:  

 

 

Ort/Datum:       Stempel/Unterschrift:   

 

Verwendete Abkürzungen für Verordnungen und Richtlinien: 

 

CRL CARBURA Richtlinien für Tankanlagen, Stand August 1992 

StFV Verordnung über den Schutz vor Störfällen, 27.2.91 

VWF Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden Flüssigkeiten, 1.7.98 

LRV Luftreinhalteverordnung, 16.12.85 

Weitere für den Vollzug von Art. 3 StFV wichtige Grundlagen 

sind z.B. das SUVA-Merkblatt 2153 zum Explosionsschutz, 

die WeT zu den gefährdenden Wirkungen des elektrischen 

Stromes oder die VKF zum Brandschutz.  
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Einleitung und Vorbemerkung zur Zusammenstel-
lung 
 
Ausgangslage und Zweck 
Um einen einheitlichen Vollzug der Störfallverordnung in 
den Kantonen zu gewährleisten, wurde von 1990-1992 
auf Initiative der Branche, vertreten durch die CARBURA, 
und in Zusammenarbeit mit den Behörden ein soge-
nannter 'Rahmenbericht über Stehtankanlagen für flüs-
sige Brenn- und Treibstoffe im Hinblick auf die Störfall-
vorsorge' erarbeitet und herausgegeben. Verschiedene 
Unsicherheiten bei der Anwendung des Berichtes und 
der Beurteilung der Resultate sowie Neuerungen bei den 
Beurteilungskriterien (BUWAL-Richtlinie 1996) führten 
zum Entscheid, den Rahmenbericht zu überarbeiten. Die 
Resultate dieser Überarbeitung, die durch eine gesamt-
schweizerische Arbeitsgruppe unter der Leitung des 
BUWAL sowie unter Mithilfe der Technischen Kommissi-
on der CARBURA erfolgte, wurden ursprünglich in drei 
Dokumenten festgehalten: 
 
A)  Ausführliche Dokumentation der Grundlagen mit 

Beschreibung der Stoffe und der möglichen Störfall-
szenarien sowie der dazu getroffenen Annahmen 
(August 1996, unveröffentlicht); 

 
B)  Zusammenstellung der allgemeinen Sicherheitsmass-

nahmen, Vollzugshilfe zu Art. 3 StFV; 
 
C)  Anleitung zur Ausmasseinschätzung mit Zusammen-

fassung der Grundlagen aus Dokument A und For-
mular. 

 
Die Dokumente B und C wurden anschliessend zum 
vorliegenden Bericht zusammengefasst und bilden die 
eigentliche Grundlage für die Beurteilung einer Anlage 
hinsichtlich Störfallvorsorge.  
Die Zusammenstellung der allgemeinen Sicherheits-
massnahmen dient als Vollzugshilfe zu Art. 3 StFV. An-
hand dieser Zusammenstellung können die für den si-

cheren Betrieb und die Störfallvorsorge relevanten 
Einrichtungen und Vorkehrungen einer Anlage über-
prüft werden. Sie ist insbesondere die Grundlage für 
die Ausmasseinschätzung im Hauptteil dieses Be-
richtes, welche vom Vorhandensein und der Funkti-
onstüchtigkeit dieser elementaren Sicherheitsvor-
kehrungen ausgeht. 
 
Angaben zum Vorgehen 
Die Sicherheitsmassnahmen gemäss dieser Zusam-
menstellung sollen durch den Betreiber erhoben und 
gemeinsam mit der Vollzugsbehörde, am besten 
anlässlich einer Begehung auf der Anlage, dokumen-
tiert werden.  
Die massgeblichen Einrichtungen und Sicherheits-
vorkehrungen werden durch allgemeine Fragen er-
hoben. Bei jeder Frage ist anzugeben, ob die Anfor-
derungen gemäss der nachgefragten Vorschrift(en) 
erfüllt sind. Falls die Antwort nein ist, besteht mit 
der Spalte ‘Bemerkungen’ die Möglichkeit, ausführli-
cher auf die Gründe und eventuell alternative Mass-
nahmen einzugehen, die anlässlich der Begehung 
mit den Vollzugsbehörden vor Ort verdeutlicht und 
diskutiert werden können. 
 
Ziel der Zusammenstellung 
Das ausgefüllte Formular dient als Grundlage für 
den Entscheid der Vollzugsbehörde, ob weitere 
Massnahmen notwendig sind und wenn ja, wo diese 
anzusetzen haben. Falls weitere Massnahmen not-
wendig sind, soll zusammen mit dem Betreiber ein 
Zeitplan zur Umsetzung ausgearbeitet werden, der 
u.a. geplante Revisionsarbeiten oder Umbauten und 
die finanzielle Belastung mitberücksichtigt.  
 
Wenn alle Anforderungen erfüllt sind, kann die ei-
gentliche Ausmasseinschätzung mit dem Formular 
im Anhang 6 vorgenommen werden.  

Vorgehen bei der Erstellung des Kurzberichtes 
In Bezug auf das Vorgehen bei der Erstellung des Kurzbe-
richtes können zwei verschiedene Fälle unterschieden wer-
den: 
 
A)  Anlagen, für die noch kein Kurzbericht existiert: 
 Betreiber solcher Anlagen füllen zuerst die Seiten 1 bis 

13 über die allgemeinen Angaben und die Beschreibung 
der Anlage des Anhangs 5 aus. Sie überprüfen dann die 
vorhandenen Sicherheitsmassnahmen anhand der Kapi-
tel 2 bis 6 des Anhangs 5 und besprechen das Resultat 
mit den zuständigen Behörden. Anschliessend wird das 
vorliegende Formular zur Ausmasseinschätzung ausge-
füllt und eingereicht. 

 
B)  Anlagen, für die bereits ein Kurzbericht existiert: 
 Für diese Anlagen sind zuerst die Sicherheitsmassnah-

men zu überprüfen und anschliessend ist das vorliegen-
de Formular auszufüllen. Die Beurteilung der Resultate 
aus den beiden Dokumenten kann in Absprache mit den 
Behörden auch gemeinsam erfolgen. Je nach Anlagetyp 
und Stand des behördlichen Beurteilungsverfahrens ist 
auch denkbar, dass nur einzelne Themen der Ausmass-
einschätzung vertieft betrachtet werden müssen. In 
diesem Fall wird das vorliegende ausführlichere Formu-
lar zu einer Ergänzung des bestehenden Kurzberichtes. 
 
Falls sich seit der Erstellung des Kurzberichtes wesentli-
che Änderungen in der Anlage oder Umgebung des Be-
triebsareal ergeben haben, müssen diese unbedingt auf 
Seite 4 angegeben werden. 

 
Betreiber von Anlagen, für die ein Kurzbericht erstellt und 
abschliessend beurteilt wurde, müssen dann vertiefte Ab-
klärungen durchführen, wenn aufgrund des Kurzberichtes 
eine Risikoermittlung verlangt wurde. Diese Risikoermitt-
lung ist jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Unterla-
gen und muss separat erstellt werden. 
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Anleitung: 
• Gelb hinterlegte Felder ausfüllen 
• Im Falle von Platzmangel in den Textfeldern bitte den restlichen Text auf der Notizseite am Ende jeden Kapitels einschreiben 
• Bei ja / nein – Antworten Zutreffendes ankreuzen 

Wurde bereits ein Kurzbericht erstellt?     ja      nein, an folgendem Datum:       

Falls sich seit der Erstellung des Kurzberichtes gemäss dem Rahmenbericht über Stehtankanlagen, Ausgabe 1. Okt. 1992 wesentliche Änderungen in der Anlage oder Umgebung des 

Betriebsareals ergeben haben, geben Sie diese bitte hier an. Bitte legen Sie Kopien der Kapitel 1-5 und der Anhänge 1 und 2 bei oder erfassen Sie alle Angaben im vorliegenden 

Formular neu. 

Veränderungen im Betrieb     ja    nein 

z.B. Verringerung der maximalen Lagermengen, Verzicht auf Lagerung von Benzin, Um-

nutzung von Lagertanks, Verringerung (Vergrösserung) der Umschlagmengen, Verände-

rungen in den Brandschutzinstallationen, Menge und Typ von Schaummittelreserven, etc. 

 

wenn ja, welche? 
      

Veränderungen der Bevölkerungsdichte     ja    nein 

z.B. Neubau von Wohnungen/Gewerbe, Umnutzungen etc. 

 

 

 

 

wenn ja, welche? 
      

Veränderungen in der natürlichen Umgebung     ja    nein 

z.B. Bachrevitalisierungen, neue Naturschutzobjekte etc. 

 

 

 

wenn ja, welche? 
      

Veränderungen bezüglich Gewässerschutz     ja    nein 

z.B. Umzonung oder Erweiterung von Gewässerschutzbereichen oder Grundwasser-

schutzzonen und -arealen 

 

 

wenn ja, welche? 
      



Störfallvorsorge in Stehtankanlagen: Rahmenbericht 

Zusammenstellung der allgemeinen Sicherheitsmassnahmen 

 

 

5 

1.  Beschreibung der Anlage    

1.1 Adressen    
 

      
 

 

 
 

      

 

Name der Tankanlage (Betriebsanlage): 

Strasse, Ort: 
 

      

 

Tel. Nr. 

Fax/Mail 
 
 

      
 

      
 

 
  
 
 

      

 

Name des Inhabers/Firma: 

Strasse, Ort: 
 

      

 

Tel. Nr. 
Fax /Mail 

 
 

      
 

      
 

 

 
 

 
 

      

 

Name des Betreibers/Firma: 

Strasse, Ort: 
 

      

 

Tel. Nr. 

Fax /Mail 
 
 

      
 

      
 

       
 

 
 

      

 

Name des Depotchefs: 

Funktion: 

Strasse, Ort: 
 

      

 

 

Tel. Nr. 

Fax/Mail 
 
 

      
 

       
 

      
 
 

 

      

 

Name des Verantwortlichen für den Kurzbericht: 

Funktion: 

Strasse, Ort: 
 

      

 

 
Tel. Nr. 

Fax/Mail 
 

      

 

       
 

      

 

 

 

      

 

Weitere Kontaktpersonen (evtl. Sicherheitsbeauftragter): 

Funktion: 

Strasse, Ort: 
 

      

 

 

Tel. Nr. 

Fax/Mail 
 

      

 

       
 

      

 

 

 

      

 

Weitere Kontaktpersonen: 

Funktion: 

Strasse, Ort 
 

      

 

 

Tel. Nr. 

Fax/Mail 
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1.2 Angaben zum Betrieb / Anlage    

 

      •••• Personalbestand: - Betrieb / Anlage 

- Administration 
 

      

Personen 

Personen 

•••• Situationsplan der Anlage: Plan Nr. 
 

      Datum: 
 

      (als Beilage) 

•••• Fläche des Betriebsareals: [m2]  
 

       

Erstellungsjahr 
 

Etappe Erweiterung 1 Erweiterung 2 Gewässerschutz Brandschutz Elektrisch Weitere 
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      

 

      
 

      

•••• Bauentwicklung: 

Jahrzahl: 

Bemerkungen: 
 
 

      

Letzte Sanierung: 

Jahrzahl: 

Bemerkungen: 
 
 

      

•••• Liste aller Tanks aufgeteilt nach Auffangbecken, Tanknummern und Fassungsvermögen in Annex 1    

•••• Liste der Höchstmenge im Betrieb:    
 

      [m3] 
 

      [m3] 
 

      [m3] 
 

      [m3] 
 

      [m3] 
 

      [m3] 

Benzin Bleifrei 95 

 Dieselöl 

Heizöl S 
 

      [m3] 

Benzin Bleifrei 98 

Heizöl EL 

Additive 
 

      [m3] 

Flugpetrol / Kerosin 

Heizöl M 

Andere 
 

      [m3] 

 

•••• Umschlagsmengen pro Jahr [m3]    

 Transportmittel Benzin Flugpetrol Dieselöl Heizöl 

                        

                        

                        

Einlagerungen Camion 

Bahn 

Schiff 

Pipeline                         

                        

                        

                        

Auslagerungen Camion 

Bahn 

Schiff 

Pipeline                         
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1.3 Sach- und Betriebshaftpflichtversicherungen 1.4 Angaben zur Umgebung der Anlage 

Vorhandene Versicherungen (Policenkopie in Beilage)  Übersichtsplan 

Rosette vorzugsweise in einen vorhandenen Übersichtsplan massstäblich eintragen und auf einem 

separatem Blatt beilegen (siehe auch Wegleitung). 

 Versicherungssumme: 

 
Haftpflicht:  
      

 
 
      

 
Sachversicherung: 
      

 
 
      

 
Weitere:        
      

 
 
      

 
N 

O W 

S 

A 

B 

C 

D E 

F 

G 

H 

r = 250 m 

r = 500 m 
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•••• Bezeichnung von Flüssen und Seen (direkt in Rosette oder Übersichtsplan eintragen) 

•••• Bezeichnung der wichtigsten Verkehrswege und Siedlungsgebiete: 

Bahnlinien: b1: 
 

      

 b2: 
 

      

 b3: 
 

      

Strassen: s1: 
 

      

 s2: 
 

      

 s3: 
 

      

Siedlungsgebiete: SG1: 
 

      

 SG2: 
 

      

• Andere wichtige Infrastrukturanlagen (Hochspannungsleitungen, Pipelines, Kanalisationen usw.) 

i1: 
 

      

i2: 
 

      

• Objekte und Gefahrenpotentiale (Beschrieb): 
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Besondere Objekte in der Umgebung gemäss Rosette: 0 – 250 m 

Sektor Besiedlung Nr. Objektbeschreibung Bemerkungen 

Industrie/Gewerbe                   

Wohnungen,  
 dichtbesiedelt                   

Wohnungen, 
 dünnbesiedelt                   

Landwirtschaft                   

A 

250 m 

                        

Industrie/Gewerbe                   

Wohnungen,  
 dichtbesiedelt                   

Wohnungen, 
 dünnbesiedelt 

                  

Landwirtschaft                   

B 

250 m 

                        

Industrie/Gewerbe                   

Wohnungen,  
 dichtbesiedelt                   

Wohnungen, 
 dünnbesiedelt                   

Landwirtschaft                   

C 

250 m 

                        

Industrie/Gewerbe                   

Wohnungen,  
 dichtbesiedelt                   

Wohnungen, 
 dünnbesiedelt                   

Landwirtschaft                   

D 

250 m 

                        

 

Sektor Besiedlung Nr. Objektbeschreibung Bemerkungen 

Industrie/Gewerbe                   

Wohnungen,  
 dichtbesiedelt                   

Wohnungen, 
 dünnbesiedelt                   

Landwirtschaft                   

E 

250 m 

                        

Industrie/Gewerbe                   

Wohnungen,  
 dichtbesiedelt                   

Wohnungen, 
 dünnbesiedelt 

                  

Landwirtschaft                   

F 

250 m 

                        

Industrie/Gewerbe                   

Wohnungen,  
 dichtbesiedelt                   

Wohnungen, 
 dünnbesiedelt                   

Landwirtschaft                   

G 

250 m 

                        

Industrie/Gewerbe                   

Wohnungen,  
 dichtbesiedelt                   

Wohnungen, 
 dünnbesiedelt                   

Landwirtschaft                   

H 

250 m 
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Besondere Objekte in der Umgebung gemäss Rosette: 250 – 500 m 

Sektor Besiedlung Nr. Objektbeschreibung Bemerkungen 

Industrie/Gewerbe                   

Wohnungen,  
 dichtbesiedelt                   

Wohnungen, 
 dünnbesiedelt                   

Landwirtschaft                   

A 

500 m 

                        

Industrie/Gewerbe                   

Wohnungen,  
 dichtbesiedelt 

                  

Wohnungen, 
 dünnbesiedelt                   

Landwirtschaft                   

B 

500 m 

                        

Industrie/Gewerbe                   

Wohnungen,  
 dichtbesiedelt                   

Wohnungen, 
 dünnbesiedelt                   

Landwirtschaft                   

C 

500 m 

                        

Industrie/Gewerbe                   

Wohnungen,  
 dichtbesiedelt 

                  

Wohnungen, 
 dünnbesiedelt 

                  

Landwirtschaft                   

D 

500 m 

                        

 

 

Sektor Besiedlung Nr. Objektbeschreibung Bemerkungen 

Industrie/Gewerbe                   

Wohnungen,  
 dichtbesiedelt                   

Wohnungen, 
 dünnbesiedelt                   

Landwirtschaft                   

E 

500 m 

                        

Industrie/Gewerbe                   

Wohnungen,  
 dichtbesiedelt 

                  

Wohnungen, 
 dünnbesiedelt                   

Landwirtschaft                   

F 

500 m 

                        

Industrie/Gewerbe                   

Wohnungen,  
 dichtbesiedelt                   

Wohnungen, 
 dünnbesiedelt                   

Landwirtschaft                   

G 

500 m 

                        

Industrie/Gewerbe                   

Wohnungen,  
 dichtbesiedelt                   

Wohnungen, 
 dünnbesiedelt                   

Landwirtschaft                   

H 

500 m 
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• Naturobjekte und Schutzgebiete im Anlagenbereich (bis 500 m) 

Befinden sich Naturschutzgebiete oder schützenswerte Biotope in der Umgebung? 
 

      

Welche Oberflächengewässer befinden sich in Anlagenähe (Rosettenbereich)? 
 

      

Weitere besondere Naturobjekte: 
 

      

• Angaben zur Geologie und Hydrogeologie (vgl. Erläuterung) 

Gewässerschutzzone Au 
 

      
 

Ao 
 

      Zu 
 

      ÜB 
 

       

 S1 
 

      S2 
 

      S3 
 

        

Sofern geologischer Bericht vorhanden: 

Aufbau und Beschaffenheit der Bodenschichten (evtl. Beilage) 
 

      

 

Grundwasserspiegel im Anlagebereich: Min: 
 

      m.ü.M. 

 Max: 
 

      m.ü.M. 

 

  

Bodendurchlässigkeit: 
 

       

• Weitere Angaben zur Umgebung: 
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1.5 Angaben über weitere gelagerte Stoffe sowie Sonderabfälle 

• Produkte, Lagermengen in Annex 1 aufführen. 

Annex 1: siehe Seite 13 

 

• Sonderabfälle soweit sie unter die StFV fallen (siehe Anhang 2 der Wegleitung) 

Mengen und Mengenschwellen in Annex 2 angeben. 

Annex 2: siehe Seite 14 

 

 VeVa-Code1, gelagerte Stoffmengen in Annex 2 auflisten 

 

 

                                                            
1 Die Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen (VVS) wird auf 1. Januar 2006 durch die Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) ersetzt. Der Code des gelagerten 

Stoffes ist dem zugehörigen Abfallverzeichnis zu entnehmen. Es ist der Code der gültigen Verordnung einzusetzen. 
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1.6 Annexe 1 und 2 

 
Annex 1: Liste der gelagerten Stoffe, Tanks, Bassins Datum:                

 Bearbeiter:         

Lagerinhalt  pro Produkt Tankbassin 

Nummer 

Volumen des 

Tankbassins 

[m3] 

Tank 

Nummer 

Tank-

Durchmesser 

[m] 

Tank-Höhe 

 

[m] 

Nutzvolume

n des Tanks 

[m3] 

Tank-Typ 

S,F,D,FM,Z,A 

*) 

Benzin 

[m3] 

Flugpetrol 

[m3] 

Dieselöl 

[m3] 

Heizöl 

[m3] 

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

*) S = Schwimmdachtank D = Drucktank 

 F = Festdachtank Z1 = liegender zylindrischer Tank (Überflur) 

 A = andere Tankart Z2 = liegender zylindrischer Tank (Unterflur) 

  FM = Festdachtank mit Membrane 
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Annex 2: Liste der Sonderabfälle, weitere gelagerte Stoffe  Datum:              
 

 Bearbeiter:         

 VeVA-Code**) Bezeichnung 

Branchenher-

kunft 

Hauptkomponen-

ten, Anteile, 

Konzentration 

Aggr. Zust. 

(s, l, g, past., 

Spray) 

Max. Menge im 

Betriebsare-

al(kg oder Li-

ter) 

Lager-

art/Grösse 

(Tank, Fass, 

Gebinde, usw.) 

Nr. Brandab-

schnitt,  

Lagerort 

Lagermenge 

pro Abschnitt 

Bemerkun-

gen*) 

1                                                       

2                                                       

3                                                       

4                                                       

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

16                                                       

17                                                       

18                                                       

19                                                       

20                                                       

*) z.B. SDR Klasse (Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter auf der Strasse) oder UN-Nummer gemäss ADR 

**) Liste und Codes der Sonderabfälle, vgl. Fussnote Kap. 1.5 
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Notizen Kapitel 1: 
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erfüllt 

ja / nein 

Bemerkungen 

z.B. Alternative Massnahmen, zusätzliche Unterlagen 

2. Brandschutz   

2.1 Abstandsvorschriften   

Sind die minimalen Abstände zwischen einzelnen Tanks, Tankgruppen und von 

den Tanks zur Bassinumschliessung eingehalten? 
 CRL C 2.1.2 
 CRL C 2.1.4 
 CRL C 2.1.5 

 ja 

 nein 

 

      

Sind die Auffangbassins und die Tanks im Ereignisfall für die Brandbekämpfung 

gut zugänglich? 

CRL C 2.1.3 

 

 ja 

 nein 

 

      

Sind die Abstände zwischen den verschiedenen Anlageteilen (Betriebsgebäude, 

Füllstellen, Gebinde- und Fasslager, Produktepumpen) eingehalten? 

CRL C 2.1.6.1 

 ja 

 nein 

 

      

Entsprechen die Tankhöhen (Dachrandwinkel) den CRL? 

CRL C 2.1.7 

 ja 

 nein 

 

      

2.2 Erkennung   

Sind die Erkennung eines Brandes oder Leckes und die Alarmierung gewährleis-

tet? 

CRL F 1.4.2 

 

 ja 

 nein 

 

      

2.3 Brandverhütungsmassnahmen   

Sind die Brandverhütungsmassnahmen in Form von Vorschriften oder Bedie-

nungsanweisungen der Anlage schriftlich niedergelegt? 

CRL F 1.4.1 

 

 ja 

 nein 
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erfüllt 

ja / nein 

Bemerkungen 

z.B. Alternative Massnahmen, zusätzliche Unterlagen 

2.4 Verkehrs- und Fluchtwege   

Sind die für die Brandbekämpfung notwendigen Zugänge, Aktionsräume und 

Fluchtwege jederzeit benutzbar? 

CRL F 1.5 

 ja 

 nein 

 

      

2.5 Wasserbedarf   

Entspricht die verfügbare Wassermenge und Wasserleistung der Lösch-

einrichtungen den Bemessungsgrundlagen der CRL? 

CRL F 2.1 

 ja 

 nein 

 

      

Sind Hydranten oder andere Wasserbezugsorte in genügender Zahl und an 

zweckmässiger Stelle vorhanden? 

CRL F 2.2 

 ja  

 nein 

 

      

2.6 Tankkühlung   

Entsprechen die Einrichtungen zur Tankkühlung und die Tankkühlleistungen der 

CRL? 

CRL F 3.1 
CRL F 3.2 
CRL F 3.3 

 ja 

 nein 

 

      

2.7 Beschäumungsleistung und -einrichtungen   

Entspricht die Tankbeschäumungsleistung den Bemessungsgrundlagen der CRL? 
 

CRL F 4.2.1 
CRL F 4.2.2 

 ja 

 nein 

 

      

Entspricht die Ausrüstung mit stationären Beschäumungseinrichtungen und die 

Beschäumungsleistung für Bassins und Auffangwannen den Bemessungsgrundla-

gen der CRL? 
CRL F 4.2.3 
CRL F 5.1.2 
CRL F 5.1.3 

 ja 

 nein 
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erfüllt 

ja / nein 

Bemerkungen 

z.B. Alternative Massnahmen, zusätzliche Unterlagen 

2.8 Beschäumungsinstallation für Pumpenhäuser und Umschlagseinrichtungen   

Entspricht die Ausrüstung mit stationären Beschäumungseinrichtungen für die 

Pumpenhäuser und Umschlagseinrichtungen der CRL? 

CRL F 4.2.4 
CRL F 5.1.4 

 

 ja 

 nein 

 

      

2.9 Beschäumungsinstallation für Stehtanks   

Sind die Stehtanks mit den vorgeschriebenen Beschäumungseinrichtungen ge-

mäss CRL ausgerüstet? 

CRL F 5.1.1 

 

 ja 

 nein 

 

      

Entspricht die Anzahl und Ausgestaltung von Schaumzuführungsrohren und 

Schaumeintrittsorganen für Stehtanks der CRL? 

CRL F 5.3.4 
CRL F 5.4.1 

 

 

 ja 

 nein 

 

      

2.10 Schaummittelbedarf und Lagerhaltung   

Entsprechen die vorhandenen Schaummittelreserven den Bemessungsgrundlagen 

der CRL für Tank- und Bassinbeschäumung? 

CRL F 4.3 

 

 ja 

 nein 

 

      

2.11 Löschwasserrückhaltung   

Ist der Rückhalt und die typengerechte Entsorgung von Löschwasser sicherge-

stellt? 

 CRL F 2.3 

 

 

 ja 

 nein 
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erfüllt 

ja / nein 

Bemerkungen 

z.B. Alternative Massnahmen, zusätzliche Unterlagen 

2.12  Bedienung der Löscheinrichtungen   

Sind die stationären Löscheinrichtungen jederzeit betriebsbereit und kann der 

Standort der Steuerungseinrichtungen immer gefahrlos erreicht werden? 

CRL F 5.2.1 

 ja 

 nein 

 

      

2.13 Einsatzbereitschaft   

Sind die Löscheinrichtungen so bemessen und gestaltet, dass die Einsatzspanne 

für stationäre Installationen ab Inbetriebnahme nicht mehr als 5 Minuten und für 

den Grosseinsatz mobiler Geräte nicht mehr als 15 Minuten beträgt? 

CRL F 5.2.2 

 ja 

 nein 

 

      

2.14 Notstromversorgung   

Besteht für netzstromabhängige Kühl- und Löschwasserpumpen eine Notstrom-

versorgung?  

 

 ja 

 nein 

 

      

Ist diese feuersicher untergebracht? 

 

 ja 

 nein 

 

      

Weitere Bemerkungen, Ergänzungen oder Erläuterungen zum Thema Brandschutz 
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Notizen Kapitel 2: 
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erfüllt 

ja/nein 

Bemerkungen 

z.B. Alternative Massnahmen, zusätzliche Unterlagen 

3. Weitere Sicherheitsmassnahmen 
  

3.1 Überwachung und Wartung   

Werden die Einrichtungen und der Betrieb der sicherheitstechnisch bedeutsamen 

Anlageteile überwacht und regelmässig gewartet? 

StFV Anh. 2.1 i 

 ja  

 nein 

 

      

3.2  Brandverhütungsmassnahmen   

Werden Service- und Reparaturarbeiten in gefährdeten Bereichen gemäss den 

Forderungen der CRL durchgeführt? 

CRL F 1.4.1 

 ja 

 nein 

 

      

3.3 Anforderungen an Entwässerungskonzept   

Ist auch im Störfall sichergestellt, dass weder Mineralölprodukte noch mineralöl-

verschmutztes Wasser oder anfallendes Löschwasser die Anlage verlassen kön-

nen? 

CRL C 6 

 ja 

 nein 

 

      

3.4 Zurückhalten auslaufender Flüssigkeiten   

Entspricht das Fassungsvermögen und die Ausgestaltung von Auffangwannen für 

Stehtanks den Forderungen der CRL (Anforderungen gemäss VWF s. Abschnitt 

4.1)? 

CRL C 4 

 ja 

 nein 

 

      

3.5 Einzäunung   

Sind Tankanlage, Lagerplätze und -höfe sowie Umschlagsanlagen eingezäunt? 

CRL C 5.1 

 ja 

 nein 

 

      

3.6 Zutritt zur Anlage   

Wird der Zutritt zur Anlage während der Betriebszeit überwacht? 

StFV Anh. 2.1 n 

 ja 

 nein 
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erfüllt 

ja/nein 

Bemerkungen 

z.B. Alternative Massnahmen, zusätzliche Unterlagen 

3.7 Gefährdung durch den Verkehr   

Bestehen bauliche Schutzmassnahmen, die die Tankanlagen vor möglichen Be-

schädigungen durch Unfälle des inner- und ausserbetrieblichen Verkehrs (Bahn, 

Strasse) schützen? 

CRL B 4.6 

 ja 

 nein 

 

      

3.8 Bassinumrandungen als Betonmauer konstruiert   

Wurde die Funktionstüchtigkeit der Bassinkonstruktion hinsichtlich Korrosion der 

Bewehrung, Betonoberfläche, Fugen und Risse untersucht?  

(vgl. Beilage mit separatem Frageblatt zu den oben genannten Punkten zur Abklä-

rung der Funktionstüchtigkeit der Bassinkonstruktion und Hinweisen zur Bewer-

tung und zum weiteren Vorgehen). 

StFV Anh. 2.1 d 

 ja 

 nein 

 

      

3.9 Absperrorgane und Tankventile   

Entspricht die Anordnung und Ausrüstung der Absperrorgane den Grundlagen der 

CRL? 

CRL F 5.3.3 

 ja 

 nein 

 

      

Entsprechen die Abschlussorgane und Tankventile gemäss CRL dem Stand der 

Technik? 

CRL E 3.3 

 ja 

 nein 

 

      

Zusätzliche Fragen:   

3.10 Umleiten und Stapeln von ausgelaufenen Flüssigkeiten und Löschwasser   

Sind die Bassins genügend gross oder bestehen Überlauf- oder fest installierte 

Umleiteinrichtungen in benachbarte Auffangbassins? 

 ja 

 nein 

 

      

Funktionieren diese Einrichtungen auch bei Stromausfall ? 

VWF 

 ja 

 nein 
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erfüllt 

ja/nein 

Bemerkungen 

z.B. Alternative Massnahmen, zusätzliche Unterlagen 

3.11 Entwässerungskonzept   

Ist ein aktueller Entwässerungs- und Kanalisationsplan vorhanden? 

 

 ja 

 nein 

 

      

Kann die Entwässerung von Bassins, Umschlagplätzen und Stapelräumen über 

einen Mineralölabscheider geführt werden? 

 

 ja 

 nein 

 

      

3.12 Überwachung der Anlage   

Besteht während der Betriebszeit eine ständige personelle Präsenz auf dem Be-

triebsareal? 

 

 ja 

 nein 

 

      

Wird das Areal ausserhalb der Geschäftszeit überwacht? 

 

 

 ja 

 nein 

 

      

3.13 Funktionstüchtigkeit der Brandschutzzentrale   

Funktioniert die Bedienung der Steuerelemente für die Gesamtanlage auch im 

Brandfall? 

 

 

 ja 

 nein 

 

      

3.14 Füll- und Entnahmeleitungen   

Sind die Füll- und Entnahmeleitungen so gelagert, dass sie Deformationen zulas-

sen, ohne undicht zu werden (Erdbeben, Temperaturänderungen)? 

 

 

 ja 

 nein 
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erfüllt 

ja/nein 

Bemerkungen 

z.B. Alternative Massnahmen, zusätzliche Unterlagen 

Bemerkungen, Ergänzungen oder Erläuterungen zum Thema weitere Sicherheitsmassnahmen 
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Notizen Kapitel 3: 
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erfüllt 

ja/nein 

Bemerkungen 

z.B. Alternative Massnahmen, zusätzliche Unterlagen 

4. Alarmorganisation und Einsatzplanung 
  

4.1 Sicherheitskonzept   

Besteht ein Sicherheitskonzept für die Anlage? 

 

 ja 

 nein 

 

      

Besteht ein Pflichtenheft im Hinblick auf die Störfallvorsorge (d.h. eine interne 

Betriebsanleitung für das konkrete Vorgehen bei einem Störfall)? 

 

 

 ja 

 nein 

 

      

4.2 Einsatzplan   

Ist der Einsatzplan in Zusammenarbeit mit den öffentlichen Ereignisdiensten er-

stellt worden (insbesondere Dauer bis zum Eintreffen, lokale Zufahrt, Wasserbe-

zugsorte und Notwasserbezug sowie Zugriff auf regionale Löschmittelreserven)? 
CRL F 1.1 a 
CRL F 4.3.3 

StFV Anh. 2.1 o 

 

 ja 

 nein 

 

      

4.3 Sicherheit der Anlage und Alarmierung   

Ist die Sicherheit der Anlage und die Alarmierung der zuständigen Einsatzkräfte 

durch den vorhandenen Personalbestand oder die entsprechende Ausrüstung 

jederzeit gewährleistet ? 
CRL F 1.6 

StFV Anh. 2.1 h 

 ja 

 nein 

 

      

4.4 Einsatzübungen   

Ist die Feuerwehr mit den Örtlichkeiten vertraut und finden regelmässige Übungen 

auf der Anlage statt? 

CRL F 1.1 c 

 

 ja 

 nein 
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erfüllt 

ja/nein 

Bemerkungen 

z.B. Alternative Massnahmen, zusätzliche Unterlagen 

4.5 Betriebsvorschrift   

Wird das Betriebspersonal depot- und brandschutzspezifisch insbesondere im 

Umgang mit gefährlichen Stoffen (Rückhalt gefährlicher Stoffe, Instruktion für die 

Feuerlösch- und Ölwehreinrichtungen) periodisch ausgebildet? 
 CRL F 1.1 b 

StFV Anh. 2.1 m, l 

 

 ja 

 nein 

 

      

Weitere Bemerkungen, Ergänzungen oder Erläuterungen zum Thema Alarmorganisation und Einsatzplanung 

      

 



Störfallvorsorge in Stehtankanlagen: Rahmenbericht 

Zusammenstellung der allgemeinen Sicherheitsmassnahmen 

 

28 

 

Notizen Kapitel 4: 
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erfüllt 

ja/nein 

Bemerkungen 

z.B. Alternative Massnahmen, zusätzliche Unterlagen 

5.  Koordination mit anderen Bereichen 

Gemäss Art. 15 StFV haben die Kantone eine Koordinationsfunktion für Betriebs-

kontrollen, die aufgrund der Störfallverordnung und anderer Erlasse durchgeführt 

werden müssen. In diesem Sinne sind nachfolgend die wichtigsten Bereiche aufge-

führt, die ebenfalls auf Tankanlagen kontrolliert werden müssen, aber nicht direkt 

unter die Störfallvorsorge fallen. Es ist anzugeben, ob die jeweiligen Anforderun-

gen erfüllt sind oder nicht, bzw. ob und welche zusätzlichen Massnahmen verfügt 

oder in Bearbeitung sind.  

  

5.1 Gewässerschutz (insbesondere VWF)   

Sind die Anforderungen aus den Bestimmungen zum Gewässerschutz erfüllt? 

 

 ja 

 nein 

 

      

5.2 Feuerpolizei (insbesondere VKF)   

Sind die Anforderungen aus den Bestimmungen zu den feuerpolizeilichen Sicher-

heitsmassnahmen erfüllt? 

 

 

 ja 

 nein 

 

      

5.3 Explosionsschutz (insbesondere WeT)   

Wird die Anlage regelmässig durch das Eidgenössische Starkstrominspektorat 

(ESTI) oder andere berechtigte Prüfinstanzen und die EKAS mit ihren Organen 

(SUVA etc.) kontrolliert? 

 

 ja 

 nein 

 

      

Ist insbesondere ein Ex-Zonenplan in aktualisiertem Zustand für die Gesamtanlage 

vorhanden? 

 

 

 ja 

 nein 

 

      



Störfallvorsorge in Stehtankanlagen: Rahmenbericht 

Zusammenstellung der allgemeinen Sicherheitsmassnahmen 

 

30 

 
erfüllt 

ja/nein 

Bemerkungen 

z.B. Alternative Massnahmen, zusätzliche Unterlagen 

5.4 Luftreinhaltung (insbesondere LRV mit Thema Gaspendelung)   

Sind die Anforderungen aus den Bestimmungen zur Luftreinhaltung erfüllt? 

 

 ja 

 nein 

 

      

Wurden für die Erfüllung der LRV spezielle Sicherheitsmassnahmen getroffen? (s. 

z.B. Kriterienkatalog BUWAL: Abnahme lufthygienisch sanierter Tanklager) 

CRL F 7 

 

 ja 

 nein 

 

      

5.5 Arbeitssicherheit (Arbeitsgesetz, Unfallversicherungsgesetz)   

Sind die Anforderungen aus den Bestimmungen zur Arbeitssicherheit erfüllt? 

 

 

 ja 

 nein 

 

      

Weitere Bemerkungen, Ergänzungen oder Erläuterungen zur Koordination mit anderen Bereichen 
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Notizen Kapitel 5: 
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 ja / nein Kleine Mängel Schäden und weitere Bemerkungen 

6. Visuelle Kontrolle Funktionstüchtigkeit der Bassinkonstruktion    

6.1 Kontrolle der Betonoberfläche    

A) Abplatzungen    

Weist die Betonoberfläche Abplatzungen auf oder steht die oberste Schicht schuppenartig ab? 

 
 ja 

 nein 

 

      
 

      

B) Armierung    

Sind an der Betonoberfläche Rostpunkte oder Rostschnäuze sichtbar? 

Ist die Armierung stellenweise freiliegend? 
 ja 

 nein 

 

      
 

      

C) Ablagerungen    

Sind an der Betonoberfläche auffällige Verfärbungen durch Ablagerungen von Salzen (sog. Ausblühun-

gen) oder Kalk (sog. Aussinterungen) sichtbar? 
 ja 

 nein 

 

      
 

      

D) Risse    

Sind wasserführende oder weit geöffnete Risse (grösser als 0.5 mm) zu erkennen?  

 
 ja 

 nein 

 

      
 

      

E) Verkippung    

Hat sich die Mauerkrone gegenüber dem Mauerfuss um mehr als 1/150' der Mauerhöhe verschoben? 

 
 ja 

 nein 

 

      
 

      

6.2 Fugen und Boden    

Sind die Betonfugen innen und aussen dicht? Ist der Boden dicht? 

 
 ja 

 nein 

 

      
 

      

Bemerkungen, Ergänzungen oder Erläuterungen zur Funktionstüchtigkeit der Bassinkonstruktion 
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Beilage: Funktionstüchtigkeit der Bassinkonstruktion
 
Vorgehen 

Weil sich die Frage nach der Funktionstüchtigkeit der Bassinkonstruktion nicht einfach 

mit ja/nein beantworten lässt, wird hier mit einem separaten Formular auf die wesentli-

chen Sachverhalte eingegangen. Für die visuelle Kontrolle der Bassinkonstruktion ist eine 

periodische Überwachung in einem Intervall von 10 Jahren sinnvoll und wenigstens 

einmal nach 25 Jahren eine Notwendigkeit. Die Überwachung besteht im wesentlichen in 

einer Begehung der Anlage mit Augenschein aller Bassinmauern und evtl. der Kontrolle 

der Zustandsrapporte. Der Aufwand dafür beträgt mit dem Formular ca. einen Ar-

beitstag. Für jede Bassinmauer sind dabei die Punkte des Formulars abzuklären und zu 

beurteilen. Ein erster Augenschein kann dabei durch den Anlagebetreiber selbst (bzw. 

den Ingenieur der Gesellschaft) durchgeführt werden. Erst bei Unsicherheiten in der 

Beurteilung oder beim Feststellen von grösseren Schäden wird empfohlen, ein speziali-

siertes Ingenieurbüro beizuziehen. In diesem Fall ist die Kontrolle von Plänen und Be-

rechnungen angebracht. Anschliessend erfolgt die Beurteilung der Resultate. 

 

Die Resultate sind auf einem separaten Blatt zu dokumentieren und zusammen mit den 

ausgefüllten Formularen zur Ausmasseinschätzung auf der Anlage aufzubewahren, so 

dass sie der Vollzugsbehörde auf Verlangen vorgewiesen werden können. 

 

Wichtige Begriffe 

Karbonatisierung:  

Chemischer Prozess, ausgelöst durch den Eintrag von Kohlendioxid (CO2) aus der Luft in 

den Beton. Mit dem vorhandenen Porenwasser bildet sich Kohlensäure, die mit dem 

Zementstein des Betons reagiert. Dabei reduziert sich der pH-Wert des Betons von übli-

cherweise 13-14 auf unter 9. Als Folge davon verliert der Armierungsstahl seine schüt-

zende Oxidschicht und kann korrodieren. 

 

Abplatzung/Absprengung:  

Die Korrosionsprodukte weisen ein grösseres Volumen als der Stahl auf. Dadurch wird 

ein Druck aufgebaut, der sich entlädt, indem die darüberliegende Betonschicht abge-

sprengt wird. Der Stahl wird je nach Ausdehnung der Korrosionsstellen örtlich (Abplat-

zung) oder flächig (Absprengung) freigelegt oder der Beton steht schuppenartig ab. 

 

Verkippung:  

Die Verkippung wird als Verhältnis aus horizontaler Auslenkung der Mauerkrone einer 

Bassinmauer und der Mauerhöhe definiert. Die maximale Verkippung von h/150 be-

deutet z.B. dass bei einer 3 m hohen Mauer die Auslenkung der Mauerkrone aus der 

Vertikalen höchstens 2 cm (= 300 cm : 150) betragen darf.  

 

 

Weitergehende Erläuterungen zum Alterungsverhalten von Bassinwänden 

aus Stahlbeton 

 

Im allgemeinen stellt die Erhaltung der Tragsicherheit von Bassinwänden aus Stahlbe-

ton auch über lange Zeiträume kein Problem dar. Die statistische Auswertung der 

bisherigen Erfahrungen zeigt aber in Übereinstimmung mit aktuellen Forschungser-

gebnissen, dass durch das ungünstige Zusammenspiel verschiedener Faktoren ernst-

zunehmende Schäden vor allem durch Karbonatisierung entstehen können (z.B. zu 

geringe Betonüberdeckung, schlechte Verarbeitung bei der Herstellung, Kombination 

von Umwelteinflüssen).  

 

Weitere Faktoren können unabhängig von der Karbonatisierung zur Korrosion der 

Bewehrung führen (z.B. Tausalze im Spritzwasser einer nahen Strasse, Dilatationsfu-

gen, breite und wasserführende Risse).  

 

Zudem kann es in einzelnen Fällen zur Zerstörung des Betongefüges kommen (z.B. 

Sulfattreiben), ohne dass dabei die Bewehrungskorrosion eine Rolle spielt. 
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Die "Erläuterungen zum Alterungsverhalten von Bassinwänden aus Stahlbeton" lassen 

sich wie folgt zusammenfassen: 

 

• Stahl und Beton sind einem Alterungsprozess unterworfen, in dem die Bedingungen 

bei der Herstellung und die Umwelteinflüsse eine grosse Rolle spielen. Die Schadens-

entwicklung weist eine grosse Streuung auf und kann deshalb nicht vorausgesagt 

werden. Sie erfolgt aber allmählich und mit Anzeichen, die eine Früherkennung zu-

lassen. 

• Aufgrund statistischer Auswertungen kann davon ausgegangen werden, dass Korro-

sionsschäden infolge Karbonatisierung in den meisten Fällen entweder nach frühes-

tens 10 Jahren beginnen oder aber nie auftreten, wenn die Karbonatisierungsfront 

bis zu einem Alter von 40 Jahren die Bewehrung noch nicht erreicht hat.  

• Die Lebensdauer in Bezug auf die Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit kann durch 

rechtzeitiges Erkennen von Schäden und geeignete Massnahmen entscheidend ver-

längert werden.
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7.  Erdbebensicherheit 

 

Massgebliche Einflussgrössen bei der Beurteilung der Erdbe-

bensicherheit sind die geografische Lage (Erdbebengefähr-

dungszonen), die geologischen Verhältnisse am Standort der 

Anlage (Baugrundverhältnisse), die Geometrie (Verhältnis 

Höhe zu Radius H/R) und das Volumen der Behälter. Unab-

hängig davon müssen auch die Produkte-Rohrleitungen von 

und zu den Behältern den Anforderungen entsprechen. 

 

Erdbebengefährdungszonen 

Die Schweiz ist gemäss der Norm SIA 261, Einwirkungen auf 

Tragwerke, Ausgabe 2003, in die 4 Erdbebenzonen Z1, Z2, 

Z3a und Z3b eingeteilt. Die Zonen wurden aufgrund der histori-

schen und aktuellen Seismizität ermittelt und den politischen 

Grenzen angepasst. 

 

Baugrundverhältnisse 

Der Einfluss der Baugrundverhältnisse ist durch Einordnung 

des Standortes der Tankanlage in eine der Baugrundklassen A 

bis F gemäss Tabelle 25 der Norm SIA 261 zu berücksichtigen. 

 

Geometrie 

Massgebende Parameter sind einerseits das Verhältnis der 

Mantelhöhe H zum Radius R des Behälters sowie die absolute 

Grösse (Tankinhalt).  

 

Abbildung 1: Übersichtskarte Erdbebengefährdungszonen gemäss Norm SIA 261 [35] 
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Zutreffendes bitte ankreuzen  

Angaben bitte einfüllen 

7.1  Abmessungen Stehtanks Die Angaben sind in der nachfolgenden Tabelle oder in einem separaten Beiblatt 

zusammenzustellen. 

Separates Beiblatt (ja oder nein)  ja   nein 

 Tank No Höhe H 

[m] 

Radius R 

[m] 

Verhältnis  

H/R 

Volumen 

[m3] 

(1)                               

(2)                               

(3)                               

(4)                               

(5)                               

(6)                               

(7)                               

(8)                               

(9)                               

(10)                               

(11)                               

(12)                               

(13)                               

(14)                               

Abmessungen der Einzeltanks: Höhe H, Radius R,  Verhältnis H/R 

 

(15)                               



Störfallvorsorge in Stehtankanlagen: Rahmenbericht 

Zusammenstellung der allgemeinen Sicherheitsmassnahmen 

 

38 

 

 
 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen  

7.2  Baugrundklasse  

Gesicherte Informationen vorhanden? (ja oder nein)   ja   nein 

Baugrundklasse Beschreibung  

A Harter Fels (z.B. Granit, Gneis, Quarzit, Kiesel-

kalk, Kalk) oder weicher Fels (z.B. Sandstein, 

Nagelfluh, Juramergel, Opalinuston) unter max. 

5 m Lockergesteinsabdeckung 

 

B Ablagerungen von grossräumig zementiertem 

Kies und Sand und/oder vorbelastete Lockerge-

steine mit einer Mächtigkeit über 30 m 

 

 

C Ablagerungen von normal konsolidiertem und 

unzementiertem Kies und Sand und/oder Mo-

ränenmaterial mit einer Mächtigkeit über 30 m 

 

 

D Ablagerungen von nicht konsolidiertem Fein-

sand, Silt und Ton mit einer Mächtigkeit über 

30 m 

 

 

E Alluviale Oberflächenschicht der Baugrundklas-

sen C oder D mit einer Mächtigkeit zwischen 5 

und 30 m über einer steiferen Schicht der Bau-

grundklassen A oder B 

 

 

Auf was für einem Baugrund steht die Anlage? 

Klassierung gemäss Norm SIA 261, Einwirkungen auf Tragwerk Ausgabe 2003, 

Abschnitt 16.2.2, Tabelle 25 

 

Für die Baugrundklasse F sowie für Standorte, deren Baugrundverhältnisse nicht 

gemäss der Tabelle 25 der Norm SIA 261 [35] eingeordnet werden können, sind 

besondere Untersuchungen zur Bestimmung der Erdbebeneinwirkung erforderlich. 

Für die wichtigsten Agglomerationen der Schweiz werden vom Bundesamt für 

Wasser und Geologie (BWG) Karten im Massstab 1:25'000 erarbeitet, welche die 

Ausdehnung der verschiedenen Baugrundklassen gemäss SIA 261 darstellen 

(Stand Dez.03). 

 

 

F Strukturempfindliche und organische 

Ablagerungen (z.B. Torf, Seekreide, 

Rutschmassen) mit einer Mächtigkeit über 10 m 
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Zutreffendes bitte ankreuzen  

7.3  Geografische Lage (Gefährdungszone)   

In welcher Gefährdungszone liegt die Anlage? 

 

 Zone Z1  wenn zutreffend weiter bei 7.4 

Karte gemäss Norm SIA 261, Einwirkungen auf Tragwerk Ausgabe 2003,  

Anhang F 

 Zone Z2  wenn zutreffend weiter bei 7.5 

 

 

 Zone Z3a  wenn zutreffend weiter bei 7.6 

 

 

 Zone Z3b  wenn zutreffend weiter bei 7.6 

  Bemerkungen: 
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Zutreffendes bitte ankreuzen  

Angaben bitte einfüllen 

7.4  Anlage liegt in Zone Z1  

7.4.1  Beurteilung Tanks  

Die Angaben sind in der nachfolgenden Tabelle oder in einem separaten Beiblatt 

zusammenzustellen. 

Separates Beiblatt (ja oder nein)  ja   nein 

 Tank No Weg 

U/V/W/X/Y 

erfüllt nicht erfüllt 

(1)               

(2)               

(3)               

(4)               

(5)               

(6)               

(7)               

(8)               

(9)               

(10)               

(11)               

(12)               

(13)               

(14)               

(15)               

  

Tanks, die mit "nicht erfüllt" bezeichnet sind, müssen unter 7.4.2 weiter beurteilt 

werden. 
 

nicht 
erfüllt

nicht 
erfüllt

erfüllt

erfüllt

erfüllt

Baugrundkl. 
D oder F

V>15'000 m3 Benzintank

Zone Z1

H/R > 1.3

ja

ja

ja ja

nein

nein

nein nein
W

U

V

YX

nicht 
erfüllt
nicht 
erfüllt

nicht 
erfüllt
nicht 
erfüllt

erfüllt

erfüllterfüllt

erfüllterfüllt

Baugrundkl. 
D oder F

V>15'000 m3 Benzintank

Zone Z1

H/R > 1.3

ja

ja

ja ja

nein

nein

nein nein
W

U

V

YX Bei Tanks mit Abmessungen 

H > 26 m oder H/R > 4 ist 

„nicht erfüllt“ anzukreuzen!  
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Zutreffendes bitte ankreuzen 

Angaben bitte einfüllen 

7.4.2 Vergleich auslaufendes / zurückgehaltenes Volumen  Die Angaben sind in der nachfolgenden Tabelle oder in einem separaten Beiblatt 

zusammenzustellen. 

 Separates Beiblatt (ja oder nein)  ja   nein 

 Bassin TankBassin Tank

 

 

 Bassin Fassungs – 

vermögen 

F  [m3] 

nicht erfüllt  

 

Tank No 

Inhalt 

 

Ii  [m
3] 

kumulierter 

Inhalt  

Σ Ii  [m
3] 

F > Σ Ii  

 

Ja/Nein 

              
             

 

             
 

 

      
 

      

                   ja   nein 

             
 

              

              

 

      
 

      

                   ja   nein 

             
 

              

              

 

      
 

      

                   ja   nein 

              
             

 

             
 

 

 

      
 

      

                   ja   nein 

Ist das Fassungsvermögen des einzelnen Auffangbeckens genügend gross, um das 

Volumen der darin stehenden und als "nicht erfüllt" bezeichneten Tanks auffangen 

zu können? 

 Das Ergebnis ist in Abschnitt 7.7 zu übertragen. 
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Zutreffendes bitte ankreuzen 

Angaben bitte einfüllen 

7.5  Anlage liegt in Zone Z2 

7.5.1  Beurteilung Tanks 

Die Angaben sind in der nachfolgenden Tabelle oder in einem separaten Beiblatt 

zusammenzustellen. 

Separates Beiblatt (ja oder nein)  ja   nein 

 Tank No Weg 

U/V/W/X/Y/Z 

erfüllt nicht erfüllt 

(1)               

(2)               

(3)               

(4)               

(5)               

(6)               

(7)               

(8)               

(9)               

(10)               

(11)               

(12)               

(13)               

(14)               

(15)               

  

 

Tanks, die mit "nicht erfüllt" bezeichnet sind, müssen unter 7.5.2 weiter beurteilt 

werden. 

Bei Tanks mit 

Abmessun-

gen H > 26 m 

oder H/R > 4 

ist „nicht 

erfüllt“ anzu-

kreuzen!  
erfüllt

nicht 
erfüllt

erfüllt

Benzintank

Zone Z2

Baugrundkl.
A oder B

ja

ja

ja

nein

nein

X

H/R > 1.3

nicht 
erfüllt

nicht 
erfüllt

nicht 
erfüllt

V<12'000 m3

U

V

Z

Y

W

Baugrundkl.
E oder F

ja

janein

nein

nein

erfüllterfüllt

nicht 
erfüllt
nicht 
erfüllt

erfüllt

Benzintank

Zone Z2Zone Z2

Baugrundkl.
A oder B

ja

ja

ja

nein

nein

X

H/R > 1.3H/R > 1.3

nicht 
erfüllt
nicht 
erfüllt

nicht 
erfüllt
nicht 
erfüllt

nicht 
erfüllt
nicht 
erfüllt

V<12'000 m3

U

V

Z

Y

W

Baugrundkl.
E oder F

ja

janein

nein

nein
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Zutreffendes bitte ankreuzen  

Angaben bitte einfüllen 

7.5.2 Vergleich auslaufendes / zurückgehaltenes Volumen Die Angaben sind in der nachfolgenden Tabelle oder in einem separaten Beiblatt 

zusammenzustellen. 

Separates Beiblatt (ja oder nein)  ja   nein 

Bassin TankBassin Tank

 

 

Bassin Fassungs – 

vermögen 

F  [m3] 

nicht erfüllt  

 

Tank No 

Inhalt 

 

Ii  [m
3] 

kumulierter 

Inhalt  

Σ Ii  [m
3] 

F > Σ Ii  

 

Ja/Nein 

              

             
 

             
 

 

      
 

      

                   ja   nein 

              

              

              

 

      
 

      

                   ja   nein 

              

              

              

 

      
 

      

                   ja   nein 

              

              

              

 

 

      
 

      

                   ja   nein 

Ist das Fassungsvermögen des einzelnen Auffangbeckens genügend gross, um das 

Volumen der darin stehenden und als "nicht erfüllt" bezeichneten Tanks auffangen 

zu können? 

 Das Ergebnis ist in Abschnitt 7.7 zu übertragen. 
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Zutreffendes bitte ankreuzen 

Angaben bitte einfüllen 

7.6  Anlage liegt in Zonen Z3a oder Z3b 

7.6.1  Beurteilung Tanks 

Die Angaben sind in der nachfolgenden Tabelle oder in einem separaten Beiblatt 

zusammenzustellen. 

Separates Beiblatt (ja oder nein)   ja   nein 

 Tank No Weg 

U/V/W/X 

erfüllt nicht erfüllt 

(1)               

(2)               

(3)               

(4)               

(5)               

(6)               

(7)               

(8)               

(9)               

(10)               

(11)               

(12)               

(13)               

(14)               

(15)               

 

 

Tanks, die mit "nicht erfüllt" bezeichnet sind, müssen unter 7.6.2 weiter beurteilt 

werden. 

erfüllt

nicht 
erfüllt

nicht
erfüllt

Benzintank

Zonen Z3a & Z3b

H/R > 1.3

ja

ja

nein

nein               

X

nicht 
erfüllt

U

V

W

Baugrundkl.
D, E oder F

ja

nein

erfüllterfüllt

nicht 
erfüllt
nicht 
erfüllt

nicht
erfüllt

Benzintank

Zonen Z3a & Z3b

H/R > 1.3

ja

ja

nein

nein               

X

nicht 
erfüllt
nicht 
erfüllt

U

V

W

Baugrundkl.
D, E oder F

ja

nein

Bei Tanks mit Abmessungen 

H > 26 m ist „nicht erfüllt“ 

anzukreuzen!  
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Zutreffendes bitte ankreuzen 

Angaben bitte einfüllen 

7.6.2 Vergleich auslaufendes / zurückgehaltenes Volumen Die Angaben sind in der nachfolgenden Tabelle oder in einem separaten Beiblatt 

zusammenzustellen. 

Separates Beiblatt (ja oder nein)   ja   nein 

Bassin TankBassin Tank

 

 

Bassin Fassungs – 

vermögen 

F  [m3] 

nicht erfüllt  

 

Tank No 

Inhalt 

 

Ii  [m
3] 

kumulierter 

Inhalt  

Σ Ii  [m
3] 

F > Σ Ii  

 

Ja/Nein 

              

              

              

 

      
 

      

                   ja   nein 

              

              

              

 

      
 

      

                   ja   nein 
              

              

              

 

      
 

      

                   ja   nein 

              

              

              

 

 

      
 

      

                   ja   nein 

Ist das Fassungsvermögen des einzelnen Auffangbeckens genügend gross, um das 

Volumen der darin stehenden und als "nicht erfüllt" bezeichneten Tanks auffangen 

zu können? 

 Das Ergebnis ist in Abschnitt 7.7 zu übertragen. 
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Zutreffendes bitte ankreuzen 

Angaben bitte einfüllen 

7.6.3 Beurteilung Rückhaltebecken  Die Angaben sind in der nachfolgenden Tabelle oder in einem separaten Beiblatt 

zusammenzustellen. 

 Separates Beiblatt (ja oder nein)  ja   nein 

 Bassin Nachweis in  

Beilage Nr. 

ja nein 

               

               

               

               

Bemerkungen: 

Die Rückhaltebecken halten dem Bemessungserdbeben stand.  

Der entsprechende Nachweis liegt diesem Kurzbericht bei. 
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Zutreffendes bitte ankreuzen  

 

7.7. Beurteilung Erdbebensicherheit Tanks und Becken  Aufgrund der Abklärungen gemäss den Abschnitten 7.4 bis 7.6 

  Die Anforderungen an die Erdbebensicherheit 

sind erfüllt (ja oder nein) 

 

        ja    nein 

7.8 Füll- und Entnahmeleitungen    

Sind die Füll- und Entnahmeleitungen so gelagert, dass sie Deformationen zulas-

sen, ohne undicht zu werden (Erdbeben, Temperaturänderungen)? (vergl. 3.14) 

        CRL C18.7 

 

Die Anforderungen sind erfüllt (ja oder nein)         ja    nein 

Bemerkungen, Ergänzungen oder Erläuterungen zum Thema Erdbebensicherheit 
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Notizen Kapitel 7: 
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Anhang 6 

 

Formular zur Ausmasseinschätzung (Kurzbericht Teil 2) 

Inhalt: 

1. Ausmasseinschätzung für Bassinbrand...................................................................................................2 

2. Ausmasseinschätzung für Auslaufen ...................................................................................................... 5 

3. Ausmasseinschätzung für Explosion in der Kanalisation ........................................................................ 10 

4. Ausmasseinschätzung für den Spezialfall Gaswolkenexplosion............................................................... 14 

5. Ausmasseinschätzung für den Spezialfall Boil Over ............................................................................... 19 

6. Ausmasseinschätzung für Sachschäden (Indikator n6) .......................................................................... 22 

7. Berechnung des Störfallwertes ............................................................................................................ 25 

Zusammenfassung der Resultate ................................................................................................................... 26 

 

Betrieb:  
 

      

Datum: 
 

      

 

 

Einleitung 

 

Für das Ausfüllen des vorliegenden Formulars zur Ausmasseinschätzung (Anhang 6 zum Rahmenbericht) gelten 

sinngemäss die Bemerkungen zum Anhang 5 (Kurzbericht Teil 1) im Abschnitt "Einleitung und Vorbemerkungen 

zur Zusammenstellung".  

Das Formular ist so dargestellt, dass jeweils die gelb hinterlegten Felder auszufüllen sind. 

Verwenden Sie bei Platzmangel in den Feldern die Notizseiten am Ende jeden Kapitels. 
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1. Ausmasseinschätzung für Bassinbrand 

Bestimmung der Wirkungsradien 

Grundlage für die Bestimmung der Wirkungsradien ist die massgebende Bassinfläche.  

 

Massgebende Bassinfläche(n)1: 

a) Bassin mit grösster Fläche 
 

Nr.:       
  

Fläche =       m2 

    

b) Bassin mit kleinstem Abstand zur Bevölkerung 
 

Nr.:       
  

Fläche =       m2 

 

Daraus lassen sich die entsprechenden Wirkdistanzen vom Bassinrand (Letalitätsradien) aus der Abbildung 1 

herauslesen: 

Abb. 1: Wirkdistanzen für Bassinbrand 
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Erläuterungen/Kommentar 
1  Massgebende Bassinfläche(n): Für die Bestimmung der massgebenden Bassinfläche(n) sind die Tankgrundflä-

chen abzuziehen. Hingegen dürfen niedrige Trennwände nur dann berücksichtigt werden, wenn sie den Inhalt 

des grössten Tanks zurückhalten können. 
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Bassin-Nr.  Letalität 50%:  Letalität 1%:  Schmerzgrenze: 

       R50 =       m  R1 =       m  RS =       m 

       

       R50 =       m  R1 =       m  RS =       m 

 

Abschätzung der Auswirkungen 
 

Bassin-Nr.  Wirkungsradien  
Anzahl 

betroffene 
Personen1 

Letalitäts-
faktoren 

F2 

Anzahl Tote 
(= F x Anz. Personen) 

       R50 =       m        0.65        

  R1 =        m        0.15        

      Total:       

       

       R50 =        m        0.65        

  R1 =        m        0.15        

      Total:       

 

Berechnung des Störfallwertes 

 

Die Umrechnung der Anzahl Toten in den Störfallwert erfolgt mit Abb. 5 oder mit der angegebenen Formel: 
 

Bassin-Nr.  Anzahl Tote  Störfallwert Formel 

      
 

      
 

n1 =        n1 = 0.3 x log(Anzahl Tote) 

     
 

      
 

      
 

n1 =        n1 = 0.3 x log(Anzahl Tote) 

Der grössere der erhaltenen Werte ist in die Zusammenfassung auf der letzten Seite zu übertragen. 

 

Erläuterungen/Kommentar 
1  Anzahl betroffener Personen: Bei Wohngebäuden können die Zahlen bei der Einwohnerkontrolle nachgefragt 

werden, bei Gewerbebauten hingegen ist meist eine direkte Nachfrage zur max. Zahl der Arbeitsplätze im Be-

trieb notwendig. Für andere Nutzungen (Sportanlagen, Verkehr) sind häufig Schätzungen notwendig, falls Ge-

meinde oder andere Personen keine Angaben machen können. 
 

2  Letalitätsfaktor F: Die Letalität nimmt mit zunehmender Distanz von der Hitzequelle stetig ab. Der Einfachheit 

halber wird diese Abnahme durch eine Stufenfunktion angenähert. Der Letalitätsfaktor ist die mittlere Letalität 

innerhalb eines Letalitätsbereiches. Im Bereich bis 50% Letalität gilt der Letalitätsfaktor 0.65, im Bereich bis 1% 

Letalität der Letalitätsfaktor 0.15. 
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Notizen Kapitel 1: 
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2. Ausmasseinschätzung für Auslaufen 

Ist das Szenarium Auslaufen relevant? 

(Zutreffendes ankreuzen) 

 

Kann ausgelaufenes Produkt über die Betriebskanalisation oder Arealentwässerung ein Ge-

wässer1, bzw. über die Schmutzwasserkanalisation die ARA erreichen? 
 ja   nein 

  

Kann ausgelaufenes Produkt über versiegelte oder unversiegelte Oberflächen ein Gewässer 

erreichen? 
 ja    nein 

 

Wurde mindestens einmal 'Ja' angegeben, sind die Auswirkungen nachfolgend abzuschätzen. Sind die Antworten 

beide Male 'Nein', dann ist dieses Szenarium nicht relevant. Die Ausmasseinschätzung kann bei Kapitel 3 fortge-

setzt werden. 

 

Abschätzung der Auswirkungen 

 

Für das Hauptszenarium Auslaufen können verschiedene Ereignisse massgebend werden. Für jedes Ereignis sind 

deshalb diejenigen Mengen abzuschätzen, die sich im Areal entweder über die Betriebskanalisation oder ober-

flächlich ausbreiten und ein Gewässer oder die ARA gefährden können.  

 

Fehlmanipulation an der Bassinentwässerung 

Massgebend ist die maximale Dauer einer Fehlmanipulation an der leistungsfähigsten Bassinentwässerung2. Für 

die Ausmasseinschätzung wird die maximale Dauer der Fehlmanipulation zu 15 Minuten festgelegt. 

 

Bassin-Nr.   Entwässerungs-

leistung  

 Max. ausgelaufene 

Produktmenge 

Formel 

       E =       m3/min  P =        m3 P = E x 15 Min. 

 

 

 

Erläuterungen/Kommentar 
1 Mit Gewässer ist jeweils ein Oberflächengewässer oder Grundwasser gemeint. 
 

2 Massgebend für das Schadenausmass in einem Gewässer ist dasjenige Bassin, das über die Kanalisation mit 

einem Gewässer oder einer ARA verbunden ist und die grösste Entwässerungsleistung (Pumpe oder Abfluss) 

aufweist. Falls die Anlage über verschiedene Kanalisationssysteme (und Rückhaltevolumen) verfügt, sind even-

tuell mehrere Bassins zu berechnen. 
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Freistrahl über Bassinrand 

Massgebend ist der Tank mit dem grössten Volumen und dem kleinsten Abstand zur Bassinmauer1. Für die Be-

rechnung wird von einem vollen Tank ausgegangen (100% Nutzvolumen). 

 

Tank-Nr.  Tankhöhe  

(max. Pegelstand) 

 Tankfläche  Mauerabstand  Mauerhöhe 

       H =       m  F =       m2  A =       m  M =       m 

         

       H =       m  F =       m2  A =       m  M =       m 

 

Die Berechnung beruht auf dem Modell der Wurfparabel (Lecköffnung klein gegenüber Pegelstand). Anzugeben 

ist derjenige Tank mit dem grössten ausgelaufenen Produktvolumen. 

 

Tank-Nr.   Maximal ausgelaufenes Produktvolumen Formel 

        P =        m3 P = (H - A - M) x F 

 

Bassinüberlauf 

Der Überlauf aus einem Bassin ist nur dann möglich, wenn nach einem Tankleck zusätzliches Volumen in das 

Bassin eingebracht wird (z.B. Löschmittel, Kühl- oder Löschwasser). Massgebend ist dasjenige Bassin mit der 

kleinsten Volumenreserve gegenüber dem Inhalt des grössten zugehörigen Tankes. Als Annahme für die Dauer 

des Löschmitteleintrages ist von einer Dauer von 1 Stunde auszugehen. Als Einsatzzeit der Feuerwehr können 2 

Stunden angenommen werden. Beim Kühlwassereintrag sind mindestens ¼ Stunden2 anzunehmen. 

 

Tank-Nr.  Nutzvolumen  Volumen Schaum, 
Lösch- und Kühlwasser 

 Bassinvolumen 

       N =       m3  L =       m3  B =       m3 

       

       N =       m3  L =       m3  B =       m3 

 

Massgebend ist derjenige Tank, für den das Überlaufvolumen am grössten ist. 

 

Tank-Nr.   Maximal ausgelaufenes Produktvolumen Formel 

       P =        m3 P = N + L - B 

 

Erläuterungen/Kommentar 
1  Die grösste Menge an ausgelaufenem Produkt ergibt sich bei einem grossen Tank mit kleinem Abstand zur 

Bassinmauer. Bei unterschiedlichen Anordnungen von Tankgrössen und Abständen der Bassinmauer muss e-
ventuell je ein Fall zur Bestimmung der maximalen Auslaufmenge berechnet werden. Das Szenarium kann 
auch bei versenkten Tanks mit Schutzdämmen auftreten; in diesem Fall wird für die Mauerhöhe die Höhendif-
ferenz zwischen Tankboden und Oberkante Damm angenommen. 

2 Da Tanks in brennenden Bassins nicht gekühlt werden, wird von einem irrtümlichen Zufluss von Kühlwasser 
mit der Dauer einer Viertelstunde ausgegangen. Gekühlt werden gemäss CRL 2.1 a) F6 exponierte Tanks, ins-
besondere in benachbarten Teilbassins. 
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Leckage beim Umschlag 

Massgebend für die Bestimmung der maximal ausgelaufenen Produktmenge ist die Grösse eines Lecks bzw. der 

Abfluss aus dem Leck mit maximaler Dauer bis zur Abdichtung der Leckage.  

 

Abfluss aus Leck  Dauer des Lecks  max. ausgelaufene Produktmenge Formel 

A =        m3/min  D =        Min.  P =        m3 P = A x D 

 

 

 

Abschätzung der Einwirkungen 

 

Das eigentliche Schadenausmass hängt wesentlich von der Anlagekonzeption und der Umgebung ab. Es ist somit 

notwendig, für jede Anlage separat diejenige Produktmenge zu bestimmen, die im Areal selbst zurückgehalten 

werden kann (in Stapelvolumen oder auf der Oberfläche). In der Abschätzung muss deshalb z.B. die Topografie, 

der Anteil an versiegelten und unversiegelten Flächen oder auch die Anordnung von Schächten berücksichtigt 

werden.  

 

Ereignis max. Produktmenge  Rückhalt im Areal  Menge im Gewässer Formel 
 

G =       m3 Entwässerung 

(21) 

 

P =        m3  
 

R =       m3  

T =        m3
 

 

G (T) = P - R 
 

 
     

 

 

G =       m3 Freistrahl 

(22) 

 

P =        m3  
 

R =       m3  

T =        m3
 

 

G (T) = P - R 
 

 
     

 

 

G =       m3 Bassinüberlauf 

(22) 

 

P =       m3  
 

R =       m3  

T =        m3
 

 

G (T) = P - R 
 

 
     

 

 

G =       m3 Leckage beim  

Umschlag 

(22) 

 

P =       m3  
 

R =       m3  

T =       m3
 

 

G (T) = P - R 
 

 

G: Menge im offenen, oberirdischen Gewässer 

T: Menge im Grundwasser 
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Bei der weiteren Ausbreitung wird für den Indikator n3 (Oberflächengewässer) eine gleichmässige Verteilung auf 

der Wasseroberfläche angenommen, beim Indikator n4 (Grundwasser/Trinkwasser) sind zusätzlich die möglichen 

Ausbreitungswege mit den Distanzen zu gefährdeten Stellen zu berücksichtigen. Das Schadenausmass durch die 

abgeschätzten Verunreinigungsmengen ergibt sich aus dem jeweilig festgelegten Grenzwert und lässt sich mit 

folgenden Formeln berechnen: 

 

Abfliessen in Kanalisation (21) 

 

Indikator Menge im Gewässer  Verunreinigung im Gewässer Formel 

n3 
 
G =       m3  

 
VG =       km2 VG = G x 0.0567 (s. Bericht Abs. 5.3)

     

n4 
 
T =        m3  

 
VT =       PM VT = T x 3.5 x 10

6  (s. Bericht Abs. 5.3)

 

Berechnung der Störfallwerte 

Die Umrechnung der Ausmasse in den Störfallwert erfolgt mit Abb. 5 oder den Formeln: 

 

Indikator Ausmass  Störfallwert Formel 

n3 
  
      km2  

 
n3 =         n3 = 0.3 x (log (Anzahl km

2) + 1) 

     

n4 
  
       PM  

 
n4 =         n4 = 0.3 x (log (Anzahl PM) - 3) 

Diese Werte sind in die Zusammenfassung auf der letzten Seite zu übertragen. 

 

 

Oberflächliches Abfliessen (22) 

 

Indikator Menge im Gewässer  Verunreinigung im Gewässer Formel 

n3 
 
G =       m3  

 
VG =       km2 VG = G x 0.0567 (s. Bericht Abs. 5.3) 

     

n4 
 
T =        m3  

 
VT =        PM VT = T x 3.5 x 10

6  (s. Bericht Abs. 5.3) 

 

Berechnung der Störfallwerte 

Die Umrechnung der Ausmasse in den Störfallwert erfolgt mit Abb. 5 oder den Formeln: 

 

Indikator Ausmass  Störfallwert Formel 

n3 
  
      km2  

 
n3 =        n3 = 0.3 x (log (Anzahl km

2) + 1) 

     

n4 
  
      PM  

 
n4 =        n4 = 0.3 x (log (Anzahl PM) - 3) 

 

Diese Werte sind in die Zusammenfassung auf der letzten Seite zu übertragen. 



Störfallvorsorge in Stehtankanlagen 

Formular zur Ausmasseinschätzung Auslaufen 9 

 

 

 
Notizen Kapitel 2: 
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3. Ausmasseinschätzung für Explosion in der Kanalisation 

Ist das Szenarium Explosion relevant? 

(Zutreffendes ankreuzen) 

 

Wird in der Anlage Benzin gelagert?   ja    nein 

  

Kann aus der Anlage auslaufendes Benzin die öffentliche Kanalisation erreichen? 
 ja    nein 

 

Wurde zweimal 'Ja' angegeben, sind die Auswirkungen nachfolgend abzuschätzen. Ist eine der Antworten 'Nein', 

dann ist dieses Szenarium nicht relevant. Die Ausmasseinschätzung kann bei Kapitel 4 fortgesetzt werden. 

 

 

Abschätzung der Auswirkungen 

 

Deflagration 

Das folgende Diagramm zeigt die Wirkdistanzen in Abhängigkeit vom zündfähigen Gasvolumen in der Kanalisation 

mit einem Anfangsüberdruck von 7 bar infolge einer Deflagration. 

Abb. 2: Auswirkungen einer Deflagration für verschiedene zündfähige Gasmengen 
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Detonation 

Unter ungünstigen Umständen kann sich in Kanalisationen eine Detonation mit einem Überdruck bis 25 bar bil-

den. 

Wegen des raschen Druckabfalls innerhalb weniger Meter unterscheiden sich die beiden Ereignisse nur wenig in 

den Auswirkungen im Freien. Die Abb. 2 wird deshalb näherungsweise auch für das Ereignis Detonation verwen-

det.  

 

Massgebend für das Ereignis Explosion ist die zündfähige1 Gasmenge im Kanalisationsrohr: 

 

Rohrquerschnitt  Streckenlänge2  zündfähiges Gas-Luftgemisch Formel 

 
F =        m2  

 
S =       m  

 
V =        m3 

 
V = F x S 

 

Aus Abb. 2 können somit die folgenden Wirkdistanzen R0.48 und R0.21 abgelesen werden: 

 

  Überdruck 0.48 bar  Überdruck 0.21 bar 

 
Szenarium Deflagration  

 
R0.48 =       m  

 
R0.21 =       m 

 

 

Abschätzung der Einwirkungen 

Die Wirkdistanzen sind ab Explosionsort3 in die Umgebung zu übertragen. 

 

Explosionsort Wirkungsradius  Anzahl betroffener  

Personen 

Letalitäts-

faktoren  

F 

Anzahl Tote 

(= F x Anzahl Personen) 

 
Anfang der Strecke 

 
R0.48 =        m 

  
      

 
0.70 

 
       

 
 
R0.21 =        m 

  
      

 
0.10 

 
       

      
Total:       

      
 
Ende der Strecke 

 
R0.48 =        m 

  
      

0.70  
       

  
R0.21 =        m 

  
      

0.10  
       

      
Total:       

 

 

Erläuterungen/Kommentar 
1 Benzindämpfe sind innerhalb der Konzentrationsgrenzen von 0.6-8% zündfähig. Für die Ausmasseinschätzung 

wird die Konzentration zu 4.5% festgelegt, die etwa einem stoechiometrischen Gasgemisch entspricht. 
 

2 Die massgebende Streckenlänge ergibt sich aus dem grössten Abstand zweier Schächte (oder anderer 

Schwachstellen) im öffentlichen Kanalnetz ausserhalb des Betriebsareals. 
 

3 Der Explosionsort ist immer dort, wo Schwachstellen (z.B. Schächte) vorhanden sind, d.h. im Normalfall am 

Anfang und Ende der massgebenden Strecke. 
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Berechnung der Störfallwerte 

 

Die Umrechnung der Anzahl Toten in den Störfallwert erfolgt mit Abb. 5 oder mit der angegebenen Formel: 

 

Explosionsort Anzahl Tote  Störfallwert Formel 

Anfang der Strecke 
 

       
 

n1 =        Störfallwert n1 = 0.3 x log(Anzahl Tote) 

     

Ende der Strecke 
 

       
 

n1 =        Störfallwert n1 = 0.3 x log(Anzahl Tote) 

 

Der grössere der beiden Störfallwerte ist in die Zusammenfassung auf der letzten Seite zu übertragen. 
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Notizen Kapitel 3: 
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4. Ausmasseinschätzung für den Spezialfall Gaswolkenexplosion 

 

(Zutreffendes ankreuzen) 

 

Wird in der Anlage Benzin gelagert?  ja    nein 

  

Gibt es eine grosse Bevölkerungsdichte, grössere Menschenansammlungen oder schwer 

evakuierbare Gebäude in einem Umkreis von ca. 150 m um die Anlage? 
 ja    nein 

 

Wurde zweimal 'Ja' angegeben, sind die Auswirkungen nachfolgend abzuschätzen. Ist eine der Antworten 'Nein', 

dann ist dieses Szenarium nicht relevant. Die Ausmasseinschätzung kann bei Kapitel 5 fortgesetzt werden.  

Bestimmung der maximalen Gaswolkengrösse 

Grundlage für die Bestimmung der Gaswolkengrösse ist die massgebende Bassinfläche.  

 

Massgebende Bassinfläche(n) (übernehmen von Kapitel 1 Bassinbrand): 

a) Bassin mit grösster Fläche 
 
Nr.:        

 
Fläche =       m2 

    

b) Bassin mit kleinstem Abstand zur Bevölkerung 
 
Nr.:        

 
Fläche =       m2 

Aus den folgenden Abbildungen kann für verschiedene Bassinflächen die Grösse der Gaswolke und die von der 

Druckwelle betroffenen Flächen ermittelt werden: 

Abb. 3: Form der Gaswolke und Abmessungen der betroffenen Bereiche 

 

 

 

Bassin 

Gaswolke  

 

Ausdehnung der Gaswolke zur  
Abschätzung der Hitzestrahlung  

 

Ausdehnung des Bereiches mit  
0.21 bar Überdruck 

Wind 
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Zündbare Wolke: Maximale Breite (B) und Entfernung (R) vom Bassinrand
Druckwellen Entfernung E, D und F vom Bassinrand
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E     

R     

 
Abb. 4: Grösse der Gaswolke in Abhängigkeit von der Bassinfläche 

 

Bassin-Nr.   Bassinlänge  

L [m] 

 Wolkenbreite 

B [m] 

 Entfernung 

D [m] 

 Entfernung 

E [m] 

 Entfernung 

R [m] 

 
a)       

  
L =       m 

  
B =       m 

  
D =       m 

  
E =       m 

  
R =       m 

           
 
b)       

  
L =       m 

  
B =       m 

  
D =       m 

  
E =       m 

  
R =       m 

 

Abschätzung der Auswirkungen 

 
Für die Auswirkungen der Hitzestrahlung auf die Bevölkerung wird angenommen, dass 50% der anwesenden 
Personen innerhalb der Wolke tödlich verletzt werden. Personen in Gebäuden gelten als nur zu 10% gefährdet. 
Ausserhalb der Gaswolke können die Auswirkungen der Hitzestrahlung wegen der kurzen Abbranddauer vernach-
lässigt werden; es sind keine Menschen gefährdet. 

Für die Auswirkungen der Druckwelle auf die Bevölkerung wird der Druckbereich über 0.21 bar ermittelt. 10% der 

darin anwesenden Personen werden tödlich verletzt. Im Sinne einer konservativen Annahme wird zudem ange-

nommen, dass Gebäude keinen Schutz gegen Einwirkungen des Druckes bieten, so dass Personen in Gebäuden 

als im Freien gezählt werden.  

 
Für eine konkrete Anlage können sich je nach Ausbreitungsrichtung unterschiedliche Schadenausmasse ergeben. 

Entscheidend für die Ausmasseinschätzung ist die Richtung mit dem grössten Ausmass.1  

 

Erläuterungen/Kommentar 
1 Die massgebende Richtung ergibt sich durch Übertragen der Gaswolkengrösse vom Bassin her Richtung Umge-

bung der Anlage. Je nach Lage des Bassins im Areal und vorhandener Exposition sind mehrere Richtungen zu 

untersuchen. Nur in begründeten Fällen, z.B. eindeutige Windrichtung durch Tallage, dürfen die Betrachtungen 

auf eine Richtung beschränkt werden. 
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Auswirkungen Druckwelle: 

 
Bassin-Nr.       

 
a)       

 
L =        m 

 
B =       m 

 
D =       m 

 
E =      m 

 
R =       m 

 

 

S = E – R =       m 

T = B + 2S =       m 

Abmessungen der betroffenen Fläche: 

L + D =       m 
 

Anzahl betroffene Personen: Da:         

Bassin-Nr.       

 
b)       

 
L =        m 

 
B =       m 

 
D =       m 

 
E =      m 

 
R =       m 

 

 

S = E – R =       m 

T = B + 2S =       m 

Abmessungen der betroffenen Fläche: 

L + D =       m 
 

Anzahl betroffene Personen: Db:         

 

Auswirkungen Hitzestrahlung: 

 

Bassin-Nr.      

 
a)       

 
L =        m 

 
B =        m 

 
R =        m  

 

 

B =       m Abmessungen der betroffenen Fläche  

L + R =       m 
 

im Freien:  

HaF       

in Gebäu-
den: 

 

Anzahl betroffene Personen 

HaG       

 

 

Total Ha: 

 

      

Bassin-Nr.      

 
b)       

 
L =        m 

 
B =        m 

 
R =        m  

 

 

B =       m Abmessungen der betroffenen Fläche  

L + R =       m 
 

im Freien:  

HbF       

in Gebäu-
den: 

 

Anzahl betroffene Personen 
 

HbG       

 
 

Total Hb: 
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Ausmass  Bassin a 

 
Auswirkung  Anzahl betroffener  

Personen 
 Letalitäts-

faktoren 
F 

 Anzahl Tote 
= F x Anz. Personen 

 
Druckwelle 

  
Da:            

 
Hitzestrahlung 

  
Ha:           

   
    

   
HaF         

 
0.50  

 
      

   
HaG:         

 
0.10  

 
      

   
Da - Ha:        

 
0.10  

 
      

      
 

Total: 
 

      

 

Ausmass  Bassin b 

 
Auswirkung  Anzahl betroffener Per-

sonen 
 Letalitäts-

faktoren 
F 

 Anzahl Tote 
= F x Anz. Personen 

 
Druckwelle 

  
Db:       

    

 
Hitzestrahlung 

  
Hb:       

    

       
   

HbF:       
  

0.50 
  

      

   
HbG:       

  
0.10 

  
      

   
Db - Hb:       

  
0.10 

  
      

       

Total: 
 

      

 

Berechnung des Störfallwertes 

 

Die Umrechnung der Anzahl Toten in den Störfallwert erfolgt mit Abb. 5 oder mit der Formel. Massgebend ist der 

grössere der beiden Werte für das Bassin a) mit grösster Fläche und das Bassin b) mit kleinstem Abstand zur 

Bevölkerung: 

 

Bassin-Nr.  Anz. Tote  Störfallwert Formel 

 
      

  
      

  
n1 =        

 
n1 = 0.3 x log(Anzahl Tote) 

 

Der erhaltene Störfallwert ist in die Zusammenfassung auf der letzten Seite zu übertragen. 
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Notizen Kapitel 4: 
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5. Ausmasseinschätzung für den Spezialfall Boil Over 

Ist das Szenarium Boil Over relevant? 

 

(Zutreffendes ankreuzen) 

 

Wird Schweröl, Rohöl, Dieselöl oder Heizöl in der Anlage gelagert?  ja    nein 

  

Befinden sich grössere Menschenansammlungen oder schwer evakuierbare Gebäude in ei-

nem Umkreis von 400 m um die Anlage? 

 ja    nein 

 

Wurde zweimal 'Ja' angegeben, sind die Auswirkungen nachfolgend abzuschätzen. Ist eine der beiden Antworten 

'Nein', dann ist dieses Szenarium nicht relevant. Die Ausmasseinschätzung kann bei Kapitel 6 fortgesetzt werden.  

 

Bestimmung der Evakuationsradien 

 

A) Schmerzgrenze Rs 

Die Schmerzgrenze stellt die Grenze mit einer Wärmestrahlung von 5 kW/m2 dar, bei der Personen nach 10 - 20 

Sekunden Exposition Verletzungen erleiden. Für die Ausmasseinschätzung kann die Wärmestrahlung des Bassin-

brandes1 als Modell für die Auswirkungen des Boil Over herangezogen werden.  

 

Massgebende Bassinfläche(n) (übernehmen von Kapitel 1 Bassinbrand): 

1) Bassin mit grösster Fläche 
 
Nr.:        

 
Fläche =       m2 

    

2) Bassin mit kleinstem Abstand zur Bevölkerung 
 
Nr.:        

 
Fläche =       m2 

 

Mit der Bassinfläche und der Abb. 1 (Bassinbrand) lässt sich die Schmerzgrenze festlegen: 

 

Bassin-Nr.   Bassinfläche  Schmerzgrenze Rs  

 
      

  
F =       m2 

  
Rs =        m 

 
s. Abb. 1 

      
 
      

  
F =       m2 

  
Rs =        m 

 
s. Abb. 1 

 

 

 

Erläuterungen/Kommentar 
1 Massgebend wird dasjenige Bassin, das zu den betrachteten Tanks (d.h. keine Benzin- oder Kerosintanks) ge-

hört. Falls für den Bassinbrand (Kap. 1) ein Bassin mit einem Benzin- oder Kerosintank massgebend war (wegen 

Grösse oder Exposition), so ist die Fläche neu zu bestimmen. 
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B) Grenzwert nach französischem Umweltministerium 

Eine (konservativere) Grobabschätzung für einen Evakuationsradius 5 kW/m2 lässt sich auch über den Tankinhalt 

mit einer empirischen Formel ermitteln (siehe Bericht Abs. 7.2.3): 

 

Massgebender Tankinhalt1: 

1) Tank mit grösstem Inhalt 
 
Nr.:        

 
Inhalt =        m3 

    

2) Tank mit kleinstem Abstand zur Bevölkerung 
 
Nr.:        

 
Inhalt =       m3 

 

Der Evakuationsradius lässt sich wie folgt berechnen:  

 

Tank-Nr.   max. Inhalt in m3 

bzw. kg 

 10% des Inhaltes  Evakuations-

radius 

Formel 

 
I =          m3 

 
 

 
 

 
 

 
      

 

 
I =         kg 

 

 
M =       kg 

 

 
R =       m 

 
R = 5.86 x M1/3 

        
 

I =          m3 
 
 

 
 

 
 

 

      
 

 
I =         kg 

 

 
M =       kg 

 

 
R =       m 

 
R = 5.86 x M1/3 

 

 

Abschätzung der Einwirkungen 

 

Eine Wärmestrahlung von 5 kW/m2 führt bei 10-20 s Expositionszeit zu Verletzungen. Innerhalb der Wirkdistanz 

sind deshalb alle Personen gefährdet, die in der Zeit vom Beginn des Brandes bis zum Ausbruch eines Boil Over 

(meist Stunden) nicht alarmiert und evakuiert werden konnten. 

 

 

Umsetzung der Evakuationsradien 

 

Die erhaltenen Radien sind in Absprache mit den zuständigen Instanzen in den Einsatzplänen in angemessener 

Form zu berücksichtigen.  

 

Erläuterungen/Kommentar 

1 Es sind nur diejenigen Tanks mit Schweröl, Dieselöl, Heizöl oder Rohöl (d.h. keine Benzin- oder Kerosintanks) zu 

berücksichtigen. Massgebend ist derjenige mit den grössten Auswirkungen, d.h. entweder der Tank mit dem 

grössten Inhalt oder derjenige, der am nächsten bei gefährdeten Personen liegt. 
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Notizen Kapitel 5: 
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6. Ausmasseinschätzung für Sachschäden (Indikator n6) 

Ist der Indikator Sachschäden relevant? 

 

(Zutreffendes ankreuzen) 

 

Wird in der Anlage Benzin gelagert?  ja    nein 

 

Wurde 'Ja' angegeben, sind die Auswirkungen einer Explosion nachfolgend abzuschätzen. Ist die Antwort 'Nein', 

dann ist dieses Szenarium nicht relevant. Die Ausmasseinschätzung kann bei Kapitel 7 fortgesetzt werden. 

 

 

Abschätzung der Auswirkungen 

 

Die Auswirkungen lassen sich durch die Berechnung von Druckwellen abschätzen und mittels Tabellenwerten 

beurteilen. Gemäss Störfallverordnung dürfen dabei Kosten für Spitalaufenthalte, Evakuierungen, Überbrü-

ckungsmassnahmen und Betriebsunterbrüche nicht einbezogen werden. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht 

über mögliche Schäden infolge Überdruck. 

Auswirkungen auf Infrastrukturen infolge Überdruck: 

 

Überdruck [bar] Auswirkung auf Infrastruktur 

1 Zerstörung industrieller Bauten 

0.48 Überschlagen von Güterwaggons 

0.34 99% Schäden struktureller Art an Bauten 

0.30 Einsturz von Gebäuden 

0.21 50% Schäden an Bauten 

0.17 50% Zerstörung von Mauerwerk 

0.06-0.08 1% Schäden an Gebäuden 

0.02-0.03 10% der Fensterscheiben brechen 

 

Mit Hilfe der obigen Tabelle und der Abb. 2 kann eine Grobschätzung der Auswirkungen auf bestehende Infra-

strukturen und Bauten für die Explosionsszenarien vorgenommen werden. Gegebenenfalls sind jedoch ergänzen-

de Berechnungen durchzuführen. 

 



Störfallvorsorge in Stehtankanlagen 

Formular zur Ausmasseinschätzung Sachschäden 23 

 

 

Mit diesen Werten und den Angaben zur Anlage und Umgebung können mögliche Schadenausmasse an den 

verschiedenen Bauten oder Infrastrukturen abgeschätzt werden:  

 

Szenarium Wirkungsradius  Art der Sachschäden  Ausmass in 

Mio. Fr. 

R0.48=       m             

R0.21=       m             

A)  Explosion in 

Kanalisation 

R0.03 =       m 

 

      

 

      

     
 
Total:       

Bestimmen der Radien gemäss Abb. 2 

 

R0.21=        m             B)  Gaswolken-

explosion R0.03=       m 

 

      

 

      

     
 
Total:       

Bestimmen der Radien gemäss Abb. 4 

 

 

Berechnung des Störfallwertes 

 

Die Umrechnung der Sachschäden in den Störfallwert erfolgt mit Abb. 5 oder mit der Formel: 

 

Ereignis Mio. Fr.  Störfallwert Formel 

 
A) 

 
       

 
n6 =        

 
n6 = 0.3 x (log (Mio. Fr.) - log 5) 

     
 
B) 

 
       

 
n6 =        

 
n6 = 0.3 x (log (Mio. Fr.) - log 5) 

 

Der grössere dieser beiden Störfallwerte ist in die Zusammenfassung auf der letzten Seite zu übertragen. 
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7. Berechnung des Störfallwertes 
 

Die erhaltenen Ausmasse können nach der BUWAL-Richtlinie von 1996 in die Störfallwerte der entsprechenden 

Indikatoren umgerechnet werden.  

 

Abb. 5: Umrechnungstabelle für die verschiedenen Störfallwerte 
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Zusammenfassung der Resultate 

1 Bassinbrand (10) Szenarium relevant:  ja  nein  

Letalitätsradien:   

R1  =       [m]  Störfallwert 

R50 =        [m] 

 

 

Anzahl Tote =       n1 =        

2a Abfliessen in Kanalisation (21) Szenarium relevant:  ja  nein 

Ausgelaufene Produktmenge: Verunreinigung: Störfallwert 

- im Gewässer =       [m3] auf Oberfläche [km2
] =        n3 =        

- im Grundwasser =        [m3
] im Grundwasser [PM] =        n4 =        

2b Oberflächliches Abfliessen (22) Szenarium relevant:  ja  nein 

Ausgelaufene Produktmenge: Verunreinigung: Störfallwert 

- im Gewässer =       [m3
] auf Oberfläche [km2

] =        n3 =        

- im Grundwasser =       [m3
] im Grundwasser [PM] =        n4 =        

3 Explosion in der Kanalisation (23) Szenarium relevant:  ja  nein 

Wirkungsradien:   

R0.48 =       [m]  Störfallwert 

R0.21 =        [m] Anzahl Tote =        n1 =        

4 Spezialfall Gaswolkenexplosion (12) Szenarium relevant:  ja  nein 

4.1 Auswirkungen Hitzestrahlung   

Max. Breite B =       [m]  Störfallwert 

Max. Länge L+R =       [m] Anzahl Tote =        n1 =        

   

4.2 Auswirkungen Druckwelle   

R0.21 =       [m]  Störfallwert 

R0.17 =       [m] Anzahl Tote:        n1 =        

5 Spezialfall Boil Over (16) Szenarium relevant:  ja  nein 

Evakuationsradien: Umsetzung:  

Rs (5 kW/m2) =       [m] In Einsatzplan berücksichtigt:         

R (10%Tankinhalt) =       [m] In Einsatzplan berücksichtigt:         

6 Spezialfall Sachschäden (n6) Szenarium relevant:  ja  nein 

  Störfallwert 

Explosion in Kanalisation: Sachschäden [Mio. Fr.] =       n6 =        

  Störfallwert 

Gaswolkenexplosion: Sachschäden [Mio. Fr.] =        n6 =        



Störfallvorsorge in Stehtankanlagen 

Kurzbericht-Formular Resultate 27 
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